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AM 7. OKTOBER 1993

STARB PROFESSOR DR. ALEXIS SCAMONI, FORSTWISSENSCHAFTLER,

MÄRKISCHER BOTANIKER UND

STETER FÖRDERER DES NATURSCHUTZES IN BRANDENBURG .

Professor Dr. Alexis Scamoni
zum Gedenken
Alexis Scamoni wurde am 16 . Februar (1 .
März nach unserem Kalender) 1911 im
russischen St . Petersburg geboren . Schul-
zeit und Studium - Botanik, Zoologie, Geo-
graphie, Mathematik und Philosophie -
absolvierte er in Berlin . 1935 promovierte
er bei Professor Friedrich Markgraf mit der
Arbeit � Vegetationsstudien im Forst Sar-
now" . Damit erwarb er sich den Zugang
zu der in dieser Zeit auch in Brandenburg
aufstrebenden pflanzensoziologischen For-
schung, die ebenso wie die Pollenanalyse,
die Forstgeschichte und die Standortskun-
de schnell ihren Platz unter den Grundla-
gendisziplinen des Waldbaues fand . Im
Herbst 1935 erhielt er eine Anstellung in
dem von Professor Alfred Dengler gelei-
teten Waldbau-Institut der Forstlichen
Hochschule Eberswalde . Hier erwarb er
sich das forstliche Grundwissen, konnte
seine Arbeiten über die Beziehungen zwi-
schen Vegetation und Standort vertiefen
und seine, während des Studiums im Forst
Sarnow begonnenen Untersuchungen zu
einer waldkundlichen Monographie der
Wälder zwischen Liebenwalde und Krem-
men ausbauen .

Krieg und Gefangenschaft unterbrachen
die Arbeit . 1950 erschien dann das noch
heute lesenswerte Buch � Waldkundliche
Untersuchungen auf grundwassernahen
Talsanden" das nicht nur bleibend wert-
volle Ergebnisse der monographischen
Bearbeitung eines Waldgebietes im Um-
land der Metropole Berlin enthält, sondern
im Grunde die Akzente für Scamonis künf-
tige Tätigkeit als Hochschullehrer setzte . In
eigenen Arbeiten und mehr und mehr
auch durch die seiner Schüler schuf er den
Rahmen für die unter ihm in Eberswalde
verfochtene Theorie der Vegetationsglie-
derung nach soziologischen Artengruppen
und die darauf beruhende Gliederung der
Waldgesellschaften Nordostdeutschlands .
In seinem in drei Auflagen erschienenen
Buch �Waldgesellschaften und Wald-
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standorte", in den drei schrittweise ver-
besserten Fassungen der Karte der natürli-
chen Vegetation der Deutschen Demokra-
tischen Republik und in seiner � Einführung
in die praktische Vegetationskunde" (2 .
Auflage 1963) sind die theoretischen
Grundlagen und die Ergebnisse dieser
Arbeit niedergelegt .

Die Verbindung zu den Einrichtungen und
Verbänden des Naturschutzes ergab sich
für Professor Scamoni aus der Materie her-
aus gleichsam von selbst . Als Fachvertreter
der Naturwaldforschung griff er nach dem
Krieg sehr bald das von Herbert Hesmer
und Kurt Hueck angeregte Programm der
Naturwaldzellen und Waldschutzgebiete
auf und hatte seit 1953 selbst maßgebli-
chen Anteil an der Auswahl der Waldre-
servate und Naturwaldzellen und deren
vegetationskundlicher Bearbeitung in
Brandenburg . Für wenigstens 22 branden-
burgische Naturschutzgebiete liegen Bear-
beitungen aus der Schule von A . Scamoni
vor.

Gleichfalls aus der Waldkunde heraus stell-
te sich Professor Scamoni mit seinen Mit-
arbeitern den vor dem sozialen Hinter-
grund so wichtigen Aufgaben der forstli-
chen Landschaftspflege, speziell der Erho-
lungswaldforschung . Aus den Erholungs-
waldprojekten für die Städte Schwedt,
Eisenhüttenstadt und Eberswalde entstan-
den die Konzepte für eine Erholungswald-
bewertung, für die Zonierung der Erho-
lungswaldgebiete und für die Funktionen-
kartierung ganzer Erholungsgebiete ; die
Funktionenkarten für die Wälder um Cho-
rin und das LSG �Werbellinsee-Grimnitz-
see"erschienen in der Schriftenreihe
� Naturschutzarbeit in Berlin und Branden-
burg" . Darüberhinaus zeugen die Bearbei-
tungen der kleinen Wanderhefte � Land-
schaftsschutzgebiet Nonnenfließ" (1954),
� Chorin und Umgebung" (1971, 1973)
und � Werbellinsee" (1976), die Mitarbeit

an dem Band � Um Eberswalde, Chorin
und den Werbellinsee" in der Reihe
� Werte unserer Heimat" (1981), ferner
der Bildband � Unsere Wälder" (1982) und
nicht zuletzt zwölf Beiträge und ein Beiheft
in � Naturschutzarbeit in Berlin und Bran-
denburg" von seiner märkischen Heimat-
verbundenheit und von dem Wunsch, dies
auch seinen Mitmenschen nahezubringen .
Dieses Anliegen vertrat er auch in zahlrei-
chenGremien,indenenseineMeinungund
sein Urteil gefragt waren, darunter als dem
wohl wichtigsten in der Sektion, späer der
Ständigen Kommission Landeskultur und
Naturschutz der Akademie der Landwirt-
schaftswissenshaften (AdL) .

Als Mensch hatte Alexis Scamoni aus den
Erfahrungen einer entbehrungsreichen
Jugendzeit es früh gelernt, sich in Beschei-
denheit durchzusetzen . Ein reales Empfin-
den und ein satirischer Blick für Überspit-
zungen und Hohlheiten, dazu die Gabe,
Dinge sehr unvermittelt und mit wenigen
Worten auf den Punkt zu bringen, be-
scherten uns manch originelles und schnell
die Runde machendes Bonmot, ersparten
ihm selbst zuweilen nicht herbe Kritik,
schenkten ihm aber auch eine bleibende
Zuneigung aus den Reihen seiner Studen-
ten .

Als an einem sonnigen Oktobertag eine
große Trauergemeinde auf dem Kloster-
friedhof Chorin den Verstorbenen zur letz-
ten Ruhe geleitete, nahmen Freunde,
Weggefährten, Kollegen und Schüler Ab-
schied von einem Mann, der die wechsel-
vollen Nachkriegsepochen der forstlichen
Lehre und Forschung in Eberswalde nicht
nur durchlebte, sondern deren gute Tradi-
tionen vielen Schwierigkeiten zum Trotz zu
erhalten bestrebt war, und der dem Natur-
schutz in Brandenburg stets gute Dienste
geleistet hat . Ehre seinem Andenken!

Dr. K . H . Großer
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UWE GRAUPLTLR

1 . Einführung

DER ANWENDUNGSBEREICH DER EINGRIFFSREGELUNG IN § 8 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG)

IN VERBINDUNG MIT §§ 'I O ff . DES BRANDENBURGISCHEN NATURSCHUTZGESETZES (BBGNATSCHG)

VOR UND NACH INKRAFTTRETEN DES INVESTITIONSERLEICHTERUNGS- UND WOHNBAULANDGESETZES -

IWG, (BGBL. I SEITE 466 ff.)

Harmonisierun von Bau- und
Naturschutzrectt - Beschleunigung von
Investitionen durch ein neues Gesetz?

Das IWG wurde mit dem Ziel der Erleich-
terung und Beschleunigung von Investitio-
nen, vorrangig in den neuen, aber auch in
den alten Bundesländern geschaffen . Dies
sei eine wichtige Voraussetzung für den
wirtschaftlichen Aufschwung und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen . Die zweite Inten-
tion des Gesetzesentwurfs ist es, die ver-
stärkte Ausweisung und Bereitstellung von
Bauland, vor allem für Wohnungszwecl<e
zu fördern . Als Lösung sieht das Gesetz
vor :
- Erleichterungen und Beschleunigungen
im Bau- und städtebaulichen Planungs-
recht

- Stärkung vertraglicher Elemente im
Städtebaurecht

- Verkürzung des Raumordnungsverfah-
rens sowie die Möglichkeit des Abse-
hens hiervon

- befristete Straffung des Rechtsmittel-
weges in den neuen Ländern in Verwal-
tungsstreitverfahren

- Vereinfachungen und Beschleunigungen
bei immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungen

- Beschleunigung bei der Genehmigung
von Abfallentsorgungsanlagen

- Harmonisierung von Bau- und Natur-
schutzrecht .

Aus umweltrechtlicher Sicht sind vor allem
die letzten drei Punkte strittig . In diesem
Beitrag soll die Harmonisierung von Bau-
recht und Naturschutzrecht eingehender
erörtert werden . Soweit es für das Ge-
samtverständnis der speziellen Problema-
tik notwendig ist, wird auch auf andere
Vorschriften des Gesetzes eingegangen .
Empfehlenswert ist es, die nachfolgenden
Ausführungen anhand der Gesetzestexte
zu verfolgen (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG, Brandenburgisches Natur-

Schutzgesetz - BbgNatSchG, Baugesetz-
buch - BauGB) und sich anhand des beilie-
genden Schemas am � Standort" (siehe
Schema) zu orientieren . Paragraphen ohne
Gesetzesangabe sind solche des BNat-
SchG .
Das IWG wurde rechtstechnisch in Form
eines Artikelgesetzes abgefaßt, das heißt,
die einzelnen Artikel ändern oder ergänzen
zumeist bereits bestehende Rechtsvor-
schriften . Artikel 5 des IWG fügt in das
BNa[SchG die §§ 8a bis 8c ein, die der Har-
monisierung von Bau- und Naturschutz-
recht dienen sollen . Die Anwendbarkeit
derEingriffsregelung vorund nach Inkraft-
treten des IWG läßt sich am besten
anhand eines Beispiels erläutern, das in
den unterschiedlichen möglichen Varian-
ten durchgespielt wird . Die nachfolgenden
Ausführungen beschränken sich haupt-
sächlich auf die Anwendbarkeit der Ein-
griffsregelung auf der Ebene der Bauge-
nehmigung und des Bebauungsplanes .
Beispiel : Ein ansonsten baurechtlich zuläs-
siges Vorhaben erfordert die Fällung von
cirka 20 ausgewachsenen Laubbäumen
und die Entfernung einer größeren Anzahl

Abb.1
Uferzerstörung an
einer Kiesgrube
bei Forst
Foto :
F. Zimmermann

Sträucher, die sich um einen kleinen Tüm-
pel gebildet haben . Dieser soll zugeschüt-
tet werden .

2 .

	

Anwendbarkeit der
Eingriffsregelung vor
Inkrafttreten des IWG

2.1

	

Baugenehmigung und
Eingriffsregelung

2 .1 .1 Anwendbarkeit

Die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung des § 8 (bzw. des § 10 BbgNatSchG)
für die behördliche Einzelzulassung von
Vorhaben, die zu einem Eingriff in Natur
und Landschaft führen können . Damit gilt
sie auch unmittelbar für die Baugenehmi-
gung . § 8 Abs . 8 ermächtigt die Länder,
Positiv- und Negativlisten zu erstellen, also
festzustellen, was regelmäßig als Eingriff
beziehungsweise nicht als Eingriff anzuse-
henist . Nordrhein-Westfalen, dessen Land-
schaftsgesetz sowohl eine Positiv- als auch
eine Negativliste aufweist, nimmt in letzte-
rer zum Beispiel generell Wohngebäude
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Vereinfachtes Prüfungsschema der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach Inkrafttreten des IWG

Vorprüfung Vorhaben im
Außenbereich,

~ § 35 BauGB

Anwend-
barkc ī t
Eingriffs-
regelung

Verursacher-
pflichten

Verfahren

§ 8 BNatSchG ī .V.m .
§10 BbgNatSchG :
uneingeschränkte
Anwendbarkeit

(siehe Belrrag
3 2 u . 2 .2 .1)

BbgNatSchG
uneingeschränkt

(siehe Bertng 3 2, 2 12)

§ 8a Abs . 7
BNatScliG :
- Satz 1 i .V.m .
§ 35 Abs . 1 und 4
BauGB : Benehmen
(siehe 8eitra ; 3 .2)

-Satz 4i.V.m §8
Abs . 5 Satz 1
BNatSchG und
§ 17 Abs . 2
BbgNatSchG und
§ 35 Abs . 2 BauGB :
Einvernehmen
(siehe Beitrag 3 2, 2,1 .3)

aufgrund eines Bebauungsplanes aus der
Eingriffsregelung aus . Brandenburg hat
eine Positivliste (§ 10 Abs . 2 BbgNatSchG)
und stellt bereits in seinem § 10 Abs . 1
BbgNatSchG klar, daß die Eingriffsrege-
lung sowohl im besiedelten als auch im
unbesiedelten Bereich Anwendung findet .
Im Beispielfall wäre die Eingriffsregelung in
Brandenburg auf der Ebene der Bauge-
nehmigung (Vorhabenebene) jedenfalls
anwendbar, unabhängig davon, ob es sich
um beplanten oder unbeplanten Bereich,
Innenbereich oder Außenbereich handelt .
In Nordrhein-Westfalen scheitert bereits
die Anwendbarkeit, wenn im Gebiet eines
Bebauungsplanes ein ansonsten zulässiges
Wohngebäude errichtet werden soll .

2 .1 .2 Verursacherpflichten
Aus der grundsätzlichen Anwendbarkeit
der Eingriffsregelung ergeben sich be-
stimmte Verursacherpflichten . Rahmen-

§ 8a Abs . 7 S . 3
BNatSchG : kein
Benehmen mit der
Naturschutzbehörde
erforderlich

Beteiligung der
Naturschutzbehörde
als Träger öffentlicher
Belange § 4 BauGB

Vorhaben im
unbeplanteninnen-
bere ī ch, § 34 BauGB

(siehe Beilrtg 3 .3)

§ ßa Abs . 6 BNatSchG
keine Anwendbarkeit

(siehe Beitra 3 .11)

Au ,n thme : § 8b
Abs.2 Nr. 1 BNatSchG :
"Ersatzgeld",
Landesregelung
fehlt bisher

(siehe Beitrag 33_1)

§ 8a Abs . 7 Satz 1
und 2 BNatSchG :
Benehmen
(Monatsfrist)

(siehe Beitrag 3 .3 .2)

Vorhaben im Geltungs-
bereich von Satzungen
nach § 4 Abs- 2a/
§ 7 BauGBMaßnG

(siehc Beilra ;; 3 15)

§ ßa Abs . 4 Satz 4
i .V.m . Abs . 3
BNatSchG : § 8 a
Abs . 2 BNatSchG
entsprechend

siehe Beitrag 3 .5)

rechtlich normiert sind diese in § 8 Abs . 2
Satz 1 (Vermeidung und Ausgleich von
Beeinträchtigungen), § 8 Abs . 3 (Unzuläs-
sigkeit von Eingriffen) und § 8 Abs . 9 (wei-
tergehende Maßnahmen, insbesondere
Ersatzmaßnahmen) . Die Ausfüllung dieses
Rahmens erfolgt im Land Brandenburg
durch § 12 BbgNatSchG (zu § 8 Abs . 2
Satz 1), § 13 BbgNatSchG (zu § 8 Abs . 3)
sowie die §§ 14, 15 BbgNatSchG (zu § 8
Abs . 9) . Liegt ein Eingriff vor, istjeweils das
gesamte Instrumentarium in der gesetzli-
chen Reihenfolge zu prüfen (vergleiche
BERKEMANN 1993) .
Im Beispielfall wird unterstellt, daß die Fäl-
lung der Bäume und die weiteren Maß-
nahmen erforderlich sind . Vermeidbar (§
12 BbgNatSchG) ist ein Eingriff, der nicht
geeignet oder erforderlich ist . Der Eingriff
ist damit nicht vermeidbar . Ob ein Aus-
gleich (§ 12 Abs.2 BbgNatSchG) möglich
ist, richtet sich nach den tatsächlichen

Vorhaben im Geltungs-
bereich eines Bebau-
ungsplanes bzw. wäh-
rend der Planaufstellung,
§§ 30, 33 BauGB

(siebe3_4A u .4)

§ 8a Abs . 2 BNatSchG :
Eingriffsregelung ist nur
insoweit anwendbar,
als der jeweilige Plan
Festsetzungen enthält
bzw. der Planentwurf
Festsetzungen vorsieht
'siehe, Be ī irap 3,4 .4)

Verursacherpflichten
ergeben sich aus den
Festsetzungen in den
jeweiligen Plänen

(si (,. he Beitrag 3 4_4)

Aufstellung, Änderung,
Ergänzung oder Aufhe-
bung von Bauleitplänen
(FNP, B(-, bauungsplan)
bzw. von Satzungen
nach § 4 Abs . 2a/ § 7
BauGBMaßriG
(siehe ße ītra

	

3 42 - 3_43)

§ 8a Abs . 1 Satz 1 - 4
bzw . Satz 5 BNatSchG :
Elemente der Eingriffs-
regelung sind in der
Abwägung nach
§ 1 BauGB anwendbar

y
j (siehe Beitrag 3 4 .2 - 3 4 .3)

Verursacherpflichten wer-
den im jeweiligen Plan
festgesetzt bzw. darge-
stellt . Diese ergeben

{ sich aus : § 8 Abs . 2 S . 1
BNatSchG, i .V.m . § 12
Abs .1 und 2 BbgNatSchG
sowie § 8 Abs.9 BNatScliG
W.m . § 14 BbgNatSchG
(siehr Beitrat{ 3 43)

5

Gegebenheiten, ist hier aber wohl zu ver-
neinen . Es hat hinsichtlich der nicht aus-
gleichbaren Beeinträchtigungen eine Ab-
wägung zu erfolgen (§ 13 BbgNatSchG) .
Ist der Eingriff auch nach der Abwägung
zulässig, so sind Ersatzmaßnahmen vorzu-
nehmen . Soweit Ersatzmaßnahmen nicht
möglich sind, ist eine Ausgleichsabgabe zu
zahlen (§ 15 BbgNatSchG) .

2 .1 .3 Verfahren
Die sich für den Verursacher des Eingriffs
ergebenden Verpflichtungen werden im
Baugenehmigungsverfahren durch die
Bauaufsichtsbehörde ausgesprochen (§ 17
Abs . 1 BbgNatSchG) . Erforderlich dafür ist
bundesrahmenrechtlich die Herstellung
des Benehmens mit den für Naturschutz
und Landschaftspflege zuständigen Be-
hörden (§ 8 Abs . 5 Satz 1) . Das Land Bran-
denburg schreibt in § 17 Abs . 2 BbgNat-
SchG als stärkste Beteiligungsform das Ein-
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Abb. 2
Begradigter und
weitgehend seiner
natürlichen Ufer-
vegetation beraubter
Abschnitt der Nuthe
Foto : F . Zimmermann

vernehmen, also die Pflicht zur Einholung
der Zustimmung der gleichgeordneten
Naturschutzbehörde, vor. Nicht erforder-
lich ist die Beteiligung, wenn die Entschei-
dungen auf Grund eines Bebauungsplanes
getroffen werden (§ 8 Abs . 5 Satz 2), da
die Naturschutzbehörde bereits im Vorsta-
dium der Planaufstellung mitwirkt.

2.2 Eingriffsregelung und
Bebauungsplan
(Bauleitplanung)

Strittig war für lange Zeit das Verhältnis
der Eingriffsregelung zum Recht der Bau-
leitplanung (vergleiche STÖCKER 1992) .
Eingriffe im Sinne von § 8 Abs . 1 sind stets
Realakte im Sinne von tatsächlichen Ver-
änderungen von Grundflächen . § 8 Abs . 2
Satz 2 knüpft unmittelbar an behördliche
Einzelzulassungen wie die Baugenehmi-
gung an . Bebauungspläne und sonstige
städtebauliche Satzungen sind vorberei-
tende Rechtsakte, der Bebauungsplan zum
Beispiel entscheidet grundsätzlich nicht
abschließend über die Zulässigkeit eines
Vorhabens . Eine unmittelbare Anwendung
der Eingriffsregelung auf der Ebene des
Bebauungsplanes ist deshalb zu verneinen .
Eine entsprechende Anwendung von Ele-
menten der Eingriffsregelung nach den
Vorschriften des BauGB für die Bauleitpla-
nung ist aber anzuerkennen, wenn Bau-
leitpläne einen möglichen Eingriff vorbe-
reiten und es zur Verwirklichung der Ziele
notwendig ist, den Eingriff bereits in der
Vorbereitung planerisch zu bewältigen .
Das Instrument dafür ist den Gemeinden
mit Festsetzungen, insbesondere nach § 9
Abs . 1 Nr. 20, aber auch nach Nr. 10, 15,
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16, 18, 23, 24 und 25 BauGB vorgegeben .
Wird der Beispielfall auf ein Gebiet mit
Bebauungsplan bezogen, könnte dieser
abwägungsfehlerhaft sein, wenn Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen auf der
Vorhabenebene nicht mehr möglich sind .
Erhebliche Mängel in der Abwägung
führen zur Unwirksamkeit der Satzung
über den Bebauungsplan . Mängel im
Abwägungsvorgang sind nur erheblich,
das heißt beachtlich, wenn sie offensicht-
lich auf das Ergebnis von Einfluß gewesen
sind (§ 214 Abs . 3 Satz 2 BauGB) (verglei-
che zum Ganzen GAENTZSCH 1991) .

3 . Anwendbarkeit der
Eingriffsregelung nach
Inkrafttreten des IWG

3 .1 Grundsätze
Artikel 5 IWG schränkt die Anwendbarkeit
der Eingriffsregelung stark ein . Gleichzeitig
versucht der Gesetzgeber in § 8a, das Ver-
hältnis zum Baurecht, insbesondere die -
wie oben festgestellt - strittige Anwen-
dung in der Bauleitplanung klarzustellen .
Letzteres ist vom Ansatz her positiv zu
bewerten . Dieser positive Ansatz wird da-
durch getrübt, daß nach neuerer Rechtsla-
ge die Kompensationsverpflichtung voll
der Abwägung nach § 1 Abs . 6 BauGB -
und damit auch der Gefahr des �Wegwä-
gens" unterliegt, ohne daß noch eine Kor-
rektur einer insoweit fehlerhaften Abwä-
gung auf Vorhabensebene möglich ist .
Liegt der Beispielfall im Gebiet eines
Bebauungsplanes, so erfolgt jetzt keine
(selbständige) Prüfung des Eingriffs auf

der Baugenehmigungsebene mehr. Über
den Eingriff ist vielmehr im Verfahren über
den Bebauungsplan zu entscheiden . Dies
wird im folgenden (3 .4) zu erläutern sein .
§ 8 gilt weiter als Rahmenregelung. Die
durch Artikel 5 Nr . 2 IWG in das BNatSchG
eingefügten §§ 8a bis 8c gelten hingegen
unmittelbar (§ 4 Satz 3, geändert durch
Art . 5 Nr. 1 IWG) . Im folgenden wird ver-
sucht, die dadurch erfolgte Einschränkung
des Rahmens deutlich zu machen und Gel-
tungsbereich, Umfang und Verfahren der
Eingriffsregelung nach neuer Rechtslage
zu erläutern . Dabei beschränken sich
meine Ausführungen wiederum auf die
Baugenehmigungs- und Bebauungsplan-
ebene . Eine Wertung wird nur dann vor-
genommen, wenn es zur Klarstellung not-
wendig erscheint.

3 .2 Eingriffsregelung
und § 35 BauGB

Die Anwendbarkeit der Eingriffsregelung
im baulichen Außenbereich wird durch das
IWG nicht berührt . Das Repertoire der
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist bei
Vorliegen der Voraussetzungen uneinge-
schränkt anwendbar.
Allerdings beschränkt § 8a Abs . 7 die
Beteiligung der zuständigen Naturschutz-
behörde für Entscheidungen nach § 35
Abs . 1 und 4 BauGB, also für privilegierte
Vorhaben und Vorhaben, die erweiterten
Bestandsschutz genießen, auf die schwä-
chere Beteiligungsform des Benehmens
und macht damit § 17 Abs . 2 BbgNat-
SchG, der ein Einvernehmen fordert, inso-
weit unanwendbar. Die Pflicht zur Herstel-
lung des Einvernehmens besteht demnach
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nur noch für sogenannte nicht privilegier-
te Vorhaben nach § 35 Abs . 2 BauGB (§ 8a
Abs . 7 Satz 4) . Nur für diese Vorhaben
bleibt damit die Gesetzeslage, die vor
Inkrafttreten des IWG bestand, erhalten .
Artikel 2 Nr. 2e) dd) des IWG (Änderung
des BauGBMaßnG) weicht darüber hinaus
die Regelungen über die Zulässigkeit von
Vorhaben im Außenbereich weiter auf .
Dadurch wird das Entstehen von Splitter-
siedlungen kaum noch verhindert werden
können .
Für den Beispielfall richten sich Anwend-
barkeit und Verursacherpflichten nach
oben 2 .1 .a, 2 .11 gesagtem .

3 .3 .

	

Eingriffsregelung und
§ 34 BauGB (Vorhaben im
unbeplanten Innenbereich)

3 .3 .1 Anwendbarkeit
und Verursacherpflichten

Die Anwendung der Eingriffsregelung im
unbeplanten Innenbereich wird in § 8a
Abs . 6 dahingehend geregelt, daß Vorha-
ben innerhalb im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteile nicht als Eingriff anzusehen
sind . Nur für den Fall einer sogenannten
erweiterten Abrundungssatzung bezie-
hungsweise einer Satzung über einen Vor-
haben- und Erschließungsplan (§ 4 Abs . 2a
beziehungsweise § 7 des BauGBMaßnG)
wird im 2 . Halbsatz des Abs . 6 auf einen
differenzierten Ansatz verwiesen .
Da § 8a unmittelbar gilt, wird den Ländern
hier keine Möglichkeit gelassen, auf den
tatsächlichen Zustand abzustellen bezie-
hungsweise differenziertere Regelungen
zu treffen . Bisher gab es für die Länder die
Möglichkeit, in der Negativliste des jewei-
ligen Landesnaturschutzgesetzes zum Bei-
spiel Wohnbauten im Innenbereich auszu-
nehmen (vergleiche Ausführungen zu 2 .1 .
am Anfang) ; sie hatten aber auch die Mög-
lichkeit, keine ausdrückliche Regelung zu

treffen, sondern auf den tatsächlichen
Zustand abzustellen oder wie Branden-
burg die Eingriffsregelung im besiedelten
und unbesiedelten Bereich für anwendbar
zu erklären (§ 10 Abs . 1 BbgNatSchG) .
Dementsprechend können den Verursa-
cher eines (tatsächlichen) Eingriffs nun
auch keine Verursacherpflichten mehr
treffen .
§ 8b Abs . 2 Nr. 1 gibt den Ländern allen-
falls die Möglichkeit, Bestimmungen über
einen Geldausgleich zu treffen . Derzeit
wird im Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Raumordnung des Landes
Brandenburg (MUNR) noch geprüft, ob
und inwieweit von dieser Möglichkeit in
Brandenburg Gebrauch gemacht werden
soll .

3.3 .2 Verfahren
Erstaunlicherweise fordert § 8a Abs . 7
trotzdem das Herstellen des Benehmens
mit der Naturschutzbehörde für Entschei-
dungen über die Errichtung von baulichen
Anlagen nach § 34 BauGB . Da von den
Regelungen der §§ 8a bis 8c nur die §§ 10
ff . des BbgNatSchG berührt werden, gibt
die Pflicht zur Herstellung des Benehmens
den Naturschutzbehörden die Möglich-
keit, von derartigen Vorhaben zu erfahren
und eventuell weitergehende Maßnah-
men außerhalb der Eingriffsregelung zu
treffen . Eine solche Maßnahme wäre bei-
spielweise eine Unterschutzstellung als
Naturdenkmal nach § 23 BbgNatSchG
beziehungsweise als geschützter Land-
schaftsbestandteil nach § 24 Abs . 3 Bbg-
NatSchG . Ebenso bleibt den Naturschutz-
behörden die Möglichkeit zu prüfen, ob
eventuell ein gesetzlich geschützter Teil
von Natur und Landschaft (§§ 31 ff . Bbg-
NatSchG) durch das Vorhaben betroffen
ist . Liegen die Voraussetzungen für einen
gesetzlich geschützten Teil von Natur und
Landschaft vor, würde das der Erteilung

Abb . 3
Der Döringsee
bei Werneuchen
ist durch groß-
räumige Grund-
wassersenkungen
gefährdet.
Foto :
F. Zimmermann

einer Baugenehmigung entgegenstehen,
es sei denn, es wird eine Ausnahmegeneh-
migung nach § 36 BbgNatSchG erteilt .
Auch Artenschutzanforderungen können
der Genehmigungsfähigkeit des Vorha-
bens im Einzelfall entgegenstehen, wenn
zum Beispiel eines der Schutzgüter in der
in § 20 f Abs . 1 beschriebenen Weise
betroffen ist und die Voraussetzungen
einer Befreiung nach § 31 nicht gegeben
sind . Dies ergibt sich aus § 70 Abs . 1 der
Bauordnung, nach der die Baugenehmi-
gung nur erteilt werden darf, wenn dem
Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entgegenstehen . Die Anwend-
barkeit der Eingriffsregelung als einer
entgegenstehenden öffentlich-rechtlichen
Vorschrift scheitert im unbeplanten Innen-
bereich (§ 34 BauGB) zwar an § 8a Abs . 6,
die Vorschriften überSchutzausweisungen,
gesetzlich geschützte Bestandteile von
Natur und Landschaft sowie des Arten-
schutzes sind jedoch weiterhin anwend-
bar.
Im Beispielfall ist im Innenbereich nach
§ 8a Abs . 6 die Eingriffsregelung nicht
anwendbar, das heißt, es sind keine Ver-
meidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen möglich, es sei denn, das Land
hätte nach § 8b Abs . 2 Nr.1 bestimmt, daß
unter den dort vorgegebenen Bedingun-
gen ein Ausgleich in Geld zu zahlen ist .
Es könnten aber andere naturschutzrecht-
liche Regelungen greifen . Der Tümpel
könnte zum Beispiel ein gesetzlich ge-
schützter Biotop (§ 32 BbgNatschG) sein .
Hier müßte geprüft werden, ob eine Aus-
nahme nach § 36 BbgNatschG erteilt wer-
den kann . Auch eine Unterschutzstellung
als Naturdenkmal (§ 23 BbgNatschG) oder
geschützter Landschaftsbestandteil (§ 24
BbgNatschG) wäre möglich .

3 .4

	

Eingriffsregelung und Vorha-
ben im Geltungsbereich eines
Bebauungsplanes beziehungs
weise während der Planauf-
stellung (§§ 30,33 BauGB)

7

3.4 .1 Grundsatz
Vorauszuschicken ist, daß nachfolgende
Ausführungen auch für Vorhaben gelten,
die im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes liegen, der vor Inkrafttreten des
IWG in Kraft getreten ist (§ 8c Nr. 1) . Das
Gesetz differenziert nicht zwischen � al-
ten" und � neuen" Bebauungsplänen . Die
Bundesregierung begründet dies damit,
daß � alte" Bebauungspläne größtenteils
abgearbeitet seien . Die nachfolgenden
Ausführungen gelten für alle Bebauungs-
pläne, unabhängig davon, ob sie Wohn-,



Misch-, Gewerbe-, Industrie- oder sonsti-
ge Gebiete ausweisen .
§ 8a Abs . 1 als zentrale Regelung des Arti-
kels 5 IWG soll grundsätzlich das oben 2.2
als problematisch dargestellte Verhältnis
zu den Vorschriften der Bauleitplanung
und der Zulässigkeit von Vorhaben nach
dem Baugesetzbuch einerseits und der
Eingriffsregelung andererseits klären . Er-
reicht werden soll grundsätzlich, daß die
Eingriffsregelung im Bereich eines Bebau-
ungsplanes oder bei der Planaufstellung
(im folgenden als Bebauungsplan bezeich-
net) nur einmal auf der Ebene der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes geprüft werden
soll . Eine (selbständige) Prüfung auf der
Vorhabenebene (Baugenehmigung) soll
nicht mehr erfolgen .

3.4.2 Anwendbarkeit und
Umfang der Eingriffsregelung
im Bebauungsplan

§ 8a Abs . 1 Satz 1 stellt klar, daß bei der
Vorbereitung eines Eingriffs im Bebau-
ungsplan über die Unterlassung vermeid-
barer Beeinträchtigungen und den Aus-
gleich unvermeidbarer Beeinträchtigun-
gen (§ 8 Abs . 2 Satz 1) sowie über die nach
Bundes- und Landesrecht zulässigen Er-
satzmaßnahmen (§ 8 Abs . 9) in entspre-
chender Anwendung dieser Regelungen
zu entscheiden ist . Die aufgrund dieser
Rahmenvorschrift ergangenen landes-
rechtlichen Vorschriften sind §§ 12, 14
und 15 BbgNatSchG .
Eine (naturschutzrechtliche) Abwägung
über die Zulässigkeit des Eingriffs bei
unvermeidbaren und nicht ausgleichbaren
Beeinträchtigungen nach § 13 BbgNat-
SchG findet nicht statt, da die entspre-
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chende Rahmenregelung des § 8 Abs . 3
nicht für anwendbar erklärt wurde . § 14
BbgNatSchG, der Ersatzmaßnahmen fest-
legt, bleibt anwendbar. Die Möglichkeit
der Festsetzung einer Ausgleichsabgabe
(§ 15 BbgNatSchG) entfällt, da sie im
Bebauungsplan nicht darstellbar ist; dies
hätte nur durch Aufnahme in den insoweit
abschließenden Katalog des § 9 Abs . 1
BauGB verhindert werden können . Über
den Umfang der Anwendung der §§ 12
und 14 BbgNatSchG ist nach den Vor-
schriften des BauGB und des Maßnah-
mengesetzeszum Baugesetzbuch (BauGB-
MaßnG) in der Abwägung nach § 1 Abs . 6
BauGB zu entscheiden . Hier besteht die
Gefahr des � Wegwägens" naturschutz-
rechtlicher Gesichtspunkte .
Über den Umfang der Festsetzungen im
Bebauungsplan ist in (gerechter) Abwä-
gung (§ 1 Abs . 6 BauGB) zu entscheiden .
Aus naturschutzrechtlicher Sicht in der Ab-
wägung zu berücksichtigende Gesichts-
punkte normiert § 1 Abs . 5 Satz 2 Nr. 7
und Satz 3 BauGB . Diese Abwägung ist
zwingend bei der Aufstellung, Änderung,
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-
plänen vorzunehmen . Ausgehend vom
planerischen Grundsatz der Konfliktbe-
wältigung dürfen wesentliche Fragen nicht
ausgespart und auf die Ebene der Bauge-
nehmigung verwiesen werden (vergleiche
zum Äbwägungsgebot : GASSNER 1993) .
Dies gilt um so mehr, da auf dieser Ebene
nach derjetzigen Regelung eine Korrektur
eben nicht mehr möglich ist . In dieser
Abwägungsentscheidung können nach §
8a Abs . 1 Satz 2 auch Festsetzungen nach
§ 9 des BauGB getroffen werden, die dazu
dienen, Beeinträchtigungen der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes (Eingriffe) auszuglei-
chen, zu ersetzen oder zu mindern . In
Betracht kommen dabei insbesondere
Festsetzungen nach § 9 Abs . 1 Nr. 20, aber
auch Nr. 10, 15, 16, 18, 23, 24, 25 BauGB .
Die Darstellungen der Landschaftspläne
sind (in der Abwägung) zu berücksichtigen
(§ 8a Abs .1 Satz 3) .
Trifft der Bebauungsplan keine Festsetzun-
gen zu Vermeidungs-, Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen beziehungsweise Flä-
chen, obwohl er Eingriffe in Natur und
Landschaft vorbereitet, leidet er mögli-
cherweise an einem Abwägungsfehler. Ist
dieser Fehler nach den Vorschriften der §§
214, 215 BauGB erheblich (vergleiche 2.3
a .E .), würde dies zur Nichtigkeit des Planes
führen . In diesem Fall würden oben ange-
führte Regelungen für den Innen- bezie-
hungsweise Außenbereich gelten . Zu be-
achten ist aber, daß ein Antrag auf Über-
prüfung der Gültigkeit des Bebauungspla-
nes nach § 47 Abs . 1 Nr. 1 VwGO (Nor-
menkontrollverfahren) in den neuen Bun-
desländern nur binnen drei Monaten ab
Inkrafttreten des Plans zulässig ist (Artikel
13 Nr . 1 IWG) . Stellt sich heraus, daß der
Bebauungsplan nicht nichtig ist, können
keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
festgesetzt werden . Die Eingriffsregelung
greift dann nicht, es sei denn, das Land hat
für Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen, die vor dem 1 . Mai 1993 erlassen
wurden einen Ausgleich in Geld vorgese-
hen (§ 8b Abs . 2 Nr . 2) . Ob nach bran-
denburgischem Landesrecht eine solche
Geldleistungspflicht normiert wird, wird
derzeit im MUNR rechtsgutachterlich
geprüft.

Abb. 4 (links)
Naturnahe Ufervegetation im NSG Kathlower Teiche .
Das Gebiet wird von der Autobahn zerschnitten .

Abb. 5 (oben)
Männchen der Zauneidechse (Lacerta agilis) .
Die Population an der Kiesgrube bei Forst ist
durch den Ausbau der Autobahn akut gefährdet
Fotos : F. Zimmermann
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3.4.3

	

Verfahren auf
Bebauungsplanebene

Das Verfahren über die Festsetzungen im
Bebauungsplan aufgrund der Eingriffsre-
gelung wird nach den �Vorschriften des
Baugesetzbuches . . ." (§ 8a Abs . 1 Satz 1)
durchgeführt . Für die Naturschutzbehör-
den gewinnt also die Qualität ihrer Beteili-
gung als Träger öffentlicher Belange (§ 4
BauGB) bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes erheblich an Bedeutung, um
den Gesichtspunkten des Naturschutzes
bei der Abwägung ein ausreichendes Ge-
wicht zu verleihen .
Festsetzungen können sowohl auf den
Grundstücksflächen, auf denen Eingriffe
zu erwarten sind, als auch im sonstigen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes er-
folgen . Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah-
men brauchen also nicht auf der Grund-
stücksfläche selbst zu erfolgen, ihre Fest-
setzung ist auch im sonstigen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes möglich, so-
fern der Bebauungsplan es festlegt . § 8a
Abs . 1 Satz 4 normiert dazu die mögliche
Zuordnung von Festsetzungen zu Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen auf ande-
ren Grundstücken zu Grundstücken, auf
denen Eingriffe erwartet werden . Mit der
Regelung, daß die Festsetzungen auch im
sonstigen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes erfolgen können, ist aber auch
die Einschränkung verbunden, daß für die
Eingriffe auf Grundstücken in beplanten
Gebieten außerhalb des beplanten Gebie-
tes keine Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah-
men vorgesehen oder angeordnet werden
können . Dies kann zu unzureichenden
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen füh-
ren, wenn Plangebiete so gewählt werden,
daß im Gebiet keine Maßnahmen möglich
sind .
Des weiteren dürfte die Regelung der
Durchführung, Kostentragung und Gel-
tendmachung der Kosten in § 8a Abs . 3
dazu beitragen, daß die Gemeinde im
Zweifel keine solchen Festsetzungen trifft.
In § 8a Abs . 3 ist normiert, daß die Fest-
setzungen auf anderen Grundstücken als
denen, auf denen der Eingriff erfolgen
wird, von der Gemeinde an Stelle und auf
Kosten des Vorhabensträgers durchge-
führt werden sollen und die Kosten gel-
tend gemacht werden können, wenn die
Grundstücke, auf denen der Eingriff zu
erwarten ist, baulich oder gewerblich ge-
nutzt werden können . Dies ist also erst bei
Erteilung der Baugenehmigung derFall- an-
gesichts der aktuellen Finanzlage der Kom-
munen werden diese aber kaum � Kom-
pensationsvorschüsse" erbringen . Diese
Regelung kann nur umgangen werden,

wenn die Durchführung � auf andere Wei-
se" gesichert ist, zum Beispiel durch Ab-
schluß eines Verwaltungsvertrages (Folge-
kostenvertrag) .
Zu erwähnen ist in diesem Zusammen-
hang auch noch, daß den Gemeinden
nach § 24 Abs.1 Nr. 1 BauGB (geändert
durch Artikel 1 Ni . 5 IWG) ein Vorkaufs-
recht für die Flächen, auf denen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durchge-
führt werden sollen, zusteht . Damit dürfte
den Gemeinden angesichts der derzeitigen
finanziellen Situation und daraus folgen-
der Prioritätensetzung zuungunsten der
Belange des Naturschutzes eher � Steine
statt Brot" gegeben worden sein .

3 .4.4 Anwendbarkeit, Verursacher-
pflichten und Verfahren
auf der Vorhabenebene

§ 8a Abs . 2 legt fest, daß die Eingriffsrege-
lung bei Vorhaben in Gebieten mit Bebau-
ungsplänen insoweit anwendbar ist, wie
der Bebauungsplan Festsetzungen enthält
beziehungsweise der Planentwurf solche
Festsetzungen vorsieht . Auf Baugenehmi-
gungsebene sind also nur die im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen zu
übernehmen, nur diese Pflichten können
dem Verursacher eines Eingriffs auferlegt
werden .
Für anwendbar erklärt werden § 8 Abs . 2
Satz1 und§8Abs.9 .Imübrigen ist§8nicht
anzuwenden (§ 8a Abs . 2 a.E .) . Soweit der
Bebauungsplan es festlegt, sind also ver-
meidbare Beeinträchtigungen zu unterlas-
sen und unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen auszugleichen (§ 12 BbgNatSchG) so-
wie Ersatzmaßnahmen (§ 14 BbgNatSchG)
durchzuführen .
§ 8b Abs . 2 Nr. 2 gibt den Ländern unter
bestimmten Bedingungen die Möglichkeit,
für Vorhaben in Gebieten mit Bebauungs-
plänen, die vor dem 1 . Mai 1993 in Kraft
getreten sind, einen Ausgleich in Geld fest-
zulegen . Das MUNR überprüft derzeit in
einem Rechtsguthaben, ob und inwieweit
davon in Brandenburg Gebrauch gemacht
werden soll . Von der Möglichkeit des § 8b
Abs . 1 Nr.2, die Eingriffsregelung zeitlich
befristet weitergehend auszusetzen, auch
wenn im Bebauungsplan Festsetzungen
getroffen wurden, beabsichtigt das Land
Brandenburg keinen Gebrauch zu
machen .
Da der Umfang der Verursacherpflichten
direkt durch die Baugenehmigungsbehör-
de aus den Festsetzungen des Bebauungs-
planes entnommen wird, ist die Herstel-
lung des Benehmens mit der Naturschutz-
behörde nicht erforderlich (§ 8a Abs . 7
Satz 3) .

3 .5 Eingriffsregelung und Vorhaben
im Geltungsbereich einer
erweiterten Abrundungssatzung
beziehungsweise einer Satzung
über einen Vorhaben- und
Erschließungsplan (§ 4 Abs . 2a
beziehungsweise § 7 des
Maßnahmengesetzes zum
Baugesetzbuch) .

Für Vorhaben im Geltungsbereich dieser
Satzungen, die durch Artikel 2 Nr. 2e .) cc .)
und g .) IWG neu geregelt werden, gilt das
oben 3 .4 gesagte entsprechend . Dies er-
gibt sich aus § 8a Abs . 1 Satz 5 und § 8a
Abs . 4 Satz 4, wobei die systematische
Stellung letzterer Verweisung als miß-
glückt erscheint . Absatz 4 regelt die
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen allgemein bei Anwendung
der Eingriffsregelung, also die Rechtsfol-
genseite, während Satz 4 auch auf die
grundsätzliche Anwendbarkeit bezie-
hungsweise Nichtanwendbarkeit der Ein-
griffsregelung für obengenannte Satzun-
gen verweist .
Vom Verfahren her bleibt auch hier die
Beteiligug als Träger öffentlicher Belange
von wesentlicher Bedeutung für die Natur-
schutzbehörden . Ein Benehmen bei der
Festsetzung der Maßnahmen aus dem Plan
ist hier- wie bei der Bebauungsplanung -
nicht erforderlich (§ 8a Abs . 7 Satz 4) .
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HORST BEUTLER

Historische Studien verdeutlichen, daß im
brandenburgischen Raum fast ausschließ-
lich Waldgebiete und hier wieder beson-
ders Kiefernwaldungen mit dem Begriff
� Heide" benannt wurden . Im Gegensatz
dazu steht der Begriff � Heide" im nord-
westdeutschen Raum ausschließlich fürdie
ab etwa dem Spätmittelalter auf großen
Flächen aus Wäldern anthropozoogen ge-
schaffenen, nährstof(verarmten Sandof-
fenlandschaften . In ihnen nimmt das Hei-
dekraut (Calluna vulgaris) eine wesentli-
che, oft die dominierende Stelle ein . Wald-
rodungen und Waldweide zum Zweck und
im Zuge von Ackerbau und Viehhaltung
ließen derart große Offenlandschaften
entstehen . Sie waren zu wesentlichen
Anteilen Triften und Hutungen .
Auf diese historische Kulturlandschafts-
form, die in Brandenburg - wiederum im
Gegensatz zu Nordwestdeutschland (Lü-
neburger Heide) - bereits zu Beginn des
20 . Jahrhunderts aus der sozialökonomi-
schen Entwicklung heraus restlos ver-
schwunden war, soll sich die Definition
hier dennoch beziehen . Die rezenten Hei-
den auf Militärübungsplätzen in Branden-
burg sind ökologisch betrachtet nämlich in
Analogie entstanden und auch ähnlich
strukturiert .
Der Begriff � Heide" steht hier demnach für
weiträumig gehölzarme Sandoffenland-
schaften auf anthropogen bedingt degra-
dierten Waldstandorten, in denen Zwerg-
strauchheiden aus Calluna vulgaris, vege-
tationskundlich die eigentlichen Calluna-
Heiden, eine wesentliche, oft auch die das
Erscheinungsbild prägende Rolle spielen .
Diese an organischen Nährstoffen sekun-
där stark verarmten Sandoffenlandschaf-
ten oder auch � Sandheiden" sind in aller
Regel Mosaike aus offenen Sandfeldern,
Sandwegen, Dünen, Sandmagerrasen, wie
Silbergrasfluren (,Grasheiden") und Zwerg-
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DIE GROSSFLÄCHIGEN BRANDENBURGISCHEN HEIDEN GEHEN IN IHRER ENTSTEHUNG

VORWIEGEND AUF BRANDRODUNG ZURÜCK .

DIE DAMIT EINHERGEHENDE NÄHRSTOFFARMUT BOT OPTIMALE BEDINGUNGEN FÜR DIE

REGENERATION UND ERHALTUNG DIESER HEIDEN ALS FUNKTIONSTÜCHTIGE SYSTEME .

Verbreitung, Ausdehnung und Entstehung
der rezenten Heiden in Brandenburg
Vortrag auf dem Workshop �Heidegebiete in Brandenburg - Bedeutung und Schutz"
in der Naturschutzstation Wirchensee am 7 . und B . 9.1993

Strauchheiden mit Solitärbäumen, Baum-
gruppen sowie mit einer bislang künstlich
befristeten Gehölzsukzession aus buschar-
tigen Vorwäldern . Letztere bestehen haupt-

sächlich aus Hänge-Birke (Betula pendu-
la), aber auch aus Wald-Kiefer (Pinus syl-
vestris) und Zitter-Pappel (Populus tremu-
la) . (Abb.1, 2)

Abb. 1 Calluna-Heide mit Gehölzstrukturen (Truppenübungsplatz Altengrabow 1992)
Foto: D. Beutler

Abb. 2 Sandheiden mit Magerrasen und Flugsanddüne (Truppenübungsplatz Jüterbog 1993)
Foto : H. Beutler



HORST BEUTLER : VERBREITUNG, AUSDEHNUNG UND ENTSTEHUNG DER REZENTEN HEIDEN IN BRANDENBURG

Datcnque11e

	

Abgrenzung

	

Ob ungsp1ätze

	

Naturschutzstation

	

Beeskow

B e a r b e i

	

t

	

u n g

	

N a t

	

u r

	

s c h u t

	

z s

	

t

	

a t

	

i

	

o n

	

B e e s k o w

Mi 1 i t ä r übungs pl ätze

Autobahnen

Bundesstraßen

_r

Da t um : 12 . 10 . 1993

Technische Umsetzung : L U A / N 1

2 Wlttstock GUS P11r12

T a n g e r s d o r f

4 - Vogelsang GUS N39
5 - Hlmme1pfort-Bredere1che GUS P40
6 - Barsdorf-Tornow GUS P44
7 - Vogelsang-Burgwa11 GUS P45 Abb . 3

18 Alten rabow (Brandenburger Te11) GUS P79 Verteilung von Militärübungsplätzen in
2 1 r ü t e r o g
31 ' eberoae

GUs
GUS

P85
P21C9 Brandenburg (Sland 1990) mit Angaben

22 He 1dehof GUS P96
zur Lage der gr<ißten Heidegehīcte



12

Tabelle 1 :

	

Schwerpunkträume und Ausdehnun
in Brandenburg (ehemalige Truppenübungsplätze)
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1 . Verbreitung und
Ausdehnung

Alle derzeit bekannten, großen zusammen-
hängenden Heiden in Brandenburg befin-
den sich auf Militärübungsplätzen und hier
wiederum vornehmlich auf den großen,
bis vor kurzem von der ehemaligen West-
gruppe der Sowjetischen Streitkräfte (GUS/
WGT) genutzten Truppenübungsplätzen .
DieVerteilungderrezenten Heiden in Bran-
denburg entspricht im wesentlichen der
gegenwärtigen Verteilung dieser Übungs-
plätze . Heiden mit Flächengrößen unter
100 haexistieren faktisch aufjedem Übungs-
platz (siehe Abb . 3 und Tab . 1) . Mit der
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getrennten Flächenangabe für Sandoffen-
land/Sandheiden und eigentliche Calluna-
Heiden (in der zuerst genannten Kategorie
enthalten) in Tabelle 1 ist beabsichtigt, die
aus ökologischer Sicht bedeutende Di-
mension gegenwärtig noch verfügbarer
Naturentwicklungsräume als wichtige Flä-
chenreserve des Naturschutzes aufzuzei-
gen . In den Sandheiden könnten nämlich
in Zukunft alternativ auch ungestört dyna-
mische Entwicklungsprozesse, das heißt
Sukzessionen zu nicht primär vom Men-
schen geschaffenen Wäldern ablaufen .
Auf Grund der enormen Munitionsverseu-
chung ist es durchaus ungewiß, ob es bei
Konversion der Militärübungsplätze über-
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Abb. 4 Altersstruktur der Calluna-Heide �Leeskow-Reicherskreuz" auf dem Truppenübungsplatz
Lieberose nach einer Linientaxation im August 1993 mit n = 83 Proben
Altersbestimmung über Jahreszuwachs - lahresringmethode

haupt möglich sein wird, die Sandheiden
als Offenlandschaften in den jetzigen
Strukturen und Flächengrößen zu erhal-
ten .
Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen
der vom Landesumweltamt Brandenburg
begonnenen Untersuchungen zur Natur-
ausstattung von Militärübungsplätzen ist
in erster Näherung eine Schätzung der
diesbezüglichen Gesamtflächenanteile in
Brandenburg möglich . Danach gibt es auf
brandenburgischen Übungsplätzen min-
destens 39 300 ha Sandoffenland oder
Sandheiden (etwa 1,4 Prozent der Landes-
fläche) sowie mindestens 12 300 ha Callu-
na-Heiden (ca . 0,4 Prozent der Landes-
fläche) . In der Statistik für Sandheiden sind
22 größere Übungsplätze berücksichtigt .
Bei den Calluna-Heiden sind es Flächen
mit mehr als 100 Hektar auf 13 verschie-
denen Übungsplätzen .
Die insgesamt gesehen wohl beeindruk-
kendste Sandoffenlandschaft und gleich-
zeitig die größte zusammenhängende
Zwergstrauchheide von Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern zusammen-
genommen befindet sich auf dem ca .
13 000 Hektar großen Truppenübungs-
platz Schweinrich-Gadow beziehungswei-
se �Wittstock" .

2 . Entstehung
In ihrer Entstehung gehen die heute in
Brandenburgvorhandenen großen Heiden
auf Waldvernichtungen, meist hervorge-
rufen durch Brandrodung, bei der Einrich-
tung und Nutzung der betreffenden Mili-
tärübungsplätze zurück . Periodische Brän-
de auf wechselnden Teilflächen als Begleit-
erscheinung des Übungsbetriebes sorgten
überJahrzehnte hinweg für eine nährstoff-
arme Gesamtsituation und damit für eine
optimale Regeneration und Erhaltung die-
ser Heiden als funktionstüchtige Systeme .
Eutrophierungseffekte durch ständig an-
wachsende Stoffeinträge aus der Luft, be-
sonders Stickstoffverbindungen, wurden
auf diese Weise immer wieder kompen-
siert . Dabei wirkte folgendes Prinzip : Ver-
nichtung von Humusdecken und Nähr-
stoffaustrag durch phasenhafte Brände mit
Auswehung der Aschen aus den großen
Offenflächen durch Wind . Dieser Prozeß
war gekoppelt mit der Regeneration un-
terschiedlich alter Mosaikbausteine im
Gesamtsystem Heide, hervorgerufen - wie
schon erwähnt - durch spontane Katastro-
phen, nämlich durch Feuer.
Ergebnissse einer in diesem Jahr (1993)
von D . BEUTLER und K . PFEIFER (Natur-
schutzstation Beeskow) durchgeführten

Jiltci bo~ Altc Ln, cr i~ 000
- Jütcrbo ;-Wesl")
I-ie īdchof 5 000
(."J ūPerbo~-Cst ")
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orientierenden Untersuchung zur Alters-
struktur der Calluna-Heide auf dem ehe-
maligen Panzerschießplatz Leeskow der
WGT auf dem Truppenübungsplatz Lie-
berose bestätigen einen derartigen Funkti-
onsmechanismus (vergleiche Abb . 4) .
In einem Zeitraum von ca . 40 Jahren ist die
etwa 1 500 Hektar große Calluna-Heide
parzellenweise und zeitlich versetzt insge-
samt zweimal gänzlich abgebrannt ; d .h .
sie ist in einem Zeitintervall von höchstens
20 Jahren faktisch an jeder Stelle durch
Feuer wieder regeneriert beziehungsweise
in der Sukzession zurückgeworfen wor-
den . Im Jahr 1990 gab es von heute aus
rückblickend dort den letzten Brand . 69
Prozent der Calluna-Pflanzen aus einer
Linientaxation mit insgesamt 83 Proben
sind zwischen vier und elfJahre alt, 21 Pro-
zent 12- bis 15jährig und lediglich 9 Pro-

zent 16 bis 20 Jahre alt . An keiner Bepro-
bungsstelle gab es nennenswerte Humus-
akkumulationen . Nach der Altersklassen-
Kategorisierung, die MUHLE (1974), aller-
dings für atlantische, Calluna-Heiden gibt,
befindet sich das untersuchte Heidegebiet
fast gänzlich in der Pionier- und Aufbau-
phase, was vermutlich gegenwärtig auch
für die Heiden auf anderen Truppen-
übungsplätzen gilt . (Abb . 5, 6)
Zusammenfassend läßt sich feststellen,
daß die heutigen Heiden Brandenburgs
keine historisch überlieferten Weide- oder
Hutungslandschaften sind, wie etwa die
Lüneburger Heide . Es sind maßgeblich
durch Brände entstandene und auch durch
Feuer geprägte Offenlandschaften mit ei-
nemadäquathohen Naturschutzwert(zoo-
logisches Arteninventar!) . Bei den prakti-
schen Bemühungen um die Erhaltung die-

Abb . 5
Durch den Brand
vernichteter Kiefern-
bestand - mögliches
Initialstadium einer
Heide (Truppen-
übungsplatz Dubrow
1992)
Foto : D . Beutler

Abb. 6
Durch Brand entstandene
und maßgeblich durch
Feuergeprägte, junge
Calluna-Heide bei Leeskow
(Truppenübungsplatz
Lieberose 1991)
Foto : D . Beutler

ser dem Mosaikzyklus-Prinzip unterworfe-
nen Ökosysteme (siehe REMMERT 1991)
müssen die oben genannte Aspekte folg-
lich eine bedeutende Rolle spielen, wenn
der Erhalt der vorhandenen Biozönosen
und nicht vordergründig eine touristische
Vermarktung im Sinne einer Heidenostal-
gie � Heide -Schäfer- Schnucken" die Ziel-
stellung des Naturschutzes sein soll . Eine
Umfunktionierung der Brandheiden in
Weidelandschaften würde in jedem Fall
und zwangsläufig zu tiefgreifenden Verän-
derungen in den dort heute vorhandenen
Vegetationsstrukturen und Tierartenge-
meinschaften führen .

3 . Hinweise auf
historische Heiden in
Brandenburg

13

Über die Verbreitung von Heiden in Bran-
denburg in geschichtlicher Zeit sind wir,
was Publikationen anbelangt, noch völlig
unzureichend informiert .
Heidelandschaften als Spiegelbild einer
extensiven Feldgraswirtschaft auf Dauer-
hutungen des bäuerlichen Gemeinwesens,
der Allmende, sind vom ausgehenden
Spätmittelalter bis maximal in das 19 . Jahr-
hundert zumindest für die Niederlausitz
belegt, zum Beispiel die 5 000 bis 6 000 ha
große �Kurze Heide" nordöstlich von
Luckau, die Alwin ARNDT (1925) be-
schreibt, oder Schaftriften und Hutungen
um 1700 am Rande der � Rochauer Hei-
de", einem Waldgebiet aus Traubeneichen
und Kiefern im heutigen Kreis Luckau, die
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weitgehend den Charakter offener Callu-
na-Heiden hatten (ILLIG 1977) . ULBRICH
beschreibt noch 1918 ein etwa 1 000 ha
großes, aber schon durch Aufforstungen
mit Birken fragmentiertes Heidegebiet mit
etwa 60 kleinen Heideweihern, das sich,
seinen Schilderungen nach zu urteilen, als
schmales Band von den Ortschaften Klein
Muckrow und Groß Muckrow im Norden
über Leeskow bis Staakow im Süden
erstreckt haben muß . Im Nordosten reich-
te es bis an Reicherskreuz . Es war aber
offenbar nur zu einem geringen Teil iden-
tisch mit der dort heute existenten Callu-
na-Heide auf dem ehemaligen Panzer-
schießplatz Leeskow (Truppenübungsplatz
Lieberose) .

4 . Vegetationskundliche
und faunistische
Aspekte

Untersuchungen zum biotischen Inventar
brandenburgischer Heiden stehen erst
ganz am Anfang . Der Informationsstand
ist noch gering.
Stichprobenhafte Untersuchungen an ver-
schiedenen wirbellosen Tiergruppen und
erste vegetationskundliche Studien lassen
aber schon ein aus Naturschutzsicht wich-
tiges Pauschalurteil zu . Die weiter östlich,
unter deutlich stärker kontinentalen Kli-
mabedingungen (weniger Niederschläge,
wärmere Sommer, kältere Winter), tiefer
im Binnenland gelegenen Calluna-Heiden
Südbrandenburgs unterscheiden sich deut-
lich von denen in Nordbrandenburg, die
engere Beziehungen zu den atlantischen
Zwergstrauchheiden Nordwestdeutsch-
lands erkennen lassen . In Südbrandenburg
dominieren Haarginster-Calluna-Heiden,
das Calluno-Genistetum pilosae PASSAR-
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GE 63 . In der Begleitflora des Heidekrau-
tes (Calluna vulgaris) sind der Haarginster
(Genista pilosa) und andere, mehr östlich
verbreitete Arten, wie etwa Heidesegge
(Carex ericetorum) besonders charakteri-
stisch . Der für die nordwestdeutschen
Sandginster-Calluna-Heiden (Calluno-
Genistetum anglicae TÜXEN 37) typische
Englische Ginster (Genista anglica) tritt
nur in den Heiden Nordbrandenburgs,
aber auch dort offenbar nur spärlich in
Erscheinung . Was die Wirbellosenfauna,
insbesondere die Insekten anbelangt,
dürfte dieser Unterschied noch deutlicher
sein . Ein großer Anteil wärmeliebender,
schwerpunktmäßig weiter östlich verbrei-
teter, kontinentaler Arten ist in den bran-

Abb . 7
Die Luchsspinne,
Oxyopes ramosus
(MARTINI und
GOEZE), ist ein

Charaktertier der
Calluna-Heiden
Foto: H . Beutler

denburgischen Calluna-Heiden zu erwar-
ten . So sind beispielsweise die große Sand-
tarantel (Alopecosa fabrilis CLERCK), die
Laufspinnen Philodromus histrio (LATR .),
Thanatus arenarius L . KOCH, die Spring-
spinnen Euophrys petrensis C.L . KOCH,
Sitticus saltator O .P.-CAMBRIDGE, Phle-
gra festiva C.L . KOCH und die Kleine Rost-
binde (Hipparchia statilinus) Charaktertie-
re der Calluna-Heiden Brandenburgs .
(Abb . 7)
Darüber hinaus sind die bestehenden, gro-
ßen Heidegebiete für zahlreiche landes-
und bundesweit bestandsgefährdete Wir-
beltiere gegenwärtig oft überregional
bedeutsame und nicht ersetzbare Popula-
tions-, Siedlungs- und auch Wiederaus-
breitungszentren . Das gilt bei Vogelarten
schwerpunktmäßig für Brachpieper, Hei-
delerche, Steinschmätzer, Raubwürger,
Ziegenmelker, Wiedehopf und Birkhuhn,
aber auch für die Schlingnatter (Coronella
austriaca) und - mit Einschränkungen - für
die Smaragdeidechse (Lacerta viridis) .

5 . Zusammenfassung

Die rezenten Heiden Brandenburgs sind
keine historisch überlieferten Agrar-Kul-
turlandschaften . Alle großen Heidegebiete
befinden sich auf Militärübungsplätzen,
insbesondere auf den großen Truppen-
übungsplätzen der ehemaligen Westgrup-
pe der Sowjetischen Streitkräfte . Ihre ge-
genwärtige Verteilung und Struktur sind
das Ergebnis militärischer Landnutzung der
letzten Jahrzehnte . In Brandenburg gibt es
mehr als 12 300 Hektar Calluna-Heiden
und mindestens 39 300 Hektar nährstoff-
arme Sandoffenlandschaften/Sandheiden,
was zirka 0,4 Prozent und zirka 1,4 Pro-
zent der Landesfläche entspricht . Die
größten zusammenhängenden Areale lie-
gen bei den Caluna-Heiden zwischen
1 000 und 3 000 Hektar, bei den Sandhei-
den zwischen 3 000 und 7 000 Hektar. Die
Heidegebiete sind überwiegend durch
Brandrodung von Wäldern entstandene
und maßgeblich durch Feuer geprägte
Vegetationskomplexe und Biozönosen mit
hohem zoologischen Artenschutzwert . Bei
Wegfall periodischer Brände sind sie unter
den atmosphärischen Bedingungen der
Jetztzeit durch Eutrophierung existenzbe-
droht . In den derzeitigen Flächengrößen
und Strukturen wird ihre Erhaltung nach
Aufgabe der militärischen Nutzung wegen
erheblicher Munitionsbelastung mit Blind-
gängern und aus Kostengründen praktisch
nicht möglich sein . Alternativ stellen die
Sandheiden aus landschaftsökologischer
Sicht aber bedeutsame und einzigartige
Sukzessionsräume für nicht gemanagte
Pionierwälder dar.
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HEIDEPFLEGEMAßNAHMEN IN NORDWESTDEUTSCHLAND

KÖNNEN ANREGUNGEN

FÜR DIE BEHANDLUNG VON HEIDELEBENSRÄUMEN AUF TRUPPENUBUNGSPLATZEN

IN BRANDENBURG LIEFERN .

MANFRED LÜTIKEPOHL

Maßnahmen zur Pflege von
Heidelebensräumen in Nordwestdeutschland
Vortrag auf dem Workshop �Heidegebiete in Brandenburg - Bedeutung und Schutz"
in der Naturschutzstation Wirchensee am 7 . und B . 9.1993

1 . Einführung
Heidelandschaften auf Truppenübungs-

plätzen in Brandenburg verfügen über

ähnliche Ökotoptypen wie die Heideland-

schaften Nordwestdeutschlands, obwohl

sie eine andere Entstehungsgeschichte

besitzen . In Nordwestdeutschland übliche

Heidepflegemaßnahmen können deshalb

Anregungen für die Behandlung von Hei-

delebensräumen in Brandenburg geben .
Die Heideflächen Nordwestdeutschlands

sind anthropo-zoogenen Ursprungs; sie
sind ursprünglich durch den Menschen
und sein Weidevieh entstanden . Die Exi-

stenz von Calluna-Heiden läßt sich bereits
für das Neolithikum nachweisen . Die star-

ke Ausbreitung der Heiden in Nordwest-

deutschland während des Mittelalters und

der Neuzeit steht im Zusammenhang mit

Abh. 1
Magere Heidelandschaf-
ten mit ausgedehnten
Silbergrasfluren sind in
Nordwestdeutschland
ausgesprochen selten .
Foto . M. Lütkepohl

der Plaggenwirtschaft, die nach BEHRE

(1980) etwa im 10 . Jahrhundert begonnen

hat und durch die Einführung des intensi-

ven Roggenanbaus ausgelöst worden ist.

Winterroggen wurde Jahr für Jahr auf den

gleichen Flächen angebaut, so daß regel-

mäßige Düngerzufuhr notwendig war. Die

Gewinnung von Düngestoffen erfolgte

durch Streunutzung im Wald und durch

Abtrag der oberen humusreichen Boden-

schichtindenHeideflächen (� Abplaggen").

Neben derDüngergewinnungdienten Hei-

deflächen der Schafweide und der Imkerei.

Heiden waren in Nordwestdeutschland

noch im 19 . Jahrhundert in riesiger Aus-

dehnung vorhanden. So gibt VÖLKSEN

(1979) den Anteil der Heidefläche an der

Gesamtfläche des Regierungsbezirkes

Lüneburg für 1872 mit 49 Prozent an .

Beginnend in der zweiten Hälfte des vori-
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genJahrhunderts wurde die Heidebauern-

wirtschaft aufgrund umfangreicher Boden-

reformen sowie wegenVeränderungen der

ökonomischen Bedingungen und der Ar-

beitstechnik in der Landwirtschaft inner-

halb weniger Jahrzehnte überall aufgege-

ben.

Neben Zwergstrauchgesellschaften wer-

den in Nordwestdeutschland verschiedene

weitere Ökotoptypen als Bestandteile der

Heidelandschaften angesehen . Dazu gehö-

ren Offensandflächen, bodensaure Mager-

rasen, Sandtrockenrasen, Borstgrasrasen,

magere Ackerbrachen, Wacholderhaine

und Eichenstühbüsche . Bei letzteren han-

delt es sich um Gehölze, die aus Nieder-

waldwirtschaft hervorgegangen sind und

sich aus mehrschäftigen Baumindividuen

zusammensetzen . Innerhalb der Zwerg-

strauchheiden bilden Verbuschungen aus
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Kiefer, Birke, Eiche, Buche und Fichte alle
denkbaren Übergänge zum Wald . (Abb.1,
Abb .2, Abb . 3)
Nach OBERDÖRFER (1983) ordnen sich
die nordwestdeutschen Calluna-Heiden in
die Assoziation der Ginster-Sandheide
(Genisto anglicae-Callunetum Tx . 75) ein,
die durch die Besenheide (Calluna vulga-
ris) geprägt wird und durch das Vorkom-
men von Englischem Ginster (Genista ang-
lica), Haarginster (Genista pilosa) und
Quendel-Seide (Cuscuta epithymum) ge-
kennzeichnet ist. Neben der typischen
Ginster-Sandheide nennt PREISING (1984)
als geographische Rassen für Nordwest-
deutschland die Krähenbeer-Ginster-Sand-
heide (Genisto anglicae-Callunetum Tx .
1937, Empetrum nigrum-Rasse) mit einem
Verbreitungsschwerpunkt auf absonnigen
Hängen und in Kaltluft beeinflußten Mul-
den- und Tallagen . Die Heidelbeer-Gin-
ster-Sandheide (Genisto anglicae-Callun-
etum Tx . 1937, Vaccinium myrtillus-
Rasse) führt er für die höheren Lagen des
Tieflandes an Nordhängen und auf Kup-
pen an . Die sehr seltene Bärentrauben-
Ginster-Sandheide (Genisto anglicae-Cal-
lunetum Tx . 1937, Arctostaphylos uva-
ursi-Rasse) hat auf sandig-kiesigen Kup-
pen unter östlich boreal-subkontinental
getönten Klimabedingungen ihren Stand-
ort .
In rohhumusreichen Calluna-Heiden kann
beobachtet werden, daß nach Zusammen-
bruchphasen zunächst flächendeckend die
Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa)
erscheint, die vermutlich den Abbau der

Rohhumusauflage begünstigt. Die Draht-
schmiele zieht sich nach wenigen Jahren
wieder zurück . Das Absterben von Callu-
na-Beständen kann durch den Fraß des
Heidekäfers (Lochmaea suturalis) herbei-
geführt werden, der nach MELBER (1989)
ein feuchtes Bodenmillieu benötigt und
deshalb durch rohhumusreiche Böden, die
im Vergleich zu mineralischen Böden lang-
samer austrocknen, begünstigt wird .

2 . Beweidung
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Für die Beweidung von Heideflächen sind
spezielle Schafrassen gezüchtet worden,
die den besonderen Verhältnissen dieses

Abb. 2
Außerhalb von Truppen-
übungsplätzen über-
wiegen rohhumusreiche
Alterungsstadien von
Calluna-Heiden, die oft-
mals von Wacholderhai-
nen durchsetzt sind.
Foto:
M. Lütkepohl

Landschaftstyps angepaßt sind . Die Graue
Gehörnte Heidschnucke hat ihr Hauptver-
breitungsgebiet in der Lüneburger Heide,
die Weiße Gehörnte Heidschnucke im süd-
lichen Ostfriesland, im Oldenburgischen
und im Emsland, die Weiße Hornlose Heid-
schnucke oder Moorschnucke in den Land-
kreisen Diepholz, Rotenburg und Verden .
Die Graue Gehörnte Heidschnucke istwäh-
rend der vergangenen Jahrzehnte zur Stei-
gerung der Fleischerträge und der Lamm-
zahl züchterisch stark verändert worden
(vergleiche BEHRENS et al . 1987) . Die
heutige Heidschnucke ist deshalb mit der
anspruchslosen Rasse von einst nicht mehr

Abb. 3
Englischer Ginster
Genista anglica
Zeichnung:
C. Waschkowski
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identisch . Dennoch lassen sich Heid-
schnucken weiterhin zur Heidepflege ein-
setzen . Sie verbeißen Gehölzsämlinge und
tragen dadurch zur Verhinderung der Ver-
waldung von Heideflächen bei . Bei Hüte-
haltung bewirken sie unter der Bedingung,
daß sie im Stall übernachten und dort
einen großen Teil ihres Kotes absetzen,
einen Austrag an Biomasse . Lichtliebende
Pflanzengesellschaften im Kontaktbereich
von Heideflächen zu Gewässern und Moo-
ren können besonders gut durch Bewei-
dung gepflegt werden .
Problematisch ist die Beweidung allerdings
im Hinblick auf die Fauna von Heidele-
bensräumen . Aufgrund der geringen Basis
der zur Verfügung stehenden Pflanzenar-
ten in Calluna-Heiden kann sich Vielfalt
der Fauna nur durch Vielfalt der Strukturen
ergeben . Durch intensive Beweidung wer-
den die Strukturen in der Heide jedoch
stark nivelliert . Hinzu kommt die für man-
che Tierarten unverträgliche Störung der
immer wieder durchziehenden Schnucken-
herde und direkte Nahrungskonkurrenz zu
phytophagen Insekten . Auch extensive
Beweidung bewirkt nur wenige Vorteile
für die Fauna ; der positive Effekt für die
Heidepflege geht dadurch jedoch weitge-
hend verloren, weil Calluna-Bestände nur
durch regelmäßige und gleichmäßige Be-
weidung befriedigend verjüngt werden
können . Innerhalb von durch Beweidung
gepflegten Heidegebieten ist es deshalb

sinnvoll, größere Flächen als ständige Wei-
deruhezonen auszuweisen . Solche Flächen
müssen mit anderen Maßnahmen gepflegt
werden . (Abb . 4)

3 . Brand
Auf deutschen Truppenübungsplätzen, in
Jütland und in Schottland kommt dem
Feuer für die Pflege von Calluna-Heiden
eine wichtige Bedeutung zu . REMMERT
(1989) bezeichnet alle Ericaceen als typi-
sche � Brandpflanzen", an deren natürli-
chen Standorten regelmäßig Feuer vor-
kommen und die daher Anpassungen an
derartige Bedingungen aufweisen . Nach
seinen Angaben keimen die Samen von
Calluna vulgaris auch besonders gut,
nachdem sie einem Hitzestreß ausgesetzt
waren . REMMERT führt weiter aus, daß
nach einem Feuer keimende und rasch
heranwachsende Heide für viele Tiere eine
viel bessere Nahrung darstellt als alte oder
gemähte Heide .
Das Abbrennen alter, hoher Calluna-
Bestände war auch zur Zeit der histori-
schen Heidebauernwirtschaft als Verfah-
ren derVerjüngung üblich . Hinsichtlich des
Stoffaustrages sind Sommerbrände am
effektivsten . Ob die damit verbundenen
Beeinträchtigungen der Fauna hingenom-
men werden können, wird unter den Ver-
antwortlichen in Niedersachsen derzeit
gerade diskutiert . Günstige Situationen für

4. Mahd
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das Brennen können sich auch bei trocke-
nen Wetterlagen im Spätwinter ergeben .
Die Calluna-Pflanzen treiben in der Regel
noch im gleichen Jahr wieder aus .

Bei der Mahd von Calluna-Beständen hat
sich der Einsatz solcher Mähgeräte
bewährt, die besonders tief ansetzen und
auch Bodenverwundungen herbeiführen .
Die Verjüngung der Flächen verläuft dann
sowohl überStockausschläge als auch über
Keimlinge . Tiefe Mahd bewirkt gegenüber
der Beweidung einen intensiveren Austrag
an Biomasse und ist, wenn die Bearbei-
tungseinheiten im Verhältnis zur Gesamt-
fläche nicht zu groß gewählt werden, mit
geringeren Störungen für die Fauna ver-
bunden . Die Mahd von Heideflächen soll-
te nur während des Winterhalbjahres
durchgeführt werden . Das Mahdgut wird
von den Flächen entfernt und kann bei
befriedigender Qualität vermarktet wer-
den . Heidemahdgut findet heute haupt-
sächlich in der Biofilterindustrie Verwen-
dung . Daneben wird es im geringen Um-
fang auch für die Firstabdeckungen von
Reetdächern benötigt .
Bei überalterten Calluna-Beständen kann
nach der Mahd auch noch die Rohhumus-
auflage beseitigt werden . Eine Koppelung
der Arbeitsgänge zur Mahd und zur
Humusbeseitigung empfiehlt sich dabei

Abb. 4
Zu den traditionellen Bewirt-
schaftungsformen gehört die
Beweidung der Heideflächen mit
Heidschnuckenherden.
Foto : M. Lütkepohl
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nicht, weil sich das Mahdgut in diesem Fall
nicht mehr verwerten läßt .

5. Abplaggen

Nach dem Aufgeben der Heidebauern-
wirtschaft ist das Albplaggen von Hand in
Nordwestdeutschland nur noch im gerin-
gen Umfang und auf kleinen Flächen
durchgeführt worden . Deshalb konnten
sich vielfach starke Rohhumusauflagen in
den Heideflächen ansammeln . Seit 1985
sind im Naturschutzgebiet Lüneburger
Heide verschiedene Verfahren zur maschi-
nellen Beseitigung solcher Rohhumusauf-
lagen erprobt worden . 1 Gut bewährt hat
sich dabei das Abschieben von Vegetation
und Rohhumusschicht mit Hilfe des aus
dem Straßenbau stammenden Graders .
Für die Fauna interessante Offensand-
bereiche bleiben nach einer solchen Bear-
beitung für längere Zeit bestehen, und
manchmal können sich Pionierarten der
Flora ansiedeln, die zu den Gesellschaften
bodensaurer Magerrasen gehören (Abb .
5) . Durch das Liegenlassen der Abraum-
wälle über mehrere Jahre wird eine für
die Fauna interessante Bereicherung der
Strukturvielfalt erreicht .
Besonders gute Ausmagerungseffekte, die
lang anhaltende Pioniersituationen auf
den Flächen und starl< verzögerte Calluna-
Regeneration zur Folge hatten, sind durch
Raupenbearbeitung erzielt worden .
Der Einsalz speziell konstruierter Plaggma-
schinen, die von einer holländischen und
einer norddeutschen Firma angeboten
werden, hat zu einer raschen Entwicklung
dichter, monostrukturierter Calluna-Be-
stände geführt . Ein Nachteil von allen drei
Verfahren besteht darin, daß für die als Ab-
raum anfallenden minderwertigen Humus-
stoffe nur geringe Verwendungsmöglich-

keiten vorhanden sind .
Materialanfall verursacht dabei das Rau-
penverfahren . Für den Abtransport des
Materials sind oft spezielle Erschließungs-
maßnahmen notwendig, außerdem ent-
stehen Fahrspuren im Gelände .
Wegen dieser Problematik wurden auch
Verfahren erprobt, die die Humusstoffe in
den Boden einarbeiten . Dabei hat der Ein-
satz von Bodenfräsen zu befriedigenden
Ergebnissen geführt. Durch das Fräsen
werden Ton-Humus-Komplexe im Boden
zerschlagen und dadurch Nährstoffreiset-
zungs- und Auswaschungsprozesse in
Gang gesetzt . Pflügende Verfahren haben
nur auf sehr nährstoffarmen Böden zu
einer Neubildung von Calluna-Beständen
geführt . Dabei betrug die Pflugtiefe maxi-
mal 30 Zentimeter .
Der Einsatz von Tiefpflügen ist aus Kosten-
gründen unterblieben . Bodenbearbeiten-
de Maßnahmen sollten dort, wo noch
ungestörte Bodenprofile vorhanden sind,
nicht eingesetzt werden .
In Gebieten Ostdeutschlands, die durch
atmosphärische Stickstoffeinträge belastet
sind, ist eine Förderung der Einwanderung
von Landreitgras (Calamagrostis epigejos)
durch bodenbearbeitende Maßlahmen
denkbar .

6 . Entkusselung
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Auch in Heidegebieten, die durch die vor-
genannten Maßnahmen gepflegt werden,
breiten sich immer wieder Gehölze aus, die
die Sukzession zum Wald hin einleiten . In
Nordwestdeutschland überwiegt dabei
auf humusarmen Böden die Kiefer (ver-
gleiche GRIESE 1987), bei einer besseren
Humusversorgung die Birke, im Bereich
südexponierter Hanglagen oft auch die
Eiche . Die Buche erscheint auf besser nähr-
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stoffversorgten Böden . Solche � Verkusse-
Jungen" erhöhen den Strukturreichtum
und werden deshalb in einem gewissen
Umfang geduldet . Von den Vogelarten der
Heidelandschaft sind beispielsweise Birk-
huhn, Schwarzkehlchen, Braunkehlchen,
Neuntöter, Ziegenmelker, Raubwürger und
Heidelerche auf Verkusselungen bezie-

Ahb.S hungsweise zumindest auf Einzelbäume
Früher wurden
Hcidcllachen zur angewiesen .
Gewinnung' von Von Zeit zu Zeit müssen diese Verkusse-
Humusstoffen für lungen aufgelockert werden, um die Ver-
die Ackerdün-
gung regelmäßig waldung von Heideflächen zu verhindern .
abgeplaggt . Das Das dabei anfallende Material wird entwe-
Abplaggen wird der auf der Fläche verbrannt oder abtrans-
heute maschinell
nachgeahmt. portiert .
Foto : M . Lütke-
pohl Fußnote : 1 Die Maßnahmen wurden mit

Naturschutzmitteln des Landes Nieder-
Den größten sachsen gefördert .
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DIE SICHERUNG DER HEIDEFLÄCHEN AUS DER SICHT DES ARTENSCHUTZES

UND DER LANDSCHAFTSERHALTUNG VERLANGT EIN

ABGESTIMMTES VORGEHEN VON NATURSCHUTZPFLEGEMAGhJi~HIvIEll
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UND EXTENSIVER LANDWIRTSCHAFTLICHER NUTZUNG .

UWE WEGENER

Pflegevarianten für Heideflächen
am Beispiel des Naturschutzgebietes
�Harslebener Berge-Steinholz"
Vortrag auf dem Workshop � Heidegebiete in Brandenburg - Bedeutung und
in der Naturschutzstation Wirchensee am 7. und B. 9 .1993

1 . Lage des Gebietes und
Schutzziele

Das Naturschutzgebiet (NSG) liegt am
Nordrand des Harzes zwischen Halber-
stadt und Quedlinburg (Land Sachsen-
Anhalt) in einer während der Kreidezeit
geformten Schichtrippenlandschaft . Die
Landschaft gewinnt auch deshalb an Be-
deutung, weil hier kleinflächig arme San-
de, sandige Lehme, Liaskalke und mehr
oder minder starke Lößdecken wechseln .
Entsprechend vielfältig ist das Vegetati-
onsmosaik, das von den ärmsten Sandflu-
ren bis zu nährstoffreicheren Federgrasra-
sen reicht . Klimatisch liegt das Gebiet mit
480 bis 520 Millimeter Niederschlag am
Rand des mitteldeutschen Trockengebie-
tes . Die Höhe über NN beträgt 140 bis 205
Meter. Die Schichtrippen sind mäßig stark
reliefiert und überwiegend nach Norden
und Süden geneigt . Die Sandtrockenrasen
und Heidekrautheiden können mit den
Calluna-Heiden Brandenburgs verglichen
werden, selbst wenn die Flächengrößen
der Pflegeeinheiten sehr unterschiedlich
sind . Aussagekräftig sind die dargestellten
Versuche auch deshalb, weil sie wesentlich
über Parzellenversuche hinausgehen und
einen Managementzeitraum von mehr als
zehn Jahren umfassen .

Bei den Schutzzielen steht die Förderung
der Halbtrockenrasen und Heiden im Vor-
dergrund, so im einzelnen
- die subkontinental beeinflußten Trok-

kenrasen, insbesondere die Gesellschaft
des Schmalblättrigen Federgrases und
des Kleinen Mädesüßes sowie der
Schwingel-Federgrasrasen (Stipetum
stenophyllae MAHN 1959, Filipendulo-
Helictotrichetumpratensis MAH N1965)

Abb . 1
Zypressen-
Wolfsmilch
Euphorbia
cyparissias
Zeichnung:
C. Waschkowski

die zentraleuropäischen Heidekrauthei-
den (Euphorbio-Callunetum, Genisto
pilosae-Callunetum SCHUB . 1960) und
schließlich
die vielfältigen Sandfluren unter ande-
rem das Festuco cinereae-Corynephore-
tum SCHUB . 1974 und das Sileno-
Festucetum ovinae LIBB . 1933 (vgl .
BÖHNERT 1978) . (Abb . 1)
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Schutz"

Mit der Erhaltung dieser Vegetationsein-
heiten und Strukturen gelang es auch,
wesentliche faunistische Schutzziele, wie
den Schutz von Tagfaltern, Hautflüglern,
Heuschrecken und anderen zu sichern .

2 . Die Sukzession der
Heideflächen seit 1950

Der Vegetationswandel setzte wirtschafts-
bedingt mit dem Auflassen kleiner Acker-
flächen im Gebiet ein . Die Schafhaltung
hielt sich noch bis in die sechzigerJahre mit
allmählich abnehmender Intensität. In die-
ser Übergangsphase erreichte das Gebiet
seine größte floristische Vielfalt .
Die Unterschutzstellung erfolgte im Jahre
1967 ; damit lief auch die Schafhutung aus .
Die Rasen- und Heideflächen der extre-
men Lagen blieben dennoch relativ stabil .
Gehölzwuchs breitete sich besonders auf
den reicheren Sandtrockenrasen oder auf
frischen Brandflächen aus .
Der in den siebziger Jahren immer stärke-
re Birken- und Kiefernbewuchs verdrängte
nun allmählich auch die Calluna-Heide .
Die überalterte Heide wurde außerdem
immer stärker von Bränden betroffen . Ver-
hängnisvoll war weiterhin die frühere Ent-
scheidung zur Aufforstung der Nordhänge
und Plateaulagen, so daß zum Teil nur
noch kleinflächige Heidebereiche verblie-
ben . Das Kleinklima wurde insgesamt
waldfreundlicher und förderte die Verbu-
schung .
Die ersten sporadischen Entbuschungs-
einsätze erfolgten 1968, 1979, 1980 und
1981 . Inzwischen war die natürliche Suk-
zession aber so stark, daß nur noch Teile
der Südhänge waldoffen blieben, große
zusammenhängende Heideflächen star-
ben ab . Von 1982 an begann eine plan-
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mäßige Rekultivierung der verbuschten
Flächen nach einem detaillierten Pflege-
plan (Abb . 2) .

3 . Pflegevarianten
Die in jeder Hinsicht wachsende Verbu-
schung ließ eine alleinige sporadische Pfle-
ge mit ehrenamtlichen Naturschutzmitar-
beitern nicht mehr zu . So versuchten wir,
diesen ehrenamtlichen Elan mit maschinel-
ler Vorarbeit und durch den Einsatz neuer
Verfahren der Pflege effektiver zu gestal-
ten . Das geschah durch den Einsatz von
Forstarbeitern, soweit das die angespann-
te Arbeitskräftesituation zuließ, insbeson-
dere aber durch den konzentrierten Einsatz
von Meliorationsgenossenschaften im

Pflegevorionten von Heiden und Hutungen am Beispiel
des NSG Harslebener Berge-Steinholz

WB-Wlnterbrand

	

A-Arbnrlzide ;elektiv

-B-Sommerbrand

	

MS-Motor

	

u se.Le.~t :v

Abb . 3
Pflegevarianten von Heiden und Hutungen am Beispiel des NSG �Harslebener Berge-Steinholz"
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Abb . 2
Entbuschungs-
einsatz
Foto :
U . Wegener

Winterhalbjahr . Auf diese Weise vorberei-
tet, ließ sich im Frühjahr dann auch mit
großen Gruppen von 20 bis 60 Personen,
zumeist Schüler und Freunde der Gesell-
schaft für Natur und Umwelt, effektiv
arbeiten . Nach 1990 wurden diese Arbei-
ten mit ABM-Kräften im Rahmen der neu
entstandenen Naturschutzstation Nord-
harz und unter Einsatz von Schafen fort-
gesetzt .
Folgende Pflegevarianten wurden in der
Regel kombiniert (Abb . 3) :
1 . Entbuschung - Winterbrand (Dezem-

ber bis Februar) - Arborizidbehandlung
der nachgearbeiteten Schnittflächen
mit Arboriziden zu Beginn der Vegeta-
tionszeit mit einer später angesetzten
Nachbehandlung über das Blatt

Zur Anwendung kamen in der Forstwirt-
schaft eingesetzte Arborizide, die ein Wie-
derausschlagen der Gehölze weitgehend
verhinderten . Auf diese Weise konnte un-
ter den damaligen Bedingungen in weni-
gen Einsatzstunden eine große Flächenlei-
stung erzielt werden . Nachteilige Wirkun-
gen auf die umgebende Vegetation wur-
den nicht festgestellt . Die behandelten
Baumstümpfe waren in der Regel nach
zwei Jahren mit Pilzen und Moosen besie-
delt . Arborizide wurden überwiegend in
der Haarginster-Heide und in der Wolfs-
milch-Heidelkrautheide eingesetzt .
Der Einsatz erfolgte selektiv bei gleichzei-
tiger und späterer Kontrolle der Auswir-
kung auf die Heidestruktur und die Erhal-
tung der geschützten Arten . Nachhaltige
Wirkungen wurden nicht festgestellt .
Allerdings wurde keine Rückstandsanalyse
durchgeführt .
Unter den heutigen technischen Möglich-
keiten und günstigen Arbeitskräftebedin-
gungen sollte einer mechanischen Nach-
behandlung durch Entbuschung auf jeden
Fall der Vorzug gegeben werden . Die hier
behandelte Verfahrenskombination von
der Entbuschung bis zur Nachbehandlung
fand am häufigsten Anwendung . Die
Arborizidbehandlung bedarf jedoch immer
einer gründlichen fachlichen Prüfung .
2 . Entbuschung - Sommerbrand (beob-

achtete Brandstiftung und Feuer-
wehrübung) läßt in der Regel die Suk-
zession bei Silbergrasrasen wieder neu
beginnen .

Bei einer beabsichtigten Maßnahme nach
Punkt 1 oder 2 muß in Brandenburg ge-
mäß § 7 des Vorschaltgesetzes zum Immis-
sionsschutz (LImSchG) vom 3.3 .1992 bei
der zuständigen Behörde (Ordnungsamt ;
bei gewerblichen Arbeiten : Amt für Immis-
sionsschutz) eine Ausnahmegenehmigung
eingeholt werden .
3 . Der Plaggenhieb ist außerordentlich

aufwendig, läßt viel Biomasse und
nährstoffreiche Erdmaterialien entste
hen, ist jedoch auch sehr wirksam bei
der Heideregeneration .

4 . Der Entbuschung kann auch eine
Arborizidnachbehandlung oder eine
mechanische Nachbehandlung (jetzt
mit Motorsensen) ohne Brand folgen .

5 . Vor der Unterschutzstellung wurden
die Flächen mit Schafen beweidet . Die-
ses Pflegeverfahren findet seit 1990
wiederAnwendung . Eine Entbuschung
ist trotzdem erforderlich, um größere
oder kleinere zusammenhängende
Flächen zu schaffen .

6 . Stehen nicht ausreichend Schafe zur
Verfügung, so kann eine kombinierte
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Pflege mit Schafen und selektivem
Motorsenseneinsatz erfolgen . Von 300
Hektar Heidefläche an lohnt sich die
Einrichtung eines Pflegehofes .

Die biologische Gesetzmäßigkeit - je trok-
I<encr und nährstoffärmer, desto geringer
der Biomasseaufwuchs - muß in der Pfle-
gekonzeption berücksichtigt werden .
Interessant für die Heidegesellschaften ist
die Zeitdauer der Pflegepausen . Neu
angepflanzte, gesā te Heidebestände oder
auch aus natürlicher Sukzession hervorge-
gangene Heideflächen sollten nicht zu
früh, frühestens nach sieben bis zehn Jah-
ren beweidet werden ; von dieser Zeit an
dann regelmäßig, möglichst im Wechsel
mit Ruhejahren . Günstige Monate der
Heidebeweidung sind April, Mai oder,
besonders in Altheidebeständen, die Zeit
nach der Blüte oder möglichst nach der
Samenreife im Spätherbst . Die Beweidung
hemmt die Rohhumusakkumulation, ein
wichtiger Faktor für die Erhaltung der
Heide .
Bei der Rekultivierung ist es allerdings gün-

Tabelle 1 : Pflegevarianten und Feuerverträglichkeit der
untersuchten Pflanzengesellschaften

Abb. 4
Feuermanagement
auf überalterter
Heidefläche
mit einem
Gegenwindfeuer
Foto: U. Wegener

stig, eine dünne Humusdecke zur Kei-
mung zu belassen . Beim Abbrennen oder
Abplaggen wird die Rohhumusdecke zer-
stört, da die Steuerung des Brandes in der
Regel so exakt nicht erfolgen kann . Extrem
verläuft der Sommerbrand, der alle oberir-

k Legende :
-

	

unverträglich, x möglich, xx gut verträglich, xxx sehr gut verträglich
Art wird stark gefördert, ist aber unerwünscht .
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dischen Humusbestandteile, die Aufla-
geschicht, oberflächennahe Wurzeln und
Gebüsche verbrennt . Die Sukzession star-
tet dann in der Regel erst wieder bei den
Silbergrasfluren und gelangt dann über
eine allmähliche Humusanreicherung zu
den Calluna-Heiden . Auf diesem Umweg
entstehen oft sehr dichte Calluna-Bestän-
de, wenn die Brandflächen nicht zu groß
sind . (Tabelle 1)
Die Flächen für einen gesteuerten Winter-
oder Frühlingsbrand sollten einen Hektar
nicht wesentlich überschreiten, besser sind
mehrere kleine Brandflächen, so kann die
Insektenbesiedlung aus der Umgebung
relativ schnell wieder erfolgen . In der Pra-
xis ist dies nicht immer einzuhalten, weil
man sich im wesentlichen an natürliche
Brandriegel (Wege, Äcker, bereifte Flächen
oder Wasserläufe) halten muß . Die ge-
flämmten Flächen schwankten in der
Größe zwischen einem und zwölf Hektar.
Für die Lenkung des Feuers sind Luft-
temperatur, Luftfeuchte, Windstärke, die
Menge an brennbarer organischer Sub-
stanz und die Art des Feuers entscheidend
(vgl . SCHIEFER 1981, WEGENER 1980) .
Im Zweifelsfall sollte ein Hang nie am
Hangfuß, sondern im oberen Drittel ge-
zündet werden ; nach unten brennt das
Feuer langsamer. Mit Hilfe eines Propan-
gasbrenners lassen sich sehr gut Brandlini-
en legen und, wenn notwendig, mehrere
Gegenwindfeuer entfachen (WEGENER
1991) .
Um die Wiederverbuschung zu hemmen
und gleichzeitig die Heiden und Feder-
grasrasen windoffen zu halten, streben wir
baumfreie Flächengrößen von drei bis
zehn Hektar an . Zwischen diesen zusam-
menhängenden Flächen blieben Gehölze
und Gebüschstreifen erhalten . (Abb . 4,
Abb . 5)

Vegetationseinheit
Pflegevariante
optimal suboptimal

Feuerver träghchkeit
Winter- Frühlings-
feuer fcuer
(1 .12 . bis (1 .3 . bis
28 .2 .) 1 .4 .)

Sommer-
fCLaer
(15 .7 . bis
1 .9 .)

1 . Stipetuln stenophyllae
(Ges .d .Schmalblättr .
Federgrases) 1, 6, 5 4 xx x

2 . Fil īpendulo-Helictotrichetum
(Mädesüß-Halbtrocken rasen) 6,5 1, 5 xx

3 . Festuco-Stipetum
(Federgras-Trockenrasen) 1, 5, 4 xxx

4. Euphorbio-Callunetum
(Wolfsmilch-Heidel<raut-
heide) 6, 3, 4 1,5 x (x)

5_ Genisto pil .-Callunetum
(Haarginster-Heide) 3, 1,4 6 xx x (x)

6 . Sileno-FeStLICetlinl
(Schafsehwlngel-Sandflur) 5,6 1, 4 xx nicht (x)

bekannt

7 . Festuco-Coryneplhoretum
(Silbergrasflur) 4, 2 1,6 xx - xx

8 . Agrostieturrl coaretatae
(Ges . d . Schmalrisp .
Straußgrases) 1,4 xx nicht

bekannt

9 . Brachypodictum
(F īederzwenkenrasen) 6,5 1,4 xx x

10.Calamagrostis-Facies
(i eitgrasrasen) (xxx)' (xxx)' (xxx)'
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4 . Ökonomischer Ansatz

Zur Entbuschung und Pflege von zirka ein-
hundert Hektar Heide- und Hutungs-
flächen wurden von 1983 bis 1990 je Jahr
im Mittel 2 340 Arbeitsstunden und
34 000 Mark genutzt . Legt man die
Gesamtsumme von 238 000 Mark auf die
wichtigsten Pflegeverfahren um, so kom-
men wir zu dem in Tabelle 2 dargestellten
Ergebnis .
Die Variante 3 berücksichtigt den Verkauf
von Calluna-Komposterde nicht . Mit der
Vermarktungsmöglichkeit für diese ge-
suchten gärtnerischen Erden vermindern
sich die Pflegekosten .
Gehen wir davon aus, daß derzeit 0,4 Pro-
zent der Landesfläche Brandenburgs aus
Calluna-Heiden besteht und daß aus
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Abb. 5
Optimale Heide-
flache - zwei Jahre
nach dem Brennen
(1987)
Foto : U. Wegener

Naturschutzgründen, das heißt für den
Artenschutz mindestens 15 bis 30 Prozent
dieser Flächen zu erhalten sind, so wird die
organisatorische und finanzielle Dimensi-
on dieser Aufgabe deutlich . Um Schutzziel
und Finanzbelastung einigermaßen in
Übereinstimmung zu bringen, sind über-
wiegend Brandheiden, an ausgewählten
Stellen extensiv beweidete Heiden zu för-
dern . Die Großflächigkeit der Heiden
Brandenburgs trägt zur Minimierung der
Kosten gegenüber den dargestellten Wer-
ten bei .

5 . Zusammenfassung

Es wurden einige vom Schutzziel her gün-
stige Pflegevarianten für Heiden und
Hutungen am Beispiel eines NSG im Nord-

500 In, 4} ,()()

	

hir. 70()

~; 000 bi ,- 10 0(10

Fol ~ ~~ciahrc

harz-Vorland zusammengestellt . Im Vor-
dergrund stand dabei die Strukturerhal-
tung und Sicherung der Vegetation der
einleitend dargestellten Pflanzengesell-
schaften unter Berücksichtigung der ent-
stehenden Kosten .
Die Pflegevarianten sind als Handlungs-
rahmen, keinesfalls als Dogma zu betrach-
ten . Die auszuwählende Methode ist in
erster Linie vom Grad der Verbuschung,
dem möglichen Kräfteeinsatz, der Technik
und dem Vorhandensein von Schafen
abhängig . Die vorgeschlagenen Maßnah-
men müssen auch in der Relation zur
Größenordnung der zu schützenden Hei-
deflächen in Brandenburg gesehen wer-
den . Die Brandmaßnahmen zählen zwei-
felsfrei zu den flächeneffektiven Verfah-
ren, aber auch die extensive Schafhaltung
kommt der Zielstellung im Naturschutz
entgegen . Diese Form der nachhaltigen
Landnutzung ist derzeitig jedoch nur mit
Fördermitteln von 300 bis 500 Deutsche
Mark pro Hektar pro Jahr rentabel zu
gestalten . Wir müssen uns beim Schutz
von Heiden auch verdeutlichen, daß wir
gegen die natürliche Sukzession, die auf
den Heiden relativ schnell zum Wald führt,
angehen, und das verlangt ständigen Auf-
wand und eine Optimierung der waldoffe-
nen Heideflächen .
Die dargestellte Naturschutzstrategie um-
faßt im wesentlichen das auf den Arten-
schutz abzielende Management . Die forst-
lich zu bewirtschaftenden Teile blieben
unberücksichtigt.
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EIN SACHGERECHTER UND FINANZIELL EFFEKTIVER NATURSCHUTZ

SETZT HEUTE

GENAUE KENNTNISSE DER ABIOTISCHEN KOMPONENTEN

DES NATURRAUMES VORAUS

ERNST PRIES, NORBERT BUKOWSKY

Das Naturschutzgebiet �Kleine schorfheide"
Natur und Naturschutz auf Truppenübungsplätzen Brandenburgs, Folge 5

1 . Naturräumliche
Grundlagen

1 .1 Naturraum-Hauptmosaiktypen
Das überwiegend einstweilig gesicherte
Naturschutzgebiet (NSG) wird durch sechs
landschaftliche Großraumeinheiten ge-
prägt, die durch Naturraum-Mosaikty-
pen mit gleichartigen Bodenmosaiken,
KMgCaP-Serien, Niveaustufen des Relief-
mosaiks und Klimastufen charakterisiert
sind :
- Gnewitz-Retzower Sander im Nord-
osten

- Plachter Sander im Osten
- Fürstenberg-Bredereicher Eisrandlagen

im Nordwestteil
- MetzelthinerSander im Mittel- und Süd-

teil
- Beuteler Sander im Westteil
- Templiner Grundmoräne im östlichen

Mittelteil (KOPP, JÄGER, SUCCOW
1982 ; PRIES, BUKOWSI<Y1991) . (Abb.1)

1 .2 Geologie
Stratigraphisch gehören fast alle Groß-
raumeinheiten zum Pommerschen Stadium
der Weichset-Kaltzeit und damit zur nähr-
stoffreichen KMgCaP-Serie I . Nur die Für-

Abb. 1
Überstaute Flächen
an der Mitten
Foto: N. Bukowsky

stenberg-Bredereicher Eisrandlage gehört
als Ausläuferteil der Rheinsberg-Zechow-
Buchholzer Staffel und der Fürstenberger
Staffel zur deutlich an Kalium, Magnesium
und Kalzium ärmeren Serie II, die dem
Brandenburger Stadium der Weichsel-
Kaltzeit oder seinen Mischlagen ent-
spricht . Die Lindenberge liegen am östli-
chen Rand der zuerst genannten Staffel .
(AUTORENKOLLEKTIV 1980, KOPP 1969,
PRIES 1990/91) .

1 .3 Klima
Das Schutzgebiet liegt im Norden im stär-
ker maritim beeinflußten Mecklenburg-
Klima (Makroklimaform Alpha = feuchte
Klimastufe) . Hier handelt es sich um den
südlichsten Rand einer Alpha-Exklave im
Bereich des Neustrelitz-Feldberger Höhen-
geländes . Sie zeichnet sich durch höhere
Niederschläge gegenüber dem im Südteil
des NSG vorkommenden schwächer mari-
tim beeinflußten Neubrandenburger Klima
aus (Makroklimaform Beta = mäßig
trockene Klimastufe) .
Die mittlere Jahresschwankung der Tem-
peratur bewegt sich in beiden Klimaten
zwischen 18 und 19 Grad Celsius, die mitt-
lere Jahrestemperatur um 8,2 Grad Cel-
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sius . Die durch das NSG verlaufende
Makroklimagrenze, charakterisiert durch
die Linie der 600 Millimeter-Jahresdurch-
schnittsniederschläge, ist fast gleich mit
der Isolinie 46 der thermischen Kontinen-
talität . Die mittleren Jahresniederschläge
betrugen 1901 bis 1950 in Bredereiche
618 Millimeter, Fürstenberg 624 Millime-
ter, Hammelspring-Alsen 549 Millimeter
und in Zehdenick 552 Millimeter. Sie sind
in den letzten 20 Jahren geringer gewor-
den .
Etwa 50 Prozent der Winde kommen aus
westlicher Richtung . Das sollte beim Erhal-
ten und Modellieren der Wanderdünen
berücksichtigt werden . Die mesoklimati-
schen Besonderheiten werden im Kapitel
1 .6 behandelt . (AUTORENKOLLEKTIV
1980 ; KOPP 1969 ; KOPP, JÄGER, SUC-
COW 1982)

1 .4 Natürliche Waldgesellschaften
Entsprechend den beiden Makroklima-
bereichen verzahnen sich zwei natürliche
Waldgesellschaften in dieser Übergangs-
zone . Im Norden ist es ein Buchenwald mit
vorwaldbildenden Birken und Aspen . Die
Kiefer dürfte hier ohne menschlichen Ein-
fluß nur auf den ständig sich umlagernden
Böden vorübergehend Fuß gefaßt haben .
Reste . naturnahen Buchenwaldes sind
nördlich vom Lindenberg und zwischen
Beutel und Annenwalde vorhanden . Ähn-
lich, aber günstiger, sind die Bedingungen
für die Kiefer im niederschlagsärmeren Sü-
den des Schutzgebietes . Dagegen domi-
nierte im Südteil des Gebietes, auch auf
den umgelagerten Böden, ein Traubenei-
chen-Buchenwald, in dem Winterlinde
und Hainbuche bereits Bedeutung erlangt
haben . Überbleibsel dieser Wälder findet
man nördlich der Lindenberge und auf der
ganzen Strecke entlang der Havel . Vor
allem einzelstehende Alteichen sind hier
häufig . Sie verjüngen sich selbst auf den
übersandeten Böden und bilden mit Kiefer
und Birke mittelwaldähnliche Bestände .
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Die Jungwüchse der Eichen wurden von
den Soldaten niederwaldmäßig genutzt.
Die Buche fehlt hier fast vollständig .

1 .5 Naturraum-Mosaiktypen,
Bodenformen, Nährkraftstufen

Die Naturraum-Mosaiktypen der Sander
sind charakterisiert durch mäßig nährstoff-
haltige Sand-Braunpodsole . Sie sind nur in
der Plachter Unterplatte nicht extraperi-
glaziär überformt, das heißt nicht gekappt
oderüberwehtworden . DerAnteil derziem-
lich armen Sand-Ranker, Sand-Rumpfrost-
erden, Sand-Saumpodsole, einschließlich
der20 bis 160 Zentimeter mächtigen Über-
sandungen anderer Bodenformen, ist in
den Mosaiken unterschiedlich . Er beträgt
in der Lychener Mittelplatte, Metzelthiner
Unterplatte, Hammelspringer Unterplatte
bis 25 Prozent, Beuteler Unterplatte bis 75
Prozent, Densower Unterplatte, Tangers-
dorfer Unterplatte bis 100 Prozent . In der
zuletzt genannten erheben sich kupstige
Jungdünen bis zu zehn Meter hoch, und
das auf 300 Hektar Fläche! Normalerwei-
se betragen die relativen Höhendifferen-
zen solcher Kupsten ein bis fünf Meter.
Dieser heute durch Kiefernforsten festge-
legte, einzigartige Binnendünenkomplex
enthält keine Altdünenkerne . Er muß über
Jahrtausende ständig in Bewegung gewe-
sen sein, wenn man von Perioden der
Bewaldung, meist durch die rohbodenbe-
siedelnde Kiefer, absieht . Tanger (Tangers-
dorf) bedeutet im Niederdeutschen soviel
wie Kiefernwald .
Bisher nicht abgegrenzte Konzentrationen
von unbewaldeten höheren Dünen gibt es
in den Abteilungen 162 bis 164, flachere
bei Forsthaus Krams, bewaldete Dünen
stellenweise entlang der ganzen Havel-
Niederebene . Das im Süden gelegene fla-
che Wanderdünengebiet ist, wenn mög-
lich, in seinem Zustand zu erhalten und in
den Bereichen der kupstigen Reliefform zu
erweitern . Es wurde durch militärische
Fahrübungen geschaffen .
Die Hammelspringer Unterplatte unter-
scheidet sich von den anderen genannten
Sand-Mosaiktypen unter anderem durch
einen Anteil von mäßig nährstoffhaltigen
Sand-Braunerden bis zu 25 Prozent, die
Densower Unterplatte durch einen ebenso
hohen Anteil von übersandeten lehmun-
terlagerten Sand-Braunpodsolen . Die An-
nenwalder Unterplatte wird charakterisiert
durch nährstoffl<räftige Bändersand-Braun-
erden, Tieflehm-Fahlerden sowie ärmere
Sand-Braunpodsolen, zum Teil lehmunter-

Iage rt.
In der Himmelpforter Mittelplatte, zur
KMgCaP-Serie 11 gehörend, herrschen

Abb. 2
Sandtrockenrasen in
der Tangersdorfer
Heide
Foto : N. Bukowsky
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ziemlich arme Sand-Braunpodsole und
Sand-Rumpfrosterden sowie mäßig nähr-
stoffhaltige Bändersand-Braunerden und
-Braunpodsole vor.
Sande mit hochanstehendem Karbonatge-
halt kommen nur örtlich am Schulzenfließ
bei Hammelspring und zwischen Beutel
und Annenwalde vor und sind zum Teil
Standorte basiophiler Trockenrasen .
Mitten durch das Naturschutzgebiet zieht
sich eine pleistozäne Entwässerungsrinne,
die im Dünengebiet bei Tangersdorf be-
ginnt . Der nördliche Zufluß aus dem Tan-
gersdorfer Haussee ist wahrscheinlich
künstlich geschaffen . Die Rinne besteht
aus Durchströmungs- und Verlandungs-
mooren sowie dem Großen Kramssee . Sie
endet als Kramsbelk in die Gallenbek, dem
natürlichen Abfluß des Großen Beutelsees
in die Havel . Selbst im trockenen Herbst
1991 standen die moorigen Teilareale bis
ein Meter unter Wasser. Ursache war
neben dem Einfluß von Militärfahrzeugen
und Bibern auch die verdunstungsarme,
schnelle Versickerung der Sommernieder-
schläge in den sehr durchlässigen und
vegetationsarmen oder -losen Sanden .
Im östlichen Rand des Schutzgebietes
endet ein Teil der Densowsee-Niederebe-
ne als Durchströmungs-, im Nordteil als
Verlandungsmoor in den Großen Beutel-
see . Besonders im Süd- und Nordteil des
Naturschutzgebietes konzentrieren sich
große und kleine Braunmoos- und Torf-
moosmoore . Im Westen wird das Schutz-
gebiet durch die Havel-Niederebene mit
ihren Großseggenrieden, Röhrichten, Ufer-
gehölzen und zum Teil orchideenreichen
Feuchtwiesen begrenzt . Moore (Torf über
80 Zentimeter Mächtigkeit), zum Teil über
Kalkmudden, Sand-Gleymoore (Torfmäch-
tigkeit 40 bis 80 Zentimeter), Sand-An-
moor- und Moorgleye (Torfmächtigkeit bis
40 Zentimeter), lokal auch Sand-Humus-
gleye der reichen bis armen Nährkraftstu-

fen bilden die Formengesellschaften der
Bodenmosaike in den Moorstandorten
(AUTORENKOLLEKTIV 1980, KOPP 1982 ;
KOPP, JÄGER, SUCCOW 1982 ; PRIES
1990/91) .

1 .6 Relief
Bis auf die Himmelpforter und Lychener
Mittelplatten (65 bis 100 Meter NN) herr-
schen Unterplatten (50 bis 70 Meter NN)
vor . Moore und Seen liegen meist im
Bereich der Niederebenen (unter 50 Meter
NN) . In der Reliefenergie überwiegt im
Sander die leicht bewegte Formengesell-
schaft, in der Grundmoräne die wellige
und in der Eisrandlage im Nordwesten die
bucklige . In der zuletzt genannten bieten
vor allem die offenliegenden Süd- und Ost-
flachhänge sowie Kuppen ideale Bedin-
gungen zum Ausweiten von Trocken- und
Halbtrockenrasen . Das Relief der Senken
ist glatt und leicht bewegt, das der Jung-
dünen zum Teil kupstig, oft aber durch
geringe Sanddecken nur leicht bewegt
(Literatur AUTORENKOLLEKTIV 1980 ;
KOPP, JÄGER, SUCCOW 1982 ; PRIES
1990/91) (Abb . 2) .

1 .7 Wasserhaushalt der
anhydromorphen Standorte

Zwar überwiegt auf diesen Standorten
reliefbedingt die mäßig frische (mittlere)
Feuchtestufe, auf den Jungdünen und in
der Moräne sind jedoch die Kuppen und
sonnenseitigen Hänge trocken . Ebenfalls
als trocken kann man die großflächig vor-
kommenden, nicht oder spärlich bewach-
senen, durchweg humuslosen Rohböden
und Ranker ansehen . Hier versickern fast
sämtliche Niederschläge sofort, was die
alles überragende Bedeutung dieser Stan-
dorte für die Grundwasserneubildung un-
terstreicht . Der ganz im Gegensatz zum
waldbestockten Umfeld erfreulich hohe
Wasserstand auf den Feuchtflächen des
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Abb. 3
Wechsel zwischen Trocken-
hängen und Feuchtgebieten
Foto : N . Bukowsky

Naturschutzgebietes ist ebenfalls ein Er-
gebnis dieser schnellen Versickerung . Auch
die zunehmende Bildung von Ouellfluren
und die Neuentstehung von Anmoorgley-
en hängen damit zusammen . Zur späteren
Nutzung des Trinkwasserreservats in die-
sem Gebiet ist es dringend erforderlich, die
Ölhavarie- und Munitionsstandorte so
schnell wie möglich zu entsorgen . Der
Austritt kontaminierten Wassers in die
Moore und Gewässer würde große Schä-
den in den geschützten Ökosystemen ver-
ursachen und auch die Havel gefährden .
Für Pflanzen erreichbares Grundwasser ist
in den anhydromorphen Mosaiken nur an
den Rändern der Moore und vollhydro-
morphen Mineralböden anzutreffen . Das
erste Grundwasserstockwerk liegt je nach
Niveaulage über den Niederungen in den
Unterplatten bis 12 Meter tief, in den Mit-
telplatten bis 25 Meter (AUTORENI<OL-
LEI<TIV 1989, KOPP 1969) (Abb . 3) .

2 . Geschichte
2 .1 Wald-Feld-Wandel
Rodungen, meist die stickstoffmindernden
Brandrodungen, hatte es seit der Steinzeit
laufend gegeben . Wurde das Land ertrags-
arm, ließen es die Wanderbauern liegen . In
der niederschlagsreichen und kühlen Eisen-
zeit besiedelte man vorzugsweise wieder
die Sanderflächen . Ähnlich geschah es in
der Römischen Kaiserzeit . Ab 1200 nach
Christi setzten mit der Kolonisation um-
fangreiche Rodungen ein, die den Wald
am Ende des 13 . Jahrhunderts so weit wie

noch nie zuvor zurückdrängten . Auch in
der Slawenzeit betrieben die Einwohner
eine regellose Fcldgraswirtschaft auf die-
sen Böden, wobei die Viehhaltung vorran-
gig war. Jagd und Fischerei ergänzten die
Landwirtschaft . Die ständigen Rodungen,
verbunden mit einer düngerarmen Acker-
nutzung, führten auf den humusschwun-
danfälligen Sanden zu Bodenverarmun-
gen, die bei Brache und Auflassen der
Flächen nur noch einen Kiefernanflug
zuließen . Dazu kam ein sich über lange
Zeiträume erstreckender Vieheintrieb, der
geschlossene Wälder gar nicht mehr ent-
stehen ließ . Hierzu gesellte sich die Streu-
nutzung, die bis Mitte des vorigen Jahr-
hunderts zunahm, ehe sie dann in unserem
Jahrhundert eingestellt wurde .
Die periglaziär entstandenen Dünenfelder
im Bereich der urstromtalähnlichen Seerin-
nen breiteten sich in diesen vom Men-
schen geschaffenen Offenlandschaften aus .
So findet man auch abseits der großen Dü-
nengebiete überall geringmächtige Sand-
aufwehungen . Hier und auf den landwirt-
schaftlich ausgesogenen Böden konnte
nur die Kiefer, bestenfalls die Birke gedei-
hen . Nur in langen Bewaldungsperioden,
verursacht zum Beispiel durch den Bevöl-
kerungsschwund während und nach dem
Dreißigjährigen Krieg, bekamen die klima-
gerechten Baumarten Eiche und Buche
wieder das Übergewicht . Die so jahrtau-
sendelang durch die Menschen vorge-
schädigten, wen igwiderstandsfähigen San-
de verloren nach relativ kurzer Ackernut-
zung schon bereits Anfang des 14 . Jahr-
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hunderts ihre durch den Wald verursachte
Bodenfruchtbarkeit, basierend auf dem
Humusvorrat . Es setzte ein WüstLrngspro-
zeß ein, der erst Ausgang des 16 . Jahrhun-
derts endete . Neben den unzulänglichen
Methoden des Ackerbaus auf den anfälli-
gen Böden waren es auch Wirtschaftskri-
sen, Pest und lokale Kriege, die diese Ent-
wicklung beschleunigten . Die entstande-
nen Wüstungsfluren wurden meist als
Viehhutungen von den angrenzenden Ge-
meinden benutzt und verwaldeten daher
nur langsam und unvollkommen . Krams
war schon 1441 wüst . Beutel, das im Sla-
wischen soviel wie Einsiedlerheim bedeu-
tet, war bereits im 14 . Jahrhundert eine
wüste Feldmark . Die mittelalterliche, spä-
ter wüste Feldmark Densow lag bei
Annenwalde . Eine weitere nicht genau
lokalisierbare Ortschaft Görlsdorf, auch
Jordansdorf genannt, lag zwischen dem
Röddelin- und Großen Lankensee .
Während der preußischen Kolonisation
wurde Krams neu besiedelt, Beutel (1750)
am gleichen Ort und Densow an der jetzi-
gen Stelle als Kolonien errichtet . In der Zeit
der mittelalterlichen Kolonisation gehörte
Beutel zum Kloster Zehdenick und Krams
sowie Tangersdorf zum Kloster Himmel-
pfort . Eine � Spezialkarte der Uckermark"
von D . F. SOTZMANN bezeichnet 1786
den Raum Tangersdorf als � I<iehnheide" .
Das Gebiet am Kleinen Beutelsee wird zur
gleichen Zeit � Kleine Schorfheide", das
zwischen dem Lanken- und Großen Beu-
telsee �Große Schorfheide" genannt .
Nach dem Dreißigjährigen Krieg dauerte
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es Jahrzehnte, bis die Bevölkerungsdichte
wieder zunahm . 50 Jahre nach Kriegsende
zeigte zum Beispiel eine Aufstellung von
16 Dörfern der Herrschaft Boitzenburg,
daß dreimal so viel Acker wie vor dem
Kriege unbebaut blieb . So konnten die
masttragenden Baumarten Buche und
Eiche wieder zunehmen, was bedeutsam
für die Schweinehaltung war. Nach und
nach entwickelte sich wieder eine holzzeh-
rende Industrie, die mit dem Kohlenbren-
nen und Teerschwelen begann und zu
dem später das Glashütten- und Lohge-
werbe kam . Die Glashütten vernichteten
zur Gewinnung der Pottasche die neuen
Buchenbestände, bewirtschafteten neben-
bei frisch gerodeten Boden und hielten
zugleich viel waldschädigendes Vieh . Die
Annenwalder Glashütte wurde 1763 er-
baut, wird 1804 und 1825 noch erwähnt
und ging erst um 1865 ein . Das Lohge-
werbe dezimierte die Eichen . So dominier-
te nach erneuter Bodendegradation wie-
der die Kiefer. Als 1739 in Beutel ein Vor-
werk angelegt wurde, war schon ein Teer-
ofen � Alter Beutel" vorhanden . 1825
besteht bei Tangersdorf ein Teeroten, ein
Beuteler Teerofen wird wieder 1836 er-
wähnt. Typisch für die damalige Kiefern-
Reinbestandwirtschaft ist es, daß es im
Ostteil der Fürstenberger Heide, ein-
schließlich des Forstamtes Altplacht, zu
dem auch damals das jetzige Schießplatz-
gelände gehörte, zwischen 1850 und
1950 insgesamt 30 Übervermehrungen
von Kiefernspanner, Forleule, Kiefernspin-
ner, Nonne und Kiefernbuschhornblatt-
wespe gab . Im Jahre 1912 wurde die
Annenwalder Brand von der Preußischen
Staatsforstbehörde gekauft . Ob der Name
auf eine größere Waldbrandfläche oder
auf eine Konzentration von Köhlereien
hindeutet, ist nicht geklärt .
In den Jahren 1933 bis 1939 wurden wei-
tere Flächen erworben, die in die Stiftung
Schorfheide eingingen (AUTORENKOL-
LEKTIV 1980, PRIES, BUKOWSKY 1991) .

2 .2 Militärisches Übungsgelände
Bis 1945 war der größte Teil des jetzigen
Schutzgebietes mit einem Wildzaun der
Stiftung Schorfheide umgeben . Hier jagte
Göring . Ab 1949 wurde auf dem zuvor
fast vollständig waldbestockten Gebiet ein
sowjetischer Übungs- und Schießplatz ein-
gerichtet . Die angrenzend wohnende Be-
völkerung und ihre Betriebe setzte man zur
Waldbeseitigung ein . Dabei durfte ein Teil
des Holzes als Eigenbedarf genutzt wer-
den . Starke Kiefernstämme wurden jedoch
im eigenen Sägewerk der Sowjetischen
Armee verarbeitet . Da nicht alles Holz ter-
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mingerecht aus dem Sperrgebiet heraus-
transportiert werden konnte, verrottete es
dort oder wurde verbrannt . So erweiterte
sich das ursprüngliche kleine Übungs-
gelände nach und nach in Richtung
Annenwalde und Tangersdorf . Einen Teil
des Grünlandes nutzten einige Besitzer
und Pächter noch bis 1960 illegal als Streu-
wiesen .
In der Gemarkung Vogelsang baute man
einen riesigen Kasernenkomplex . Dort
wurden Panzer- und Artillerieverbände
stationiert . Weiterhin entstand in den 60er
Jahren ein Munitionsdepot bei Hammel-
spring .
Durch Schießübungen und typische Fahr-
lässigkeit der Soldaten brannte das Gros
der Flächen in der 42jährigen Übungs-
platzgeschichte mehrmals durch, was vor
allem einen Stickstoffaustrag bewirkte .
Minen, Bomben, Munition, zum Beispiel
von Kampfhubschraubern und Artillerie,
belasteten vor allem den Mittelteil des
Übungsgeländes . Im Jahre 1991 sprengte
die Armee systematisch lagenweise Muni-
tion in tiefen Kratern . Ob dabei wirklich
alles explodierte, muß bezweifelt werden .
Auch Öl wurde abgelassen . Im November
1991 wurden die Liegenschaften an das
Bundesvermögensamt übergeben . Zwi-
schenzeitlich gab es einen Kaufinteressen-
ten, der die gesamte Liegenschaft Vogel-
sang - insgesamt 7 000 Hektar - ein-
schließlich der im September 1990 durch
die Bezirksauftragsverwaltung Neubran-
denburg einstweilig gesicherten 3 000
Hektarerwerben wollte . Nurder Einspruch
der Naturschutzbehörden und -verbände
verhinderte den Verkauf .
Vom Deutschen Rat für Landespflege
wurde das Gebiet 1993 unter der Bezeich-
nung �Tangersdorfer Heide (mit Barsdor-
fer Heide)", insgesamt 3 500 Hektar, zur
Anerkennung als Teil eines nationalen Bio-
topverbundsystemes von gesamtstaatli-
cher Bedeutung vorgeschlagen .

3 . Charakteristische
Biotoptypen

3 .1 Fließgewässer
Nicht Bestandteil des NSG, doch das
Gebiet prägend, sind die Havel und das
Templiner Wasser . Die Ufer sind weitge-
hend mit Faschinen befestigt . Hier siedeln
Pflanzengesellschaften, die auf eine Was-
serqualität von III bis II hinweisen . Mit dem
Wegfall der Belastung aus Vogelsang und
dem Bau der Kläranlage Fürstenberg-
Zootzen wird sich mittelfristig eine Verbes-
serung ergeben . Relativ naturnahe Bach-
läufe sind die Kramsbek und das Schulzen-

fließ . Sie sind bedeutende Reproduktions-
gebiete gefährdeter Fischarten wie Aland,
Hasel, Rapfcn und Quappe .

3.2 Seen, Weiher, Kleingewässer

Im Naturschutzgebiet befinden sich insge-
samt sechs Seen mit einer Fläche von zirka
220 Hektar. Sie sind fast alle als eutroph bis
hocheutroph einzustufen . Den Stübnitz-
see, Tangersdorfer Haussee und die Punz-
kuhle kann man als vegetationsarme,
huminsäurereiche Moorgewässer einstu-
fen, während das Seeehen und die Torfsti-
che am Breiten Bruch als mesotrophe,
kalkreiche Weiher anzusprechen sind . Im
Seeehen befinden sich ausgedehnte Be-
stände von submerser Krebsschere (Stra-
tiotes aloides) und der Armleuchteralge
(Chara intermedia) . Die Torfstiche enthal-
ten großflächige Bestände von Schwim-
mendem Laichkraut (Potamogeton na-
tans) und Kleinem Igelkolben (Sparganium
minimum) . Seit zehn Jahren prägen die
Biber die Landschaft entscheidend mit .
Durch zwei Biberstaue wurden zirka 120
Hektar ehemaliger Feuchtwiesen bis zu
1,0 Meter überstaut .

3 .3 Moore und Sümpfe

Im Naturschutzgebiet befinden sich insge-
samt 250 Hektar Armmoore und Sümpfe .
Hervorzuheben sind hier das Seeehen am
Großen Beutelsee und das Rohrbruch am
Lindenberg . Beide Moorgebiete sind als
basenreiche Zwischenmoore
chen . Unter den Armmooren

anzuspre-
ist das Für

stenbruch bei Tangersdorf von besonderer
Qualität . Hier befinden sich die größten
Bestände des Sumpfporstes (Ledum
palustre) der Uckermark . Auch die nach-
gewiesenen zehn verschiedenen Spha-
gnumarten zeigen den besonderen Wert
des Moores an .

3.4 Flugsandflächen - Dünen

Durch den intensiven Fahrbetrieb auf dem
Truppenübungsplatz wurden im südlichen
Teil ehemals festgelegte flache Dünen wie-
der in Bewegung gesetzt . Durch C . Elsholz
und F. Riebesell wurden etwa 160 Hektar
als vegetationsfrei kartiert . Einige dieser
1992 kartierten Flächen sind bereits wie-
der mit Frühlingspark-Silbcrgrasflurcn be-
wachsen . Diese schnelle Sukzession ist
sicher auch eine Folge des niederschlags-
reichen Sommers 1993 . (Abb . 4)

3.5 Pionierfluren -
Zwergstrauchheiden

Über 2 000 Hektar sind im Gebiet als Pio-
nierfluren und Zwergstrauchheiden kar-
tiert. Besonders im nördlichen Teil siedeln



ERNST PRIES, NORBERT BUKOWSKY : DAS NATURSCHUTZGEBIET � KLEINE SCHORFHEIDC

Abb.1
Flugsandflächen
im südlichen Teil
des NSG
Foto :
N . Bukowsky

ausgedehnte ZwergstrauchheidenvomTyp
der trockenen Haarginster-Heide (Geni-
sto-Callunetum typicum) . Am Linden-
berg, im nördlichen Teil des NSG, befindet
sich ein größerer Bestand der Besengin-
ster-Heide . Dort tritt sie in enger Verzah-
nung mit dichtem Aufwuchs an Trauben-
eiche, Sandbirke und Zitterpappel auf .
(Abb . 5)

3 .6 Feucht- und Naßwiesen
Von cirka 600 Hektar ehemals als Grün-
land genutzter Flächen werden zur Zeit
nur noch 50 Hektar genutzt . Sie sind ent-
sprechend dem Nährstoff- und Feuchtig-
keitsgehalt den Kohldistel-, Waldsimsen-
und Waldbinsenwiesen zuzuordnen . Be-
sonders entlang der Havel, des Templiner
Wassers und des Schulzenfließes befinden
sich großflächige Grünlandbrachen, die
sich über Rohrglanzgras-Röhrichte, Wei-

Abb.5
Calluna- Heide im NSG
� Kleine Schorfheide"
Foto . N . Bukowsky

dengebüsche zu Erlenbruch-Wäldern ent-
wickeln werden . Flächen, die in dieser Suk-
zession noch nicht soweit fortgeschritten
sind (zirka 100 Hektar), sollen zukünftig
wieder einer extensiven Nutzung zuge-
führt werden .

3.7 Kleinsiedlungen
Die vorhandenen baulichen Anlagen wur-
den 1991 kartiert . Entsprechend den

Kostenvoranschlägen sind für den Abriß
der Anlagen acht bis zehn Mio DM not-
wendig . Da diese Mittel mittelfristig nicht
zur Verfügung stehen, werden die Gebäu-
de als � Zeitdol<umente" vorerst stehen-
bleiben . Eventuell sind sie nach Entsor-
gung in das System von Totalreservaten
einzubeziehen .

4 . Ausgewählte
Ergebnisse der
floristischen und
faunistischen
Kartierungsarbeiten

Trotz der eingeschränkten Begehbarkeit
der als Schießplatz genutzten Flächen lie-
gen bereits umfangreiche Daten vor.

4.1 Vögel
Die Erfassung der Brutvögel im Gebiet
erfolgte bisher nur durch sporadische
Begehungen von Ornithologie-Fachgrup-
penmitgliedern des Kreises Templin . Die

Tabelle 1 :
Übersicht zu gefährdeten Brutvogelarten laut Roter Liste (RL 1992)
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RL Bundesrepublik Deutschland RL Brandenburg

Artenzahl insgesamt : 122
davon :
vom Aussterben bedroht 5 8
stark gefährdet 16 14
gefährdet 15 16
potentiell gefährdet 3 5
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Abb . 6
Am Großen Kramssee -
Brutgebiet der Hußsee-

schwalbe
Foto : N . Bukowsky

bereits vorliegenden Daten zeigen eine
überregionale Bedeutung des Gebietes .
Charakterarten der Heidegebiete sind hier
Heidelerche, Brachpieper und Ziegenmel-
ker. Allein der Brutbestand des Ziegenmel-
kers wird auf 15 bis 20 Brutpaare ge-
schätzt . Typischer Brutvogel der ehemali-
gen Kleinsiedlungen ist der Steinschmät-
zer. Hervorzuheben sind ebenfalls die
Brutbestände von Kranich (mindestens 10
Brutpaare) und Waldwasserläufer (minde-
stens 4 Brutpaare) .
Die überstauten Miltenwiesen beherber-
gen zwei Brutkolonien der Lachmöwe mit
insgesamt 800 Brutpaare und eine Kolonie
der Flußseeschwalbe mit insgesamt 20
Brutpaare . Zur Brutzeit 1993 konnte an
mehreren Stellen die Kleine Ralle verhört
werden . Eine Brut ist sehr wahrscheinlich .
Eine genaue Erfassung ist abhängig von
der Munitionsberäumung . Die bereits vor-
liegenden Daten lassen aber bereits den
Schluß zu, daß das Naturschutzgebiet
überregionale Bedeutung für die Repro-
duktion von Arten der Heidelandschaft
und Arten der Feuchtgebiete besitzt
(Abb . 6)

4.2 Fische
Vom zweiten Verfasser wurden bisher ins-
gesamt 24 Fischarten nachgewiesen . Dies
ist für ein so begrenztes Gebiet eine außer-
ordentlich hohe Anzahl . Besonders hervor-
zuheben ist dabei das Vorkommen den
bestandsgefährdeten Arten Bitterling,
Steinbeißer, Hasel, Aland, Rapfen und
Stint . Für die Reproduktion der Arten ist es
sehr wichtig, kiesige sowie sandig-kiesige
Abschnitte in der Havel und deren Zuflüs-
sen zu erhalten .
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4 .3 Lurche und Kriechtiere
Im Sommer 1993 konnte ein Nachweis der
Sumpfschildkröte erbracht werden . Be-
standserhebungen sollen im Jahr 1994
durchgeführt werden . Weitere bemer-
kenswerte Arten im NSG sind die Rot-
bauchunke (Massenvorkommen !) und die
Schlingnatter.

4.4 Großschmetterlinge
Auf ausgewählten Flächen außerhalb des
ehemaligen Schießplatzes wurden bei 9
Tagesexkursionen und 14 Nachtfängen
die Makrolepidopteren erfaßt . Die fauni-
stischen Untersuchungen erstreckten sich
auf Grund der Größe des NSG, der be-
grenzten Zeit und der eingeschränkten
Begehbarkeit des Gebietes nur auf Teil-
flächen . Deshalb sind die 476 nachgewie-
senen Arten besonders beachtenswert . Im
einzelnen wurden festgestellt :

Tabelle 2 : Nachgewiesene Großschmetterlinge

Hervorzuheben sind die Nachweise des
Senf-Weißlings Leptidia sinapis, der Eule
Acronycta strifosa F, von denen nur weni-
ge aktuelle Vorkommen aus Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg bekannt
sind, sowie der sehr seltenen Art Meliana
flammea Curt. Es ist mit etwa 600 Arten zu
rechnen (GÖRITZ, SPRINGBORN 1992) .

4.5 Säugetiere
Seit etwa zehn Jahren beeinflußt der Biber
das Gebiet . Gegenwärtig sind zehn An-
siedlungen bekannt . Auch der Otter findet
hier optimale Lebensbedingungen . Regel-
mäßige Beobachtungen von Jungottern
bestätigen dies .
Ein ehemaliger Offiziersbunker an der
Havel (zirka 300 Quadratmeter) bietet die
Möglichkeit, ein regional bedeutsames
Überwinterungsquartier für Fledermäuse
zu schaffen . Er wird zur Zeit dafür herge-
richtet . Bereits 1992 konnten die ersten
Tiere registriert werden . (Abb . 7)

4 .6 Pflanzen
Im Rahmen einer Diplomarbeit erfolgte
eine exakte Biotoptypenkartierung des
Gebietes . Bei 250 pflanzensoziologischen
Aufnahmen wurden über 600 Pflanzenar-
ten erfaßt . Hervorzuheben sind die zah-

lenmäßig bedeutenden Vorkommen der
Orchideen Glanzkraut (Liparis loeseli),
Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylo-
rhiza incarnata), Breitblättriges Knaben-
kraut (D . majalis), Geflecktes Knabenkraut
(D . maculata) und Helmknabenkraut
(Orchis militaris) . Pflanzengeographisch
interessant sind die Vorkommen von

Artenzahl Kategorie der Roten Liste Brandenburg
0 1 2 3 4

Tagfalter 44 - - 8 1
Spinnmadige 135 1 3 21 1
Eulen 170 2 2 18
Spanner 127 10
Gesamt : 476 57 4
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Stechginster (Ulex europaeus) und dem
Nördlichen Labkraut (Galium boreale), die
beide die klimatische Grenzsituation kenn-
zeichnen (Abschnitt 1 .3) . (ELSHOLZ, RIE-
BESELL 1993) .

4 .7 Moose

Die Moosflora der Kleinen Schorfheide
wurde kartiert . Dabei wurden im einzelnen
nachgewiesen :

Tabelle 3 : Nachweis der Moosarten

I a~(crlr~oosc
Lcil-ibrnoosc

Artunzahl

Überregionale Bedeutung haben hier die
Braunmoose Paludella squarrosa, Dre-
panocladus revolvens, D . intermedius.
Das Reliktmoos (Helodium blandowii) hat
im Gebiet wahrscheinlich sein größtes Vor-
kommen in Deutschland . Die Laubmoose
Ephemerum minuitissimum Lindb . und
Leptodonticum flexifolium konnten hier
neu für Brandenburg nachgewiesen wer-
den .(STEINLAND 1992)

5 . Ziele und Methoden
des Managements

Mit dem Wegfall der militärischen Nut-
zung wird es notwendig sein, nach effek-
tiven Wegen zu suchen, die vegetationslo-
sen und -armen Offenlandschaften des
Schutzgebietes zu erhalten und gegebe-
nenfalls sogar zu erweitern . Eine herausra-
gende Bedeutung liegt auch in der Grund-
wasserneubildung . Gleichzeitig wird damit
der durch das Bundesnaturschutzgesetz
gesetzlich garantierte Schutz von Lebens-
räumen hochgradig gefährdeter Pflanzen-
und Tierarten beziehungsweise ihrer
Gesellschaften verwirklicht .
Ein sachgerechtes und finanziell effektives
Management im Naturschutz setzt heute
genaue Kenntnisse der abiotischen Kom-
ponenten des Naturraumes voraus, so-
wohl auf der Ebene der Standortform als
auch der Landschaftsareale . Es genügt
nicht mehr, bedrohte Pflanzen und Tiere
als biotische Zustände zu erfassen . Voraus-
setzung für deren Überleben sind fast
immer die naturräumlich-abiotischen Be-
dingungen, also Boden, Relief, Wasser und
Klima . Diese geoökologische Faktoren wer-
den bis heute durchweg nur als schmük-
kendes Beiwerk angesehen . Jede Sukzes-
sionsfolge ist als Zustand von den potenti-
ell abiotischen Möglichkeiten abhängig .

Das wird nirgends deutlicher als auf den
anthropogen verarmten Standorten mili-
tärisch genutzter Flächen . (PRIES 1983)
Die Pflegekonzepte sind darauf ausgerich-
tet, die ganze Vielfalt an Lebensräumen
der Heidelandschaft zu erhalten . Es sollen
möglichst viele Sukzessionsstadien sowie
die verschiedenen Typen der Heide, die
historisch-standörtlich geprägt und ent-
standen sind, präsent sein .

Kalc~nr ī e clf I Koten I i,tc
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Abb. 7
Durch Bibertätig-

keit überstaute
Flächen

Foto:
N. Bukowsky

Dazu gehören :
- offene Flugsandfelder
- nachfolgende Sukzessionsstadien mit
beginnender Ansiedlung durch Pionier-
pflanzen

- kleinflächige Offenlandbereiche, wie
Moore, Sölle und strauchfreie Flächen

- Silbergrasfluren
- flechtenreiche Heiden
- Heiden im Übergang zu Stadien der

Blaubeer-Vegetationsformengruppe
- Feuchtheiden mit Übergängen zu
Moorgesellschaften
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Sandtrocken- und Magerrasen
Heiden verschiedener Stadien der Ver-
buschung mit Birke, Kiefer, Eberesche,
Eiche, Buche
Wacholder- und Ginsterheiden .

In die Kulturlandschaftsgestaltung sind
auch naturnahe und kulturell bedeutsame
Waldvegetations- und Bewirtschaftungs-
formen einzubeziehen .
Ein wichtiges Instrument zur Beherrschung
des Managements ist die Anlage und lau-
fende Auswertung streng naturräumlich-
abiotisch gegliederter Totalreservate unter
den heutigen Belastungsbedingungen . Im
Naturpark � Feldberg-Lychener Seenland-
schaft"wird bereits an derAusweisungdie-
ser neuen Schutzzonen I gearbeitet . Eine
wichtige Voraussetzung für die Durch-
führung von Pflegekonzepten ist die Fest-
stelung des Grades der Munitionsverseu-
chung .
Im Jahre 1992 wurde als erste Teilfläche
ein Feuerschutzstreifen von zirka 14 Hek-
tar am Rand des ehemaligen Schießplatzes
entsorgt . Die dort festgestellte Belastung
läßt auf ein hohes Gefahrenpotential im
gesamten Gebiet schließen . Es wurden
allein hier 631 Stück scharfer Munition
aller Kaliber gefunden . Um eine Begeh-
und Befahrbarkeit des Gebietes zu ge-
währleisten, wird zur Zeit als Sofortmaß-
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nahme eine Munitionsentsorgung auf ins-
gesamt 30 Kilometer Wegenetz durchge-
führt . Sie soll bis zum Sommer 1994 reali-
siert und vom Bundesvermögensamt fi-
nanziert werden . In diesem Zusammen-
hang ist geplant, weitere 30 Hektar im
Nordteil des Gebietes zu entsorgen . Diese
Fläche diente als Zielgebiet für Hubschrau-
ber . Eine weitergehende Entsorgung muß
dann aus anderen Finanzierungsquellen
abgesichert werden .
Um ein Mindestmaß an Sicherheit zu
gewährleisten, sind die Trassen für Zäune
und Gatter (siehe 7 .2) bis zu einer Tiefe
von 1,20 Meter, für Wege bis zu einer
Tiefe von 0,50 Meter und für Freiflächen
bis zu einer Tiefe von 0,30 Meter zu ent-
sorgen . Nach vorliegenden Kostenüber-
schlägen müssen dafür mindestens acht
bis zehn Mio DM zur Verfügung gestellt
werden .

6 . Voraussetzungen
Um die naturschutzfachlichen Zielsetzun-
gen in vollem Umfang umzusetzen, sind die
folgenden Voraussetzungen zu schaffen :

6 .1 Sicherung des Eigentums
Vom Land Brandenburg wurde die Zuord-
nung an das Land beantragt . Für die
Flächen im Landkreis Gransee wird der
Zuordnungsantrag gegenwärtig vorberei-
tet . Die über 500 Hektar im privaten Besitz
befindlichen Flächen sollen im Rahmen
eines Förderprojektes des Bundesamtes für
Naturschutz als Gebiet von gesamtstaat-
lich repräsentativer Bedeutung aufgekauft
oder gepachtet werden .

6.2 Landschaftspflege
Zur Absicherung der notwendigen arbeits-
intensiven Landschaftspflegemaßnahmen
ist die Errichtung eines Landschaftspflege-
hofes in Beutel vorgesehen . Im Rahmen
einer AFG-Maßnahme sollen vorerst 20
Mitarbeiter vom Landschaftspflegever-
band � Norduckermärkische Seenland-
schaft e .V." eingestellt werden .

7 . Maßnahmen
7.1

	

Erhalt der Wanderdünen
Es kann davon ausgegangen werden, daß
ohne menschliche Eingriffe der etwa 120
Hektar große flache Wanderdünenkom-
plex mittelfristig nicht erhalten werden
kann . Mögliche Pflegemaßnahmen sind
hier die Beseitigung der Vegetation mit
einer Planierraupe oder mit einem Pflug .
Dazu ist allerdings eine vorhergehende
Munitionsentsorgung bis zu einer Min-

NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE iN BRANDENBURG HEFT 4, 1993

desttiefe von einem Meter notwendig .
Voraussetzung für eine solche Maßnahme
wäre, daß flächig eine ebenfalls ein Meter
mächtige Dünensandauflage vorhanden
oder die Verbraunungshorizonte der Sand-
Braunpodsole gekappt sind, um nicht rei-
chere Bodenschichten biologisch zu akti-
vieren . Im Südteil der Tangersdorfer Mit-
telplatte sollte in den stark kupstigen
Jungdünen versucht werden, nach Abtrieb
der hiebreifen Althölzer auf etwa 50 Hek-
tar eine hohe Wanderdüne wieder in
Bewegung zu setzen . Sie könnte die Funk-
tion der jetzigen flachen Dünen charakte-
ristischer ersetzen . Vorher müßte aber ein
dichter Waldmantel für die angrenzenden
Bestände geschaffen werden .
Als Ausgleich sollten nach genauer stand-
örtlicher Untersuchung potentiell nähr-
stoffreichere Standorte aufgeforstet oder
einer zeitbegrenzten Sukzession überlas-
sen werden . Dabei kommt nur der Aufbau
von Waldgesellschaften in Frage, die den
beiden heute vorkommenden Makrokli-
maformen entsprechen . Ihre Entwicklung
ist unter den sich ändernden Klimabedin-
gungen zu untersuchen .

7.2

	

Erhaltung der Offenlandschaft

7.2.1 Weidebetrieb mit Schafen,
Ziegen, Rindern

Auch naturschutzfachliche Zielstellungen
müssen sich zunehmend an eine wirt-
schaftliche Tätigkeit orientieren . Es ist
volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, land-
schaftspflegende Maßnahmen ohne Nut-
zung auf großer Fläche zu realisieren . Eine
zumindest teilweise extensive landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung der Freiflä-
chen ist deshalb anzustreben . Um eine
klare Trennung von land- und forstwirt-
schaftlicher Fläche zu erreichen, sind die
Offenflächen nutzungsmäßig in extensi-
ves Weideland umzuändern . Hierdurch
besteht auch die Möglichkeit, Fördermittel
für landwirtschaftlich benachteiligte Ge-
biete zu bekommen . Dies ist ein wichtiger
ökonomischer Faktor für die Umsetzung
der Schutzziele . Die größeren Heide-
flächen befinden sich im nördlichen Teil
des Gebietes . Diese Flächen sind stark mit
Munition kontaminiert . Sie befinden sich
durch häufige Brände in einem humusar-
men Zustand . Auf diesen etwa 1 500 Hcl<-
tar umfassenden Flächen ist zukünftig eine
Beweidung mit Schafen (Heidschnucken),
Ziegen und, in begrenzter Anzahl, auch
mit Rindern vorgesehen . Voraussetzung
für diese Landschaftspflege mit Weidetie-
ren ist hier das Absammeln der Munition
von der Oberfläche .

Nach der Entsorgung der Munition soll das
Gebiet großflächig mit einem schafsiche-
ren Zaun eingekoppelt werden . Ein er-
wünschter Nebeneffekt ist dabei die Beru-
higung des Gebietes, das zur Zeit trotz
Sperrung von Anglern, Wanderern und
Autofahrern stark aufgesucht wird .

7 .2 .2

	

Entbuschung durch Hand
Um das Schutzziel zu erreichen - siehe
Abschnitt 5 - ist auch künftig eine Entbu-
schung durchzuführen . Im Mittelpunkt
stehen in den nächsten Jahren die ehemals
wertvollen Feuchtwiesen entlang der
Havel und bei Beutel (zirka 100 Hektar) .
Diese mit vertretbarem Aufwand noch zu
kultivierenden Flächen sollen dabei wieder
einer Nutzung zugeführt werden . In Folge
der langen Trockenperioden in den ver-
gangenen Jahren ist hier die Verbuschung
stellenweise weit vorangeschritten . Ein
periodisches Auslichten ist deshalb beson-
ders in den Randlagen zu den anhydro-
morphen Standorten notwendig .

7 .2 .3 Flämmen
Mit dem Flämmen, das zur Erhaltung und
Wiederherstellung von Magerrasen-,
Trockenrasen- und Heideflächen unver-
zichtbar ist, werden Verwaldungsstadien
zurückgedrängt und die zum Schutz
bedrohter Pflanzengesellschaften wichtige
Stickstoffverarmung der Böden herbeige-
führt . Allerdings gibt es Bedenken wegen
der Munitionsverseuchung und der Gefahr
des Übergreifens auf angrenzende Wirt-
schaftswaldbestände . Deshalb sind diese
Arbeiten sorgfältig und abschnittsweise zu
vollziehen . Detaillierte Gutachten von
Spezialisten der Feuerökologie sind not-
wendig .

B . Raumplanerische
Aspekte

Das künftige Naturschutzgebiet befindet
sich in unmittelbarer Nähe der traditionel-
len Urlauberorte Fürstenberg, Himmel-
pfort, Lychen und Templin . Auch die an-
grenzenden Gemeinden Röddelin, Harrr-
melspring, Barsdorf, Beutel, Annenwalde
und Bredereiche bieten gute Möglichkei-
ten für einen landschaftsverträglichen
Tourismus . Besonders die unmittelbar an
das Schutzgebiet angrenzenden Gemein-
den Beutel und Annenwalde erlitten große
Nachteile zur Zeit der DDR durch die
unmittelbare Nähe zum Schießplatz, da
jegliche Entwicklung der Orte unterbun-
den wurde . In diesen Dörfern erfolgte bei-
spielsweise kein Wohnungsneubau .
Besonders in Annenwalde sind dadurch
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die alten Dorfstrukturen vollständig erhal-
ten geblieben . Hinzu kommen noch über-
regional bedeutsame Baudenkmale .
Bedingt durch fehlende Infrastruktur, exi-
stieren hier kaum Arbeitsplätze . Eine
durchdachte Besucherlenkung, die sich
streng nach den Schutzzielen richtet, ist
deshalb eine vordringliche Aufgabe .
In der ehemaligen Brennerei Annenwalde
soll das zentrale Infozentrum des Natur-
parkes Feldberg-Lychener Seenlandschaft
entstehen . Vorerst soll ein Wanderweg in
Nord-Süd-Richtung entlang der Milten-
und Gramsseerinne entstehen . Es ist ein
landschaftlich äußerst reizvolles Gebiet,
das eindrucksvolle Naturerlebnisse vermit-
telt . Bei den in unmittelbarer Nähe befind-
lichen Reiterhöfen und dem Gestüt
Annenwalde besteht Bedarf, einen Reit-
weg einzurichten . Hierzu sind genaue Pla-
nungen erforderlich .
Die Entwicklung des ehemaligen Schieß-
platzes der GUS-Streitkräfte zum NSG
� Kleine Schorfheide" bietet die Möglich-
keit, ein stark benachteiligtes Gebiet bei-
spielhaft zu entwickeln . Durch die Aufbau-
leitung des Naturparkes � Feldberg-Lyche-
ner Seenlandschaft" ist deshalb die Erar-
beitung einer Gesamtkonzeption zur Ent-
wicklung des Gebietes mit folgenden
Schwerpunkten geplant :
Umsetzung der naturschutzfachlichen
Zielstellung

- Entwicklung der Landschaftspflege und
eines landschaftsverträglichen Touris-
mus

- Entwicklung eines Kulturellen Angebo-
tes, Denkmalpflege

- beispielhafte Entwicklung der Infra-
struktur (Kläranlagen, Rad- und Wan-
derwege) .

9 . Zusammenfassung
und Ausblick

Die bereits vorliegenden Daten lassen den
Schluß zu, daß das NSG � Kleine Schorfhei-
de" zu den bedeutendsten Schutzgebieten
Brandenburgs gehört . Überregionale Be-
deutung haben die großflächigen Heide-
und Dünengebiete sowie die basenreichen
Zwischenmoore (RINGLER et al . 1993) .
Voraussetzung für die Durchführung der
notwendigen Pflegemaßnahmen ist die
Entsorgung von Munition . Nach vorlie-
genden Kostenschätzungen sind hierfür
acht bis zehn Mio DM notwendig . Hieraus
leitet sich ein realistischer Zeitrahmen von
mindestens zehn Jahren ab . Auf Grund-
lage vorliegender Kartierungsergebnisse
wird vorgeschlagen, den gesamten Havel-
lauf von Bredereiche bis Burgwall, ein-

schließlich der Barsdorfer Heide, in das
Schutzgebiet einzubeziehen .
Voraussetzung für die Umsetzung der
Konzeption ist die Zuordnung der Flächen
zum Land Brandenburg . Die privaten
Flächen sollen im Rahmen eines Förder-
programmes des Bundesamtes für Natur-
schutz (BfN) aufgekauft oder angepachtet
werden . Ein Entwurf für die Verordnung
zum NSG wurde durch die Projektgruppe
Pflege- und Entwicklungspläne im Ökolo-
gischen Berufsförderungs-, Bildungs- und
Forschungswerk Brandenburg e.V. (ÖBBB)
erarbeitet und befindet sich in der Fachab-
stimmung . Die vorhandenen Kartierungen
sollen auf folgende Tiergruppen erweitert
und ergänzt werden :
Vögel

	

- Zeitraum 1994/1995
Laufkäfer, Wespen - Zeitraum 1994/1995
Libellen, Bienen,
Hummeln

	

- Zeitraum 1993/1994
Pilze

	

- Zeitraum 1993/1994
Weitere Detailplanungen für das Manage-
ment und zur touristischen Erschließung
sind notwendig und werden zur Zeit dis-
kutiert .
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Der Vertragsnaturschutz ist heute ein
wichtiges Instrument des Naturschutzes,
mit dem über freiwillige vertragliche Rege-
lungen Maßnahmen der Flächenbewirt-
schaftung nach naturschutzfachlichen Vor-
gaben vereinbart werden . Für den dadurch
entstehenden Nutzungsausfall oder Mehr-
aufwand erhält der Nutzungsberechtigte
eine Vergütung .
Im Brandenburgischen Naturschutzgesetz
(BbgNatSchG) wird diesem vertraglichen
Naturschutz eine besondere Bedeutung
eingeräumt (§ 2 BbgNatSchG) . Danach
haben die Naturschutzbehörden zu prü-
fen, ob der Schutzzweck bei Maßnahmen
zur Durchführung des Gesetzes auch
durch vertragliche Vereinbarungen er-
reicht werden kann . Diese gesetzliche Vor-
gabe wurde im Jahre 1993 durch das Mini-
sterium für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung (MUNR) im Rahmen einer
Richtlinie zur Durchführung des Vertrags-
naturschutz umgesetzt . Daneben erfolgte
in einer weiteren Richtlinie des MUNR die
Regelung der Landschaftspflege mit Scha-
fen und Ziegen .

1 . Vertragsnaturschutz

1 .1 Grundlagen
Mehr als die Hälfte der gefährdeten Pflan-
zen- und Tierarten der Bundesrepublik
Deutschland sind an vom Menschen ge-
prägte Landschaften gebunden . Ursprüng-
lich waren diese zum Beispiel auf durch
Brand, Windwurf oder Insel<tenkalamitä-
ten entstandenen � Katastrophenflächen"
innerhalb der Wälder, auf gehölzarmen
Mooren und Trockenrasen oder in den
Steppenregionen Südosteuropas heimisch .
In einem Zeitraum von mehreren Tausend
Jahren hat die Landbewirtschaftung durch
Rodung von Wald und durch Nutzbarma-
chung von gehölzarmen Flächen die heu-
tige Kulturlandschaft geschaffen . Mit der
Landbewirtschaftung ging in Mitteleuropa
zunächst ein Anstieg der Artenzahlen ein-
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Naturschutz auf vertraglicher Basis
im Land Brandenburg

her, diese Entwickl ung wurde ab etwa 1800
umgekehrt . Intensivere Bewirtschaftungs-
formen haben seitdem zu einem starken
Artenrückgang geführt, der heute bedroh-
liche Ausmaße angenommen hat (SU-
KOPP 1972 u . 1981, FUKAREK 1981) .
Durch diese Intensivierung der Landbe-
wirtschaftung ist die Produktion von Nah-
rungsmitteln in den letzten Jahrzehnten
derart stark angestiegen, daß heute in
Mitteleuropa mehr produziert wird, als
abgesetzt werden kann . In der Folge die-
ser Überproduktion wurde die Bewirt-
schaftung von ertragsschwachen Standor-
ten immer unrentabler. Flächenstillegun-
gen sind die Folge . So waren nach Anga-
ben des Ministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (MELF) im
Jahre 1992 im Land Brandenburg insge-
samt 13,6 Prozent der Ackerflächen still-
gelegt, in den Landkreisen Brandenburg,
Calau, Cottbus/Land, Forst, Lübben, Ora-
nienburg und Potsdam/Land sogar über
25 Prozent der Ackerflächen (MINISTERI-
UM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRT-
SCHAFT UND FORSTEN 1992) . Vorrangig
auf leichten, sandigen Standorten besteht
die Gefahr einer flächendeckenden Aufga-
be des Ackerbaus in ganzen Gemeinden
und Gemeindeverbänden .

Abb. 1
Agrarlandschaft an
der Oder, extensive
Grönlandnutzung
kann hier zur
Erhöhung der
Artenvielfalt
beitragen.
Foto :
F. Zimmermann

LANDSCHAFTSPFLEGE, DIE ÜBER DEN

VERTRAGSNATURSCHUTZ DURCHGESETZT WERDEN KANN,

IST EINE UNVERZICHTBARE MAISNAHME

ZUM ERHALT DER KUTURLANDSCHAFTEN BRANDENBURGS .

Ökologisch wertvolle, offene Lebensräu-
me am Rande intensiver Nutzung sind
heute oft nur noch auf Extremstandorten
zu finden . Sie sind entweder sehr naß, sehr
trocken oder liegen in Bereichen großer
Hangneigung . Fällt die bisherige, häufig
extensive Nutzung aus ökonomischen
Zwängen weg, entwickeln sich im Zuge
der Sukzession andere Lebensgemein-
schaften mitveränderterArtenzusammen-
setzung . Sollen ökologisch wertvolle Of-
fenräume aus Sicht des Naturschutzes
erhalten bleiben, dann ist die Aufrechter-
haltung einer extensiven Bewirtschaftung
oder die Sicherung von Pflegemaßnahmen
notwendig . (Abb . 1, 2) Neben der Erhal-
tung offener Kulturlandschaften ist auch
die der konkurrenzarmen Standorte not-
wendig . Dies kann nur gewährleistet wer-
den, wenn durch die Pflege auch Nähr-
stoffe entzogen werden . Mit dem Instru-
ment des Vertragsnaturschutzes lassen
sich die dafür notwendigen Maßnahmen
auf den für den Naturschutz wichtigen
Flächen sichern .
Außerdem kann der Vertragsnaturschutz
dort vereinbart werden, wo eine intensive
Nutzung aus Gründen des Naturschutzes
einzuschränken ist . Diese Maßnahmen kön-
nen sich auf die Festlegung bestimmter na-
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turschutzverträglicher Nutzungszeiträume,
auf den Verzicht bestimmter Bewirtschaf-
tungsmethoden, auf den Anbau spezieller
Nutzpflanzen oderähnliches beziehen . Auf
Teilflächen wird sogar die Aufgabe der Be-
wirtschaftung zweckmäßig sein, beispiels-
weise auf Randstreifen um Laichgewässer.
Die Landwirte haben bei der Realisierung
des Naturschutzes in der Kulturlandschaft
einen hohen Stellenwert. Für die Pflege-
maßnahmen können sie häufig bereits
vorhandene Tiere und Technik aus der
Landbewirtschaftung einsetzen (SCHUH-
MACHER 1988, ROTH u . BERGER 1992) .

1 .2 Zielstellung und
Vertragsgegenstand

Mit dem Instrument des Vertragsnatur-
schutzes werden folgende Ziele verfolgt :
- die Sicherung der Schutzziele aus Ver-
ordnungen oder Pflege- und Entwick-
lungsplänen von Naturschutzgebieten

- die Durchführung spezieller Arten-
schutz- und Biotopschutzmaßnahmen
zur Erhaltung gefährdeter Tier- und
Pflanzenarten

- der Aufbau eines Biotopverbundsy-
Stems .

Daher erfolgt der Vertragsnaturschutz vor-
rangig für Flächen in Schutzgebieten oder
schützenswerten Biotopen (nach § 32
BbgNatSchG) sowie für Flächen, auf
denen Maßnahmen für den Schutz von
bedrohten wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten notwendig sind .
Die Maßnahmen, die derzeit über den Ver-
tragsnaturschutz abgedeckt werden kön-
nen, und die dafür vorgesehenen Vergü-
tungen sind in einer Richtwerttabelle
zusammengestellt . Diese Richtwerttabelle
ist Bestandteil der Richtlinie zum Vertrags-
naturschutz und wird bei Bedarf aktuali-
siert. Die wichtigsten darin aufgeführten
Maßnahmen sind :
- Mahd von Hand oder mit Mähwerken
- extensive Beweidung
- extensive Ackernutzung
- Flächenstillegung um besonders sensi-

ble Bereiche (z .B . um Laichgewässer)
- Entbuschung
- Gehölzschnitt .
Die dafür in der Richtwerttabelle vorgese-
henen Ausgleichsbeträge orientieren sich
am jeweiligen Mehraufwand oder Minder-
ertrag, der dem Vertragspartner durch die
Ausführung oder Unterlassung der Maß-
nahme beziehungsweise Bewirtschaftung
entsteht . Auf Pauschalbeträge wurde da-
bei im Interesse der Landbewirtschafter
verzichtet, auch wenn dies einen sehr
hohen Aufwand für die Vertragsgestal-
tung und -kontrolle bedeutet .

Abb . 2
Extensiv gemähte
Fläche mit
Orchideen bei
Eberswalde
Foto:
F . Zimmermann

1 .3 Verfahren

Außerdem können Sondermaßnahmen
vertraglich vereinbart werden, die der
oben genannten Zielstellung entsprechen .
Die Vergütung erfolgt dann nach Einzel-
fallkalkulationen .

Die Verträge werden durch die unteren
Naturschutzbehörden, die Naturschutz-
stationen, die Staatliche Vogelschutzwar-
te, die Landeslehrstätte des Landesum-
weltamtes Brandenburg (LUA) oder die
Großschutzgebietsverwaltungen der Lan-
desanstalt für Großschutzgebiete (LAGS)
mit den Nutzungsberechtigten ausgehan-
delt . Diese Stellen sind gleichzeitig für die
Kontrolle der Verträge verantwortlich . Die
Vertragsentwürfe werden durch das LUA
und die LAGS nach einer fachlichen Prü-
fung und im Auftrage des MUNR unter-
zeichnet . Grundsätzlich sind mehrjährige
Verträge vorgesehen . Eine Laufzeit von
zehn Jahren wird angestrebt.
Der Vertragspartner hat eine Dokumenta-
tionspflicht über die von ihm durchgeführ-
ten Maßnahmen . Für jeden Vertrag muß
ein fachlicher Betreuer festgelegt werden .
Voraussetzung für das Auszahlen der jähr-

lichen Vergütung ist ein schriftlicher Be-
richt, der die vom Vertragspartner doku-
mentierten Maßnahmen zur Grundlage
hat und vom Betreuer mitgezeichnet wer-
den muß . In den Großschutzgebieten
steht für die Kontrolle und Betreuung
zusätzlich die Naturwacht zur Verfügung .

1 .4 Stand 1993

Im Jahre 1993 wurden in Brandenburg ins-
gesamt 16,3 Mio DM für den Vertragsna-
turschutz im Bereich der Landwirtschaft,
einschließlich der Landschaftspflege mit
Schafen und Ziegen, durch das MUNR
bereitgestellt . Diese Mittel lassen sich grob
nach der Verwendung aufteilen . Außer-
halb von Großschutzgebieten wurden 8,6
Mio DM bereitgestellt (davon 0,8 Mio DM
für Landschaftspflege mit Schafen und
Ziegen), innerhalb der Großschutzgebie-
ten (eingeschlossen Elbtal) wurden durch
die LAGS 7,7 Mio DM fürvertragliche Ver-
einbarungen mit landwirtschaftlichen Be-
trieben verwendet .
Die Schwerpunkte der Mittelverwendung
für vertraglichen Naturschutz im Land
Brandenburg waren 1993 Maßnahmen
zur Sicherung einer extensiven Grünland-
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nutzung durch Mahd oder Beweidung,
einschließlich der zusätzlich vereinbarten
Auflagen zu zeitlichen Nutzungsvorgaben
und Vernässungen sowie der Umwand-
lung von Ackerflächen in Grünland . Dabei
haben sich für die außerhalb von Groß-
schutzgebieten liegenden Flächen folgen-
de Schwerpunktgebiete ergeben :
- Grünlandbereiche Untere Havel und

Einzugsgebiet
- Gebiete mit den letzten größeren Vor-
kommen der Großtrappe :
" Belziger Landschaftswiesen
* Buckow

- Grünlandbereiche der Prignitz .
Eine endgültige Auswertung der durchge-
führten Maßnahmen kann aber erst nach
Ablauf des Jahres erfolgen, erst dann kön-
nen auch konkrete Zahlen dazu genannt
werden .

1 .5 Ausblick
Die große Zahl der in diesem Jahr durch die
betreuenden Stellen vorgelegten, fachlich
fundierten Vertragsentwürfe zeigt, daß ein
sehr großer Bedarf für den Vertragsnatur-
schutz besteht . Allein im LUA überstiegen
die in den eingereichten Vertragsentwür-
fen vorgeschlagenen Vergütungen die zur
Verfügung stehenden Mittel um über 30
Prozent (bezogen auf die vorhandenen
Mittel) . Damit weitere Verträge abge-
schlossen werden können, ist eine Auf-
stockung der Mittel in den nächsten Jah-
ren dringend erforderlich . Das MUNR hat
dies bereits in seiner Haushaltsplanung
vorgesehen .
Die ersten Erfahrungen mit der Richtlinie
des MUNR und der dazugehörigen Richt-
werttabelle werden zur Zeit ausgewertet

Abb. 3
Ziegen im Einsatz zur
Landschaftspflege im Elb-
vorland
Foto. M. Frielinghaus
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und in einer überarbeiteten Fassung von
Richtlinie und Richtwerttabelle berück-
sichtigt . Zum vorrangigen Einsatz von
landwirtschaftlichen Unternehmungen zur
Pflege erfolgten Abstimmungen mit dem
Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft
und Flurneuordnung (LEITE) . Grundsätzli-
cheÄnderungen ergeben sich dabei für die
Berechnung der Vergütungen . Statt wie
bisher größere � von-bis-Spannen" anzu-
geben, werden die Vergütungen zukünftig
aus einem Grundbetrag und zusätzlichen
Erschwernisfaktoren errechnet . Dadurch
sollen die Anwendung erleichtert und die
Berechnungen nachvollziehbarer werden .
Außerdem sind zukünftig grundsätzlich
einheitliche Kartengrundlagen im Maß-
stab 1 :10 000 für die Vertragsentwürfe
notwendig . Ab 1994 erfolgt eine Erweite-
rung der Richtwerttabelle um den Bereich
der Teichbewirtschaftung . Die bislang ei-
genständige Richtlinie für die Landschafts-
pflege mit Schafen und Ziegen wird ab
1994 in den Vertragsnaturschutz inte-
griert .
Als neue organisatorische Einheit der
Landschaftspflege haben sich in Branden-
burg die ersten Landschaftspflegeverbän-
de gegründet, in denen Naturschutz,
Landwirtschaft und Kommunalpolitik
gleichberechtigt zusammenarbeiten . Diese
Landschaftspflegeverbände sollen zukünf-
tig ebenfalls in den Vertragsnaturschutz
eingebunden werden . Erfahrungen mit
dieser neuen Organisationsstruktur liegen
zur Zeit aber noch nicht vor.
Derzeit besteht eine Trennung zwischen
der Vergütung von Naturschutzauflagen
über vertragliche Vereinbarungen durch
das MUNR und einer Förderung der natur-

nahen Landbewirtschaftung durch das
MELF. Auch in den neuen Förderrichtlinien
des MELF, der � Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen für Land-
schaftspflege von brachliegendem Grün-
land" und der � Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen für die er-
schwerte, extensive Bewirtschaftung so-
wie die Pflege von überflutungsgefährde-
tem Flußauegrünland", ist eine Förderung
auf Flächen, die unter vertraglichen Natur-
schutzfallen, ausgeschlossen (MINISTERI-
UM F. ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT
UND FORSTEN 1993 a, b) . Hier besteht
die Gefahr, daß eine Konkurrenzsituation
zwischen unterschiedlichen Finanzie-
rungsmöglichkeiten entsteht, die fachlich
kaum zu rechtfertigen ist . Eine einheitliche
Grundförderung der Landwirtschaft durch
das MELF auf allen Flächen und eine
zusätzliche Vergütung des MUNR für wei-
tergehende Forderungen des Natur-
schutzes wäre wünschenswert .

2 . Landschaftspflege mit
Schafen und Ziegen

2 .1 Erfahrungen aus dem Jahr 1992
Über die Ergebnisse des Jahres 1991
wurde bereits berichtet (SIEBERT, SCHO-
KNECHT 1991) .
Das Land Brandenburg hat 1992 Land-
schafts- und Biotoppflege mit Schafen und
Ziegen in Abstimmung mit dem Landes-
schafzucht-Verband finanziell gefördert .
Für die Pflege von etwa 10 700 ha standen
im Jahre 1992 etwa 1,27 Mio DM bereit .
Das Pflegeentgelt für den Schafhalter
ergab sich aus einer Bewertung der bewei-
deten Flächen nach einem Pflegestufen-
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Abb.4

Verschiedene Schafrassen,
die zur Landschaftspflege
eingesetzt werden
Foto : M . Frielinghaus

schema und betrug 40 bis 210 DM/ha .
Dabei war zwischen Haupt- und Unter-
pflegestufen zu unterscheiden . (Abb . 3,
Abb . 4)

Hauptpflegestufen :
I . Naturschutzgebiete, Flächennatur-

denkmale, geschützte Landschaftstei-
le, Trappenschongebiete

II . Landschaftsschutzgebiete, Naturparke
und Biosphärenreservate - Zone III

III . außerhalb von Schutzgebieten .

Unterpflegestufen :
a) kontinentaler Trockenrasen, Kalk-

trockenrasen, Feucht- und Moorhei-
den, Binnensalzstellen, Binnendünen
mit offenen Abschnitten, Pfeifengras-
und Kohldistelwiesen

b) Sandtrockenrasen,Sandheiden, Besen-
ginster- und Wacholderheiden, Frisch-
wiesen (Glatthaferwiesen)

c) Auenwiesen, Feuchtweiden, Flutrasen,
Großseggenwiesen

d) Pufferzonen um Biotope nach a), b)
oder c) und um oligotrophe Seen oder
Moore, wenn keine Agrochemikalien
verwendet werden .

Diesem Schema lagen verschiedene Vor-
aussetzungen zugrunde . So konnte das
Land nur begrenzte Geldmittel zur Verfü-
gung stellen . Deshalb war es notwendig,
mit diesen Mitteln zunächst den Wert
bestehender Schutzgebiete zu erhalten .
Daraus resultierten die Hauptstufen I und
II . Der ökologische Wert bestimmter Bio-
tope besteht aber unabhängig von einer
Unterschutzstellung der Flächen . Deshalb
sollte Biotoppflege auch außerhalb von
Schutzgebieten mit der Hauptstufe III sti-

muliert werden . Innerhalb der Unterstufen
wurde nach der Seltenheit und dem
Gefährdungsgrad der Biotoptypen diffe-
renziert . Die unter a) aufgeführten Typen
sind am seltensten und gefährdetsten und
erhielten deshalb die höchste Einstufung
mit der höchsten Vergütung . Daran
schlossen sich die weniger gefährdeten
Typen b) und c) an . Die Gruppe d) dient
der Förderung einer Extensivierung in den
Randbereichen wertvoller Lebensräume
und dem Schaffen nährstoffarmer Verhält-
nisse in Pufferzonen .

2 .2 Stand 1993

Die Landschaftspflege mit Schafen und
Ziegen wurde 1993 mit einigen Verände-
rungen fortgesetzt . Das MUNR förderte
aber in Abstimmung mit dem MELF nur
noch in Naturschutzgebieten, Flächenna-
turdenkmalen, geschützten Landschafts-
bestandteilen und in nach § 32 des
BbgNatSchG geschützten Biotopen . Dar-
aus ergab sich im Vergleich zum Vorjahr
eine Reduzierung der Mittel auf etwa 0,8
Mio DM und eine Änderung des Pflege-
stufenschemas .
Wie 1992 erfolgte auch 1993 eine Abstu-
fung nach Gefährdung und Seltenheit der
zu pflegenden Biotope . Sekundär wird
nach dem Futterwert differenziert . Streu-
wiesen und einige Komplexe des Feucht-
grünlandes werden nicht mehr berücksich-
tigt :
300 DM/ha a1) kontinentale

Trockenrasen,
Kalktrockenrasen,
Feucht- und Moor-
heiden, Binnendünen mit
offenen Abschnitten

240 DM/ha a2) Binnensalzstellen,
Kohldistelwiesen

200 DM/ha b1) Sandtrockenrasen,
Sandheiden, Besen-
ginster- und
Wacholderheiden

140 DM/ha b2) Frischwiesen
(Glatthaferwiesen),
Trappenschongebiete .

Für eine effiziente Pflege sind die exakte
Einstufung der Pflegeflächen und die Fest-
legung eines detaillierten Weideregimes
notwendig . Im Zweifelsfall müssen Mitar-
beiter des LUA beziehungsweise der LAGS
zu Rate gezogen werden .
Die Pflegeflächen können oft nicht voll-
ständig die Futtergrundlage für die einge-
setzten Herden sichern . Die Schafhalter
müssen für die Ernährung ihrer Tiere auf
Wirtschaftsflächen zurückgreifen . Die Be-
wirtschaftung dieser Flächen wird nicht
über das Umweltministerium gefördert .
Hier soll ab 1993/94 über Programme des
Landwirtschaftsministeriums eine Unter-
stützung erfolgen .
Antragsberechtigt waren Schaf- und Zie-
genhalter im Haupt- und Nebenerwerb .
Anträge waren bei den unteren Natur-
schutzbehörden und die Schutzgebiets-
verwaltungen zu stellen . Die Bewilligung
erfolgt durch das Landesumweltamt oder
die Landesanstalt für Großschutzgebiete .

2 .3 Ausblick

Trotz der Förderung des Schafeinsatzes zur
Landschaftspflege ist in Brandenburg nach
den Ergebnissen der Viehzählung von
Ende 1992 der Schafbestand gegenüber
1991 etwa um 40 Prozent zurückgegan-
gen . Eine weitere Reduzierung ist zu
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Abb . 6
Moorschnucken auf einem Niedermoorstandort
Foto : M . Frielinghaus

Abb . 7
Ergebnis der Biotoppflege durch Schafe auf Trockenhängen im zukünftigen NSG Lietzener Mühlental,
Kreis Seelow
Foto: M . Frielinghaus

erwarten, da sich die ökonomische Situati-
on nicht verändert hat und für 1993 nur
eine Förderrichtlinie des MUNR vorliegt .
Mit dem Stand vom Juni 1993 mußte in
Brandenburg der stärkste Rückgang ver-
zeichnet werden . Schafe sind aber für eine
flächendeckende Landschaftspflege un-
verzichtbar. Bei stetem Rückgang des
Bestandes muß deshalb mit gravierenden
Veränderungen des Landschaftsbildes in-
nerhalb und außerhalb der Schutzgebiete
gerechnet werden .
Ab 1994 wird der Einsatz von Schafen zur
Landschaftspflege in den Vertragsnatur-
schutz integriert . Über Berechnungsfakto-
ren finden Standortverhältnisse, Schutz-
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ziele und Bewirtschaftungs- oder Hüteer-
schwernisse Berücksichtigung . Die Vergü-
tungssätze verändern sich vom Grundsatz
her nicht . Die Differenzierungsmöglichkei-
ten sind aber verbessert . (Abb . 5 Abb . 6)

3 . Zusammenfassung

Für den Vertragsnaturschutz und den Ein-
satz von Schafen zur Landschaftspflege im
Land Brandenburg standen im Jahre 1993
16,3 Mio DM zur Verfügung . Eine der
Schwerpunktmaßnahmen, die mit diesen
Mitteln finanziert wurden, war die Erhal-
tung einer extensiven Grünlandbewirt-
schaftung . Der 1993 erstmalig mit mehr-

jähriger Laufzeit angebotene Vertragsna-
turschutz wurde in der Praxis gut ange-
nommen und soll 1994 mit einigen Präzi-
sierungen fortgesetzt werden . Zum Einsatz
von Schafen in der Landschaftspflege lie-
gen zweijährige Erfahrungen vor . 1993
standen in den Schutzgebieten hierfür 140
bis 300 DM/Hektar pro Jahr zur Verfü-
gung . Trotzdem ist mit einem weiteren
Rückgang des Schafbestandes zu rechnen .
Ab 1994 soll die Landschaftspflege mit
Schafen und Ziegen in den Vertragsnatur-
schutz integriert werden .
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NUR 18 MONATE NACH INKRAFTTRETEN DES

BRANDENBURGISCHEN NATURSCHUTZGESETZES HAT DAS LAND BRANDENBURG

BEREITS EINEN BEACHTLICHEN STAND

DER KOMMUNALEN LANDSCHAFTSPLANUNG ERREICHT.

RONALD JORDAN

Stand der kommunalen Landschaftsplanung
in Brandenburg - Landschaftspläne

1 . Einleitung
Aus dem ständig zunehmenden Nut-

zungsdruck auf die Landschaft Branden-

burgs, der in der Vielzahl der Er-

schließungsvorhaben der Kommunen zum

Ausdruck kommt, ergibt sich immer drän-

gender die Notwendigkeit, die Belange

des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege nicht nur isoliert zu jedem Einzel-

vorhaben zu beachten, sondern sie in die

räumliche Gesamtplanung auf Landes-,

Regions- und kommunaler Ebene einzu-

bringen .

Auf Landesebene wird derzeit die erste

Phase des Landschaftsprogrammes bear-

beitet und in den Landkreisen liegen die

Vorstudien der Landschaftsrahmenpläne

inzwischen fast flächendeckend vor. Auf

der örtlichen Ebene sind die Städte und

Gemeinden als Träger der Bauleitplanung

verpflichtet, Landschaftspläne parallel zu

den Flächennutzungsplänen und Grün-

ordnungspläne parallel zur Bebauungspla-

nung aufzustellen . Während Grünord-

nungspläne nur für Teile der Gemeinde-

fläche, zu Vorhaben wie Wohn- und Ge-

werbegebieten, aufgestellt werden, er-

strecken sich die Landschaftspläne auf die

gesamte Gemarkung und bilden somit die

unterste Ebene im System der flächen-

deckenden Landschaftsplanung .

Die Landschaftspläne nehmen die Vorga-

ben der Landschaftsrahmenpläne auf und

konkretisieren sie auf kommunaler Ebene.

Mit der Integration in die Flächennut-

zungspläne wird die Voraussetzung für die

Umsetzung der naturschutzfachlichen

Belange auf Gemeindeebene geschaffen .

Im folgenden sollen die Aufgaben der

Landschaftspläne und ihr Verhältnis zur

Bauleitplanung beschrieben, der inzwi-

schen erreichte Planungsstand im Land

Brandenburg dargestellt und die Mitwir-

kung des Landesumweltamtes bei der

Erstellung der Landschaftspläne skizziert

werden .

2 . Aufgaben und Inhalte
Der Landschaftsplan ist der Fachplan des

Naturschutzes und der Landschaftspflege

sowie der Erholungsvorsorge auf örtlicher

Ebene. Er stellt zunächst die Ziele und

Maßnahmen dar, die die Umwelt- und

Naturschutzämter der Städte und Gemein-

den als Fachplanungsträger selbst umset-

zen können, wie Begrünungsmaßnahmen,

den Abschluß von Verträgen zur Pflege der

Landschaft durch Dritte oder die Ge-

währung von Zuschüssen, zum Beispiel für

die Pflanzung von Obstbäumen, Hecken

usw. Der Landschaftsplan ist die fachliche

Grundlage für die Grünordnungspläne, die

als fachplanerischer Beitrag zu den Bebau-

ungs- und Vorhaben- und Erschließungs-

plänen zu erstellen sind ; er kann auch

Gebiete vorsehen, für die selbständige

Grünordnungspläne als Satzung aufge-

stellt werden sollen, um Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft rechtsverbind-

lich festzusetzen . Weiterhin kann er der

unteren Naturschutzbehörde die Unter-

schutzstellung bestimmter Gebiete und

andere Maßnahmen des Naturschutzes

und der Landschaftspflege, die auf der

Kreisebene umzusetzen sind, vorschlagen .

Darüber hinaus hat der Landschaftsplan

auch querschnittsorientierte Aufgaben : Er

ist Maßstab für die Beurteilung der

Umweltverträglichkeit aller Planungsent-

scheidungen, die sich auf Natur und Land-

schaft im Gemeindegebiet auswirken kön-

nen und formuliert die naturschutzfachli-

chen Anforderungen an die gemeindliche

Gesamtplanung und an andere Fachpla-

nungen . Aufgrund der neuen gesetzlichen

Aufgabe der Bebauungspläne, Ausgleich

und Ersatz für Eingriffe in Natur und Land-

schaft abschließend zu regeln (Bundesna-

turschutzgesetz, geändert durch Investi-

tionserleichterungs- und Wohnbauland-

gesetz), gewinnt auch die vorausschauen-

de Koordinierung potentieller zukünftiger

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im

Landschaftsplan zunehmend an Bedeu-

tung. Da das Untersuchungsgebiet eines

Grünordnungsplanes auf den Bereich des

geplanten Vorhabens (zum Beispiel Ge-

werbegebiet) begrenzt ist, muß der Land-

schaftsplan die aus übergeordneter Sicht

erforderliche Ausgestaltung der Aus-

gleichsmaßnahmen festlegen . So kann der

Landschaftsplan vorgeben, wo innerhalb

eines geplanten Gewerbegebietes die Aus-

gleichsflächen angeordnet werden sollen,

um zum Beispiel eine Luftaustauschbahn

zu erhalten . Darüber hinaus kann er

größere zusammenhängende Ausgleichs-

flächen für zukünftige Eingriffe vorschla-

gen. Hier könnten dann, je nach Größedes

Eingriffs, immer wieder Ausgleichsmaß-

nahmen auf Teilflächen durchgeführt und

langfristig bessere Effekte für Natur und

Landschaft erzielt werden als mit isolierten

Ausgleichsmaßnahmen zu jedem Einzel-

vorhaben . Die Behandlung dieser Proble-

matik im Landschaftsplan ermöglicht es

auch, die Geltungsbereiche von Bebau-

ungsplänen von vornherein so groß zu

wählen, daß die erforderlichen Ausgleichs-

flächen integriert werden können .

In Erholungs- und Bergbaugebieten, Ufer-

bereichen und wenn Grünbestände oder

Freiflächen zu sichern sind sowie bei nach-

haltigen Landschaftsveränderungen sind

Landschaftspläne vordringlich aufzustel-

len.

3 . Verhältnis zu
Flächennutzungsplan
und anderen
Fachplanungen

37

Aus dem Landschaftsplan gehen die Be-

lange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege im Gemeindegebiet hervor;

er ist Grundlage für die erforderliche

gerechte Abwägung aller Belange in der

Flächennutzungsplanung (vgl . Paragraph
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1 Absatz 6 Baugesetzbuch (BauGB)) und
daher im Sinne des Brandenburgischen
Naturschutzgesetzes (BbgNatSchG) Vor-
aussetzung für die Genehmigungsfähig-
keit des Flächennutzungsplanes . Die Dar-

Stand der kommunalen Landschaftsplanung
Landschaftspläne für Gemeinden und Städte

Landschaftsplan in Vorbereitung

11 Landschaftsplan in Bearbeitung

Landschaftsplan liegt im
i

	

Entwurf vor
Landschaftsplan wird vom
Land Brandenburg gefördert
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stellungen des Landschaftsplanes sind
gemäß Paragraph 7 Abs . 2 BbgNatSchG in
den Flächennutzungsplan aufzunehmen .
Die flächenbezogenen Aussagen des
Landschaftsplanes können durch Auswei-

0

Stand 7 .12 .1898

Abt . Naturschutz, Hof . N2

sungen nach Paragraph 5 Abs . 2 BauGB,
insbesondere nach Nr. 2 ( � Sport- und
Spielanlagen"), Nr . 5 ( � Grünflächen"), Nr.
6 ( � Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirl<ungen") und Nr. 10 ( � Maßnahmen

10 20 30 40 50 km

Landesgrenze

Kreisgrenze

- Gemeindegrenze
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zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft") umge-
setzt werden . Kann die Gemeinde den In-
halten des Landschaftsplanes nicht Rech-
nung tragen, so hat sie dies gemäß Para-
graph 3 Satz 4 BbgNatSchG zu begründen .
Als Fachbeitrag zum Flächennutzungsplan
bedarf der Landschaftsplan keiner Geneh-
migung ; gemäß Paragraph 8 Abs . 1 Bbg-
NatSchG ist das Landesumweltamt als
Fachbehörde für Naturschutz und Land-
schaftspflege jedoch während der Aufstel-
lung zu beteiligen .
Neben der Gemeinde selbst haben auch
die anderen Fachplanungen die Aussagen
des Landschaftsplanes - unabhängig von
der Integration in den Flächennutzungs-
plan - in ihren Planungen zu berücksichti-
gen, denn alle Behörden und öffentlichen
Stellen haben im Rahmen ihrer Zuständig-
keit die Verwirklichung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
zu unterstützen . Auch für die Fachplanun-
gen gilt die Pflicht zur Begründung, wenn
Inhalte des Landschaftsplanes nicht be-
rücksichtigt werden können .
Mit dieser im Vergleich zu den Natur-
schutzgesetzen der alten Bundesländer
neuen Begründungspflicht hat der Gesetz-
geber die querschnittsorientierte Bedeu-
tung der Landschaftsplanung besonders
hervorgehoben . Der Landschaftsplanung
entgegenstehende und nicht ausreichend
begründete Planungen sind daher abwä-
gungsfehlerhaft .

4. Gegenwärtiger Stand
der Aufstellung
der Landschaftspläne

Die Karte zeigt den Bearbeitungsstand der
Landschaftspläne im Dezember 1993,
Datengrundlage sind die Zuarbeiten der
unteren Naturschutzbehörden, Förderan-
träge beziehungsweise Mitteilungen der
Gemeinden sowie Informationen von Pla-
nungsbüros (vgl . Abb .) .
Im Dezember 1993 waren in Brandenburg
48 Landschaftspläne in Bearbeitung . Da-
von werden 44 Landschaftspläne für das
Gebiet einzelner Gemeinden erstellt, wäh-
rend sich in vier Fällen amtsangehörige
Gemeinden entschlossen haben, einen
gemeinsamen Landschaftsplan durch ihre
Amtsverwaltung aufstellen zu lassen . 9
Landschaftspläne liegen bereits im Ent-
wurf vor. Damit befinden sich für insge-
samt 132 Städte und Gemeinden auf
knapp 10 Prozent der Landesfläche Land-
schaftspläne in Aufstellung .
Weitere 25 Landschaftspläne für 161
Städte und Gemeinden befinden sich in

Vorbereitung, das heißt, die Gemeinden
haben einen Aufstellungsbeschluß gefaßt
oder beim Landesumweltamt einen För-
derantrag gestellt .

5 . Förderung und
fachliche Betreuung

Die erforderliche Beteiligung der Fach-
behörde für Naturschutz und Landschafts-
pflege bei der Aufstellung der Land-
schaftspläne wird vom Referat Land-
schaftsplanung des Landesumweltamtes
wahrgenommen . Infolge der noch fehlen-
den Konkretisierung der Inhalte der Land-
schaftspläne durch eine Rechtsverordnung
ist eine intensive und möglichst frühzeitige
Betreuung der laufenden Planungen durch
das Landesumweltamt erforderlich, um
landesweit eine fachliche Mindestqualität
der Landschaftspläne zu gewährleisten .
Dies wird jedoch von einigen Planungs-
büros noch nicht erkannt, so daß mit
eigentlich vermeidbaren Planungsverzö-
gerungen infolge von Nachforderungen
des Landesumweltamtes in einer späten
Planungsphase zu rechnen ist .
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel fördert das Land Branden-
burg 19 Modellverfahren in zwölf Städten,
vier Gemeinden und drei Ämtern (mit ins-
gesamt 72 Städten und Gemeinden) mit
einem Anteil von 50 Prozent des Auftrags-
volumens . Der Modellcharakter der geför-
derten Landschaftspläne kommt darin
zum Ausdruck, daß zum einen jedes Ver-
fahren andere fachliche Problemschwer-
punkte aufweist (zum Beispiel ausgeräum-
te Landschaft, Mülldeponie, Kreisstadt im
Randbereich Berlins oder im sogenannten
� Dritten Ring" gemäß dem raumordneri-
schen Konzept derdezentralen Konzentra-
tion, Lage in Großschutzgebieten etc .) .
Zum anderen ist bei verschiedenen Land-
schaftsplänen eine besondere Vorgehens-
weise bei der Planung (Landschaftsplan
auf Amtsebene, begleitende Arbeitsgrup-
pen, Öffentlichkeitsarbeit etc .) vorgese-
hen ist. Das Landesumweltamt verspricht
sich von diesen Verfahren mit Modellcha-
rakter neue, landesweit anwendbare
Erkenntnisse für die Praxis der kommuna-
len Landschaftsplanung .

6 . Zusammenfassung
Mit den Landschaftsplänen, die von den
Trägern der Bauleitplanung aufzustellen
sind, werden die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in die
kommunale Gesamtplanung eingebracht
und die Grundlage für die erforderliche
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gerechte Abwägung aller Belange ge-
schaffen . Die Integration der Naturschutz-
belange in die Flächennutzungspläne ist
Voraussetzung für eine umweltverträgli-
che Entwicklung auf der örtlichen Ebene .
Sie bewirkt einerseits Planungssicherheit
für die Kommunen und schafft anderer-
seits Entscheidungsgrundlagen für andere
Behörden und Fachplanungen . Damit ver-
ringern sich auch die � Reibungsverluste"
in Form von Nachforderungen der Natur-
schutzbehörden zu Bebauungsplänen und
anderen Eingriffen in Natur und Land-
schaft . Der Flächennutzungsplan mit
Landschaftsplan ermöglicht daher schnel-
lere und sachgerechtere Entscheidungen
auf kommunaler Ebene .
Durch die Beteiligung des Landesumwelt-
amtes wird gewährleistet, daß alle Land-
schaftspläne die fachlichen Mindestanfor-
derungen erfüllen, um als Abwägungs-
grundlage für die Kommunen dienen zu
können .
Derzeit sind 48 Landschaftspläne für 132
Städte und Gemeinden auf knapp 10 Pro-
zent der Landesfläche in Bearbeitung, da-
vonwerden 19 Landschaftspläne vom Land
Brandenburg gefördert . Weitere 25 Land-
schaftspläne mit 161 Städten und Ge-
meindenbefindensich inVorbereitung . Nur
eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten des
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
hat das Land Brandenburg damit bereits
einen - auch im Vergleich mit alten Bun-
desländern - beachtlichen Stand der kom-
munalen Landschaftsplanung erreicht .

Literatur

Brandenburgisches Gesetz über Naturschutz und
Landschaftspflege (Brandenburgisches Naturschutz-
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WIEDERVERNÄSSUNG EINES ENTWÄSSERTEN SEGGENRIEDES

FÜHRTE ZUR BESIEDLUNG

DURCH ÜBER

170 VOGELARTEN.

GERTFRED SOHNS, TOBIAS DÜRR

Die Bedeutung des Strengs im Naturschutz-
gebiet (NSG) �Rietzer See" für die Vogelwelt

Vorbemerkungen
Das Naturschutzgebiet Rietzer See wurde
durch Verfügung Nr. 12/90 des Regie-
rungsbevollmächtigten für den Bezirk
Potsdam vom 26.9.1990 um zirka 115
Hektar erweitert (einstweilige Sicherung) .
Der Kern der Erweiterungsfläche ist das
Gebiet westlich des Strengs .
Die zum Landesumweltamt Brandenburg
(LUA) gehörende Staatliche Vogelschutz-
warte Rietzer See hat in enger Zusammen-
arbeit mit der Fachgruppe Ornithologie im
Kreisverband Brandenburg/Havel e.V . des
Naturschutzbundes Deutschland und Gast-
beobachtern, besonders aus dem Berliner
Raum, in den Jahren 1991 bis 1993 um-
fangreiches Datenmaterial über die Be-
siedlung des Strenggebietes durch Vögel
gesammelt .
Wir verzichten in der vorliegenden Arbeit
auf die Gesamtdarstellung aller 173 nach-
gewiesenenVogelarten(Auszugsieheinder
Tabelle) . Eine Einsichtnahme in die voll-
ständige Liste ist an der Staatlichen Vogel-
schutzwarte Rietzer See, bei der Fachgrup-
pe Ornithologie Brandenburg/Havel und
bei der Arbeitsgemeinschaft der Berlin-
BrandenburgerOrnithologen (ABBO) mög-
lich .

1 . Kurzcharakteristik des
Strenggebietes

Der Streng war ursprünglich die natürliche
Wasserverbindung zwischen dem Netze-
ner See im Süden und dem Moorsee im
Norden des Gebietes (Abb.1, Abb . 2) . Auf
einer Länge von zirka zwei Kilometern
erstreckt sich ein Niedermoor (Durchströ-
mungsmoor) zwischen den beiden oben
genannten Seen . Auf Kalkmudde finden
wir eine unterschiedlich starke Torfauflage
von 30 bis 100 Zentimetern . Das geringe
Höhenniveau zwischen Netzener und
Rietzer See führte nurzu einem langsamen
Wasserabfluß und infolgedessen zu einer

Abb. 1
Das Naturschutzgebiet (NSG) Rietzer See zählt zu den europäischen Vogelschutzgebieten
Foto : G. Sohns

41

IJSG-Erweiterungsfläche Streng

+F"tw Deich

Abb. 2
Lage des Strengs
im NSG
Rietzer See
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ausgeprägten Ausbildung von Verlan-
dungsvegetation, die durch den 1863
erbauten Emstcr Kanal zu einer verstärk-
ten Verlandung des gesamten Bereiches
führte . Hochwasser der Havel führten zu
einem Rückstau und regelmäßigem Über-
fluten des Moores . Der überwiegende Teil
des Gebietes war ein Seggenried (Carice-
tum elalae u . C . ā racilis) mit eingestreuten
Schilfrohrinseln . Das Schilfrohr (Phragrni-
tes communis) zog sich besonders beider-
seits des Strengs entlang . In den tieferen
Wasserabschnitten wuchs auch Krebs-
schere (Stratiotes aloides) . Inselartig wa-
ren kleine Rohrkolbenfelder anzutreffen .
Im Streng kamen Rohrkolben (Typha
latifolia u . T angustifolia) und Schilfrohr
in gemischten Beständen vor. Im südlichen
Teil des Gebietes waren im dortigen
Seggenried auch Rohrglanzgrasbestände
(Phalaris arundinacea) angesiedelt .

2 . Die herkömmliche
Bewirtschaftung

Die Überschwemmungsflächen und der
Streng wurden bis in die 40er Jahre vor
allem fischereiwirtschaftlich genutzt .
Für die Landwirtschaft war bis 1960 nur
eine extensive Bewirtschaftung möglich .
Das Gebiet gehört zur Gemarkung Netzen .
Die Netzener Bauern waren auf diese Fla-
chen jedoch angewiesen . Im Spätsommer
wurden die Seggen mit Sensen gemäht
und das Gras aus dem Gebiet getragen .
Die unzugänglichen Teilabschnitte wurden
erst im Winter auf dem Eis abgeschoben
und die Seggen (Streußeln) mit Pferdewa-
gen abgefahren . Die Bauern legten aber
im Frühjahr auch Pflegebrände an .

3 . Gebietsveränderungen
durch Melioration

In einem Meliorationsprojekt aus dem
Jahre 1937 wird der Rietzer See erstmals
gut beschrieben und auf seine Eignung für
die Landwirtschaft untersucht . Zu dem
Projekt einer Deichschüttung durch den
Moorsee und somit zu einer Trockenle-
gung der Moorflächen gab es Einwände
seitens der Fischer . Durch den Krieg konn-
te das Projekt nicht verwirklicht werden .
Bereits Ende der 50er Jahre wurde es wie-
der aufgegriffen und verändert, so daß
1960 mit den Bauarbeiten begonnen
wurde (Abb . 3, Abb . 4) .
Ein Deich wurde nördlich des Netzener
Sees, ein weiterer vom alten Dorf
Trechwitz in Richtung Westen über die
schmalste Stelle des Strengs geschüttet
(1965) . Es entstand der � Ostpolder Net-
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Abb . 3
Seggenried zwischen Streng und Moorsee vor der Entwässerung im Mai 1964

Foto: G . Sohns

Abb . 4
Das Seggenried am Streng wurde durch Eindeichung stark verändert. Immer wieder versackte der

geschüttete Deich im moorigen Untergrund .
Foto: G . Sohns
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Aus Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg

Einschränkung des Siedlungsgebietes des Seggenrohrsängers am Rietzer See
durch Entwässerungsmaßnahmen seit 1960

Abb . 5

1972 verbliebenes Siedlungsgebiet (50 Prozent)

® Reduzierung des Siedlungsgebietes in den Jahren
1960-1963 (8,3 Prozent)

Reduzierung des Siedlungsgebietes in den JA-
gangU"OW 1970-1972 (36,1 Prozent)

ei:

wen s"" Unregelmā$ig besied_Ites Gebiet (5,6 Prozent)
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Abb.6

Bekassinen
(Gallinago

galllnago) zählen
sowohl zu den
Brutvögeln als
auch zu den

Durchzüglern .
Foto : L . Manzke

zen" . Breite Entwässerungsgräben zogen
das Wasser über ein Schöpfwerk am
Emster Kanal ab . Die Kernzone des Strengs
behielt jedoch noch soviel Wasser, daß
eine Grünlandnutzung nicht möglich war.
Erst 1975 gelang es, durch den Bau eines
zweiten Schöpfwerkes am alten Dorf
Trechwitz und durch ständiges Abpumpen
den Wasserstand soweit zu senken, daß
Randflächen in den Sommermonaten
befahrbar wurden und umgebrochen wer-
den konnten .
Die zentralen Bereiche des Strengs konn-
ten allerdings auch in den 80er Jahren
nicht in die Bewirtschaftung der Flächen
einbezogen werden . Sie fielen trotzdem so
trocken, daß sie als Lebensraum für zahl-
reiche Vögel verlorengingen (Abb . 5) .

4 . Veränderungen
in der Vogelwelt

4.1 Vogelwelt zwischen
1960 und 1990

Als 1962 die Bagger den Kiehnwerder
abtrugen, um den Sand für den Deichbau
zu gewinnen, sammelte G . HEISE (1962)
hier seine Beobachtungen am Seggenrohr-
sänger (Acrocephalus paludicola) und
stellte diese in seiner Diplomarbeit vor (vgl .
HEISE 1970 ; WAWRZYNIAK, SOHNS
1977) . 1969 wurden in diesem Gebiet
noch 96 Prozent aller am Rietzer See vor-
kommenden Seggenrohrsänger festge-
stellt . Als 1969/70 hier das Grabensystem
erweitert, die Vegetation auf weiten
Strecken abgebrannt und ein Teil des
Geländes umgebrochen wurde, brüteten
1970 nur noch zehn Weibchen (44 Pro-
zent der festgestellten Bruten) im Streng-

Abb . 7
Der Schiltrohr-
sänger ist eine
bestandsbedroh-
te Art, die in
Brandenburg
stark abgenom-

men hat.
Foto : G . Sohns
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gebiet . Ein Jahr später wurde der größte
Teil des einstigen Hauptsiedlungsgebietes
vom Seggenrohrsänger völlig aufgegeben .
Die Art verlor damit 50 Prozent ihres Sied-
lungsgebietes am Rietzer See (SOHNS,
WAWRZYNIAIK 1973) .
R . und P. STALLKNECHT fanden 1964 elf
Gelege der Uferschnepfe (Lirrnosa limosa)
(SCHUMMER, SOHNS, WAWRZYNIAI<
1971) . Uferschnepfen, Kiebitze (Vanellus
vanellus), Rotschenkel (Tringa totanus),
Bekassinen (Gallinago gallinago) und Tüp-
felrallen (Polzana porzana) brüteten in
den aus dem Wasser ragenden Seggen-
bülten (Abb . 6) . Die Seggenbülten waren
auch beliebte Brutplätze von Rohrammern
(Emberiza schoeniclus) . Die Wasserstände
lagen auch zur Brutzeit zwischen vier und
fünfzehn Zentimeter . Derartige Wasser-
stände können innerhalb von Seggenrie-
den für die meisten Vogelarten als Idealzu-
stand angesehen werden . Rohr- (Circus

aeruginosus), Korn- (C. cyaneus) und
Wiesenweihe (C . pygar,-Lis) brüteten im
Bereich des Moorsees, des Strengs und der
Dammwiesen, hielten sich aber auch
besonders zur Nahrungssuche innerhalb
des Gebietes auf . 1968 wurden in den
Schilfrohrfeldern die ersten Brutnachweise
der Bartmeise (Panurus biarrnicus) für
Brandenburg erbracht (SOHNS, WAWR-
ZYNIAK 1970) . Hier wurden im zentralen
Bereich des Strengs, vor allem die beson-
ders dicht stehenden Phragmitesfelder
und eine Phragmitesinsel von zirka einem
Hektar innerhalb des Seggenriedes besie-
delt . Die Bartmeisen wechselten regel-
mäßig vom Streng auf diese Insel, die sich
durch besonders dicht stehendes, aber
dünnes Altrohr auszeichnete . Hier brüte-
ten etwa 6-10 Paare des Teichrohrsängers
(Acrocephalus scirpaceus) und an den
Rändern Rohrammern und Wiesenpieper
(Anthus pratensis) . In der Übergangszone
zwischen Seggenried und Röhricht brüte-
ten Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoe-
nobaenus) (Abb . 7) . Mit zunehmendem
Wasserentzug wurde das Gebiet als Brut-
platz für nahezu alle Arten bedeutungs-
los (fehlendes Nahrungsangebot) ; nur
Bartmeisen und Grauammern (Emberiza
calandra) nutzten im Winterhalbjahr die
trockenen und verfilzten Rohr- und Seg-
genbestände als Schlafplatz (WAWRZYNI-
AK, SOHNS 1986) . Grauammern (Embe-
riza calandra) nutzten ebenfalls das Gebiet
als Schlafplatz . Sporadisch besiedelte auch
die Sumpfohreule (Asio flammea) das
Gebiet .
Die 30jährigen Untersuchungen zeigen,
daß von den zahlreichen Arten im Niede-
rungsmoor am Streng nur die oben ge-
nannten Arten von gelegentlicher extensi-
ver Bewirtschaftung in Teilabschnitten
profitierten .
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Nach einer nahezu 20jährigen Bedeu-
tungslosigkeit des Strenggebietes für die
meisten Vogelarten und nach einem miß-
lungenen Versuch einer landwirtschaftli-
chen Nutzbarmachung haben sich neue
Bedingungen eingestellt, die von den Ver-
fassern aufmerksam verfolgt werden und
eine ökologische Aufwertung des Gesamt-
gebietes darstellen (SOHNS, DÜRR in Vor-
bereitung) . (Abb . 8)

4 .2 Vogelwelt seit 1990
Im September 1990 wurde der Schöpf-
werksbetrieb am Streng eingestellt, in der
Folge vernäßte das Gebiet . Der zum
Emsterkanal führende Hauptgrabenabzug
wurde im Februar 1991 geschlossen . Das
führte zu einem weiteren Ansteigen des
Wassers, so daß ein über 100 Hektar
großer Flachsee entstand .
Das Gebiet wurde sofort von zahlreichen
Wasser- und Watvögeln besiedelt . Neben
Brutansiedlungen von Hauben- (Podiceps
cristatus), Rothals- (Podiceps griseigena),
Schwarzhals- (Podiceps nigricollis) und
Zwergtaucher (Podiceps ruficollis) (siehe
Tabelle 1) sowie zahlreichen Entenarten ist
das Gebiet als Rast- und Nahrungsplatz
weiterer Arten sehr bedeutsam .
Die Staatliche Vogelschutzwarte Rietzer
See ließ im April 1992 an der Westseite der
Überschwemmungsfläche einen Beobach-
tungsturm errichten und betreut zusam-
men mit ehrenamtlichen Helfern das
Gebiet . In einem Beobachtungsbuch wer-
den zahlreiche Eintragungen festgehalten .

Abh 8
Die üherstautc Hächc
wurde sofort von Lach-

möwen (Larus ridibundus)
besī edelt . Die Kolon īe hat
eine Stärke vor) ca . 1 WO
bis 2 000 Brutpaaren
erreicht.
Foto : L . Manzke

5. Gestaltungs- und
Pflegemaßnahmen

In einer ökologischen Studie werden von
PETRICK & PARTNER (1991) folgende
Vorschläge unterbreitet :
� Die Deiche zwischen Streng und Moor-
see sowie zwischen Streng und Netzener
See sind zu öffnen, um einen freien Was-
seraustausch zu ermöglichen .
Nach Möglichkeit sollte die degenerierte
Torfschicht innerhalb der Wasserfläche des
Strengs bis auf Höhe der Mudde abgetra-
gen (ausgebaggert) werden, um dem
Gewässer die Nährstoffe zu entziehen ."
Weiter heißt es in der Studie :
� . . .der Wasserdurchstrom ist zu gewähr-
leisten, da dadurch Nährstoffe ausgetra-
gen werden können . Dieses ist für die Her-
ausbildung von Röhrichten und Seggen-
rieden unbedingt erforderlich . . ."
Die Verfasser teilen diese Auffassung
nicht . Durch Einleitung von Abwässern aus
dem Lehniner Raum und aus einer geplan-
ten Kläranlage für die Gemeinden Grebs
und Netzen werden dem Gewässersystem
weitere Nährstoffe zugeführt, die durch
die geringe Fließgeschwindigkeit überwie-
gend im Gebiet verbleiben . Wasserstands-
messungen haben ergeben, daß die Was-
serstände im Moorsee durchschnittlich 20
Zentimeter höher liegen als im Streng . Die
rund 80 Helktar große überstaute Fläche
sollte der natürlichen Sukzession überlas-
sen werden, wobei alle Veränderungen
sorgfältig zu dokumentieren sind . Die Her-
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ausbildung von Röhrichten ist nicht mehr
Zielstellung für den Rietzer See, denn zirka
120 Hektar Seggenwiesen sind durch Auf-
lassung der Bewirtschaftung im Zeitraum
zwischen 1950 und 1960 durch das Röh-
richt zurückerobert worden . Seggenried-
flächen befinden sich nur noch nordöstlich
und nördlich des Rietzer Sees in den Lan-
gen Wiesen und den Großen Bruchwiesen .
Zunächst wird die Seggenriedfläche in den
Langen Wiesen (zusammenhängend zirka
80 Hektar) auf der Grundlage des Ver-
tragsnaturschutzes durch die Agrargenos-
senschaft Damsdorf nach den Zielstellun-
gen des Naturschutzes gepflegt . Gerade
hier und in den benachbarten Großen
Bruchwiesen (zirka 50 Hektar) bestehen
die besten Voraussetzungen für eine Wie-
derbesiedlung durch den Seggenrohrsän-
ger, der dort bis 1975 regelmäßiger Brut-
vogel war. Doch auch in den Randgebie-
ten der überstauten Strengfläche wird es
zur Besiedlung der sich herausbildenden
Röhrichtbestände durch Rohrsänger und
Schwirle kommen . So konnten bereits
1992 die ersten zwei singenden Schilfrohr-
sänger und ein Drosselrohrsänger (Acroce-
phalus arundinaceus) nachgewiesen wer-
den . Bartmeisen fliegen, aus den Schilffel-
dern des Moorsees kommend, ständig
über den Strengdamm in das Gebiet ein,
finden hier zur Zeit jedoch noch nicht aus-
reichend große Schilffelder zum Brüten .
Als � Brücke" zwischen dem südlich gele-
genen Netzener See und dem nördlich
gelegenen Rietzer See erfüllt die ständig
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überstaute Fläche am Streng eine wichtige
ökologische Funktion für durchziehende
Vögel und erweitert die Brutmöglichkeiten
für solche Arten, die zuvor nicht am Riet-
zer See brüteten, wie zum Beispiel Rothals-
und Schwarzhalstaucher.

Als Problem wird von uns der Nährstoff-
eintrag über den Kot von Tausenden Was-
servögeln (Gänse, Enten und Möwen)
angesehen . Doch damit muß die Natur
selbst fertig werden . Großflächiges Land-
schaftspflegemanagement ist nur in Aus-
nahmefällen realisierbar .

1992 wurden Sperren errichtet, um ein
Durchfahren des Gebietes mit Pkw zu ver-
hindern. Das ist zum Teil auch geglückt,
kann aber noch nicht vollends befriedigen .
Die Erarbeitung einer neuen Schutzge-
bietsverordnung und die enge Zusammen-
arbeit mit den angrenzenden Gemeinden,
den Jagdpächtern und den Landnutzern
wird für die wichtigste Aufgabe eines wir-
kungsvollen Naturschutzes am Rietzer See
angesehen .

Eine Erweiterung des Schutzgebietes
beziehungsweise die Einbeziehung des
Umfeldes der Strengfläche in das eigentli-
che Naturschutzgebiet konnte bislang
noch nicht ermöglicht werden, wurdeaber
bereits beantragt. Das dürfte in erster Linie
den Brutlimikolen und Enten zugute kom-
men . Erstere, besonders Großer Brachvo-
gel (Numenius arquata), Rotschenkel und

Kiebitz, hatten zum Beispiel 1993 infolge

der Bewirtschaftung sehr geringe Brut-

erfolge. Eine Veränderung der Wasser-

standsverhältnisse würde einer Wiederbe-

lebung dieses einstigen großen Seggenrie-

des sehr entgegen kommen .

6 . Dank
Für die Bereitstellung ihrer Beobachtungs-
daten möchten wir an dieser Stelle allen
Beteiligten recht herzlich danken . Beson-
derer Dank geht an die Mitglieder des

Naturschutzbundes U . Alex, H . Fendt, B .

Kreisel, L. Manzke, B . Rudolph und T.

Ryslavy aus dem Kreis Brandenburg, an die
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Berliner Ornithologen E . Berges, A. Bräun-
lich, A. Bruch, Gelbicke, C. Handtke, N.
Heinrich, John, M. Kühn, Lohmann, Lüd-
decke, W. Mädlow, S. Oelschleger, Pohl,
Rauch, H . Schielzeth, VV. Schreck, K. Steiof
und G. Tworke sowie an H . Haupt, J . Lip-
pert, W. Jakobs, J . Vorholt und viele ande-
re .

7 . Zusammenfassung
In einer Kurzdokumentation wird die
geschichtliche Entwicklung in der Verän-
derung der Vogelwelt in der Zeit zwischen
1960 und 1990 dargestellt . Durch anthro-
pogene Eingriffe (extensive Bewirtschaf-
tung, Deichschüttung, Grabcnausbau,
Trockenlegung und Wiedervernässung)

kommt es zu einem Wandel in der Arten-
zusammensetzung und in den Bestands-
zahlen brütender und rastender Vögel . Die
Wiedervernässung von 80 Hektar zuvor
weitgehend entwässerter und ornitholo-
gisch bedeutungsloser Flächen (70er bis
Anfang der 90er Jahre), führte zu einer
raschen Besiedlung durch Vögel . In der
Zeit von 1990 bis 1993 konnten 173

Vogelarten beobachtet werden . Von 54
Arten (31 Prozent) liegen inzwischen Brut-

nachweise vor. Für weitere 21 Arten (12
Prozent) besteht Brutverdacht . Eine Aus-
wahl der Beobachtungen wird tabellarisch
dargestellt. Die Veränderungen des Gebie-
tes werden durch die Staatliche Vogel-
schutzwarte Rietzer See weiterhin erfaßt,
wobei die Vogelbestände kontrolliert wer-
den.
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Berichtigungen
zu Heft 3/1993
1 . Im Heft 3/1993 wurden bedauerlicherwei-

se auf S . 6/7 Titel und Beschriftung der
Karten (nicht die Legende) vertauscht .

2. Zum Beitrag � Wegwespen . . ." auf S. 12
muß es in der Legende zu Abb. 2 heißen :
�Wasserkörper des Griebnitzsees"
�Calluna-Bestände mit lückigem
Waldl<iefernaufwuchs"
Auf S. 14 in der Tabelle 2 sind im Tabellen-
kopf in der 3 . und 4. Spalte die Zeichen 9
und dzu ergänzen .
Auf S. 13/3 .Spalte/2 . Absatz/16 . Zeile ist
zu korrigieren :
Hierbei handelt es sich um die Arten der
Gattungen Ceropales und Evagetes, deren
99 entweder . . .
Weiter unten : Das GeschlechterverhäLnis

im Gesamtergebnis (131 99, 106 dOist im
Vergleich zu anderen Untersuchungen mit
gleicher Methodik zugunsten der 44 . . .
Die Ursachen der stark schwankenden
Anteile von ddund 99 im Befund . . .

3 . Im Beitrag von E . Pries � Falsch angelegte
Ackeraufforstungen . . ." muß es auf S. 17
heißen :
Die Aufforstung ackerbaufähiger Böden ist
angesichts ihres weltweiten Rückgangs
und des anhaltenden Bevöll<erungswachs-
tum5 nicht mehr akzeptabel .

4. Die Tabelle 2 des Beitrages �
...Amphibien-

fauna
. . ." (S . 21) enthält leider falsches

Zahlenmaterial . Auf Wunsch versendet die
NaSt Peitzer Teiche die richtigen Daten:
Adresse:
NaSt Peitzer Teiche
03053 Lakoma
Tel. : 0355/874201

Tabelle 2 :

Art BArtSchV Rote Liste Brandenburg

Rothalstauchcr x 2
Schwarzhalstaucher x 2
Knäkente - 2
Spießente - 1
Kranich - 2
Großei Biachvogel x 1
Rotschenkel x 1
Flußsecschwalbe x 2
Eisvogel x 2
Schilfrohrsänger x 2
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Quellsehutz in Brandenburg
Quellen und Quellbereiche wurden am
23 .4.93 auf einer Veranstaltung in
Frankfurt (Oder) zum Biotop des Jahres
in Brandenburg erklärt . Gleichzeitig
wurde ein Projekt �Aktion Quellschutz"
angekündigt, das über mehrere Jahre
laufen soll . Der Träger dieses Projektes
ist der Verein Naturschutzzentrum
�Adonishänge" e.V., der bei der Lan-
deslehrstätte für Naturschutz und Land-
schaftspflege � Oderberge Lebus"
gegründet wurde .

Die Hauptarbeit innerhalb dieses Projek-
tes wird die strukturelle, faunistische,
floristische und chemische Erfassung
sowie ökologische Bewertung möglichst
vieler Quellbiotope in Brandenburg sein .
Darüber hinaus ist ihre Bedeutung im
Landschaftswasserhaushalt und als Indi-
kator für die Grundwasserverhältnisse
zu berücksichtigen .
Eine andere Aufgabe ist die Öffentlich-
keitsarbeit für den Quellschutz . So sol-
len die Verbände, die Behörden und
Naturschutzinteressierten zu diesen Fra-
gen beraten werden . Es sind Hinweise
für die Landschaftsplanung, Bebau-
ungspläne und die Agrar- und Forstpla-
nung zu geben sowie Vorschläge für die
erweiterte Unterschutzstellung einzel-
ner Quellbiotope auszuarbeiten .
Die Vorbereitung des Projektes erfolgte
in Zusammenarbeit mit dem Natur-

schutzzentrum Nordrhein-Westfalen der
LÖLF und der Gesellschaft für Quell-
ökologie und Quellschutz e.V. Zur Kar-
tierung der Quellen steht ein mehrseiti-
ger Quellkartierbogen zur Verfügung,
mit dem die Informationen datenverar-
beitungsgerecht erfaßt und auch in
einem Geographischen Informationssy-
stem abgelegt werden können . Der Kar-
tierbogen wurde so gestaltet, daß die
Ergebnisse sowohl in einem gesamt-
deutschen Quellkataster als auch im
Brandenburger Biotopkataster Eingang
finden können .
Eine Quellkartieranleitung liegt Anfang
1994 in größerer Stückzahl vor. Das glei-
che gilt für ein allgemeines Materialheft
zum Quellschutz, das vom Naturschutz-
zentrum NRW übernommen wird . Für
das kommende Jahr sind ergänzende
Unterlagen in Vorbereitung .
Außerdem werden 1994 Dia-Serien,
Videofilme und eine Ausstellung für die
Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung ste-
hen . In Zusammenarbeit mit der Lan-
deslehrstätte in Lebus werden zwei Ver-
anstaltungen zum Quellschutz durchge-
führt .
Eine vollständige Erfassung der Quellen
in Brandenburg ist durch die Mitarbeiter
der Projektgruppe allein voraussichtlich
nicht möglich . Es sind Tausende von
Quellen und Quellbereichen zu unter-
suchen . Hier ist die Mitarbeit vieler, ins-

besondere ehrenamtlicher Helfer erfor-
derlich .
Ohne die Hilfe Ortskundiger ist die
Arbeit für den Kartierer sehr schwierig .
Zur Zeit ist ein einfacher Bogen in Vorbe-
reitung, in dem nur wenige Informatio-
nen über eine Quelle oder einen ehema-
ligen Quellstandort einzutragen sind . Die
Informationen sollen den Kartierern zur
Orientierung dienen . Diese Bögen ste-
hen jedem Interessierten auf Anforde-
rung zur Verfügung, und wir hoffen, daß
sich viele an der Quellsuche beteiligen .
Die Naturschutz-, Heimat-, Wasser-,
Boden-, Tourismus- und Fremdenver-
kehrsverbände, die Forstbehörden sowie
die unteren Naturschutzbehörden sind
aufgefordert, das Projekt zu unterstüt-
zen . Nur mit ihrer Hilfe ist die Kartierung
aller Quellen in Brandenburg und der
Schutz dieser Biotope zu erreichen .
Alle, die mehr über das Projekt Quell-
schutz erfahren wollen und an einer Mit-
arbeit interessiert sind, wenden sich an
den

Verein Naturschutzzentrum
� Adonishänge" e .V.
Projekt � Aktion Quellschutz"
über LLN
(Landeslehrstätte für Naturschutz
und Landschaftspflege),
Oderberge Lebus,
15326 Lebus,
Tel . 0335/63186

Dr. Konrad Krüger

Gesellschaft für
Freilandökologie und
Naturschutzplanung mbH

" Vegetations- und Biotopkartierungen

" Faunistische und floristische Erfassungen

" Pflege- und Entwicklungspläne

" Renaturierungskonzepte

" Landschaftsplanung

" Fachbeiträge zu Eingriffsplanungen

" Umweltverträglichkeitsstudien
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